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LLll/enroM.L.lr-.-.
MEr HCrr dein GOtt / führet dich in ein gut Land /ein Land deß
Steine Eisensind / da du Ertz aus den Bergen hauest.

WZrst du dich bekehren zu dem Allmächtigen / und unrecht ferne
vondeiner Hutten thun / so wird Er dir für ErdeGold geben/ und
für die Felsen güldene Bache. Und der Allmächtige wird dein
Goldseyn/ und Silber wirddir zugehäusstwerden.

Kros. Lj.V. r.kÄ!»
WS hat das Silber seine Gänge / und dasGold seinenOtt da es
zusammen rinnet / Eisen bringt man aus der Erden / und aus den
Steinen schmetzt manErtz. Man findet Saphir an etlichen Or¬
ten / und Erden-Klösse da Gold ist. Auch legt man dieHand andie
Zechen / und gräbet die Berge um. Man reisset Bäche aus den

Zechen / und bringet das verborgen drinnen ist /
ans Licht/ etc.



i-

H grafen zu Brandenburg / in Preussen / zu
Stettin / Pommern / der Lassuben und

Wenden / auK inSchiessen zu Lrossen und Zägerndorffrk.
Herzogen / Burggrafen zu Nürnberg / und Fürsten

zu Rügen/
FügenmännigKH /denen diese UnsereBerg-Ordnung

vorkommt / und sondcrlichden tnn - und ausiändisHen Ge¬
werben/ die siGbißhero in Unserm FürstenthumOberhalb
Gebürgs / mit Bergwerck bauen eingelassen / ober noch
künsstigeinlaffen möchten/zu wissen: Nachdem vor dieser
Zeit/Unsere Löbl. Vorfahren/dieMarggrafen zu Bran¬
denburg/ etiiG nothwendige Ordnungen und Arcickui der
Bergwerck halben / damitdann ausGOttes reichen See¬
gen / der Fichtelbergund andere umliegendeOrt/gemeldteS
UnsersFikstenthums/aufaUecleyMetallenund Minera¬
lien/von Alters her gerühmt und begabt/ verfertigen und in
offenenDruckausgehen lassen / dardurch dann solcheBerg-
wercke/ in ihremGangerhalten/und sich dieGabenGOt¬
tes etwanmchlich ereignet haben/welcheendliKdurcheiw
gefallene Kriegs-und sonst beschwerliche Läuffte/steckend
und anstößig gemacht worden.



-MNZ- cV) _
Als haben 2Vir ntGt unterlassen/ niGtweniger/als Un¬

sere Lödi. Vorfahrengethau /gedaKte UnsereBergwercke/
und dero verwände und zugethaneGewercken / und Arbei¬
ter/mit stattliDen Fürst!. Freyheitcn itztvon Neuen zu be¬
gnadige» / undmitAmbts - Dienern uvthdürfftigzu bestel¬
len / auG selbst für Uns ein ansehnliEs aus U nferer Läm¬
mer daran zu wenden.

Und über das alles / damit allerlei)Mängel/welZesie
dieGewerckenvom Berg-Bau/ bißherovielleWabge¬
halten / abgesZasstwerdenmWen / so habenWir die alten
BrandenburgtsZenBerg-Ordnungen und Befreyungen/
durZ Unsere sonderltA hierzu verordneteRächeundBerg-
Verständige reviäirn, erwegen / auG mit andern guten
Ordnungen conkrirn lassen / dteselbigm auG/ in ettiKen
Artickuln verbeffert/und erkläret: Insonderheitmit neuen
Begnadungen und SiGerungcn gemehret / das männig-
liK in alleweg / und sonderliK die ausiändisZeo Gewer¬
cken/ alles dessen/ wassieniKt alleinavf Unsern/sondern
anD aufaller andern in Unserer Obrigkeit eingesKloffenen
Gründen und Böden / mehr gemeldtes Unsers Fürsten-
thums/ des BurggrafthumS Nürnberg/erbauen under-
öbern / vor gewiessert/ dabey vestigltD gefAützt und gehand¬
habt/ und daß deßwegen Niemands /siK mit bauen einzu-
laffen/hinführo einigBedenckcnhabe/ auchdarbey männlich erken¬
nenmöge / daß Wir die reichen GOttes Gaben derBergwercke / in
UnsernLanden zu öffnen/stey undgemein zu machen/undmit allen
Gnaden zubesördern/ und in guter Ordnung zu haltengäntziich ent¬
schlossen und wohlgeneigt.

Als thunwir hiemit/über allbereitUnsere unlagskpublicirceBerg-
Bcffeyhung /solche erneuerte Unsere Berg-Ordnung/ (mit Vorbe¬
halt dieselbe / so offt es künfftig und rathsam seynwird / erheischender
Nothdurffinach / weiter zuerklaren/ auch zu endern/ zumindern und

zu mehren) in offenem Druck publicim, darnach sich männiglich
zu achten und zu richten habe. Der



(***)

I.

GOtteS Gnaden / WirWhristian
undWoWm Wrnst/ Mebrüdere/
Marggrasen zu Brandenburg / inPreußen / zu
Stettin / Pommern/ derLassuben undWendens

auch inSchlesten zuLrossen undIagerndorffrc. Herzogen/
Burggrafen zu Nürnberg und Fürsten

zu Rügen/rc.

<WNtbieten allen und jeden Unfern Haupt-und Ambt-Leuten-
TM Lastnern / Verwaltern / Vögten / Richtern / Schultheissen/
Bürgermeistern / Rathen und Gemeinden / auch allen Unfern Unter-
thanen und Verwanden / Unfern Gn. Gn.Gruß zuvor / und fügen
denselben undMänniglichen/ dem dieses Unser offen Ausschreiben Zu¬
sehen/ lesen oder hören/vorkommt/oder dessen sonst nvrittLiret wird/
sonderlich aber Berg-Leuten / und alle denjenigen so Bergwerck zu
bauen oder zu vorlegen Lust und Beliebung tragen/ hiermit zu wissen:
Wie daß aus fonderer gnädiger Schickung und Seegen GOttesdeS
Allmächtigen / an verschiedenen Orten in Unfern Fürflenthum/ und
sonderlich Oberhalb Gebürges/um und an den Fichte!-Berg/ zu
GoldCronach / uff der Blatten bey Wepdenberg/ Berneck/
Weissenstadt / wonsiedel / auch umden MarckRädwitz / deß-
uleichen zu Artzberg/Hof/Berg/Gt.Georgen-Thal/m puchig/
Leichcholtz / slapla / Schauenstein / Lichtenberg / Aupffer-
bühel/ Sparneck / und andern Orten mehr / allerley Berg-und
Seiffenwerck/vonGold/Silber/Kupffer/Zinn/Bley/Eisen Queck¬
silber / Mißmut / Spießglaö / Schweffel/ Alaun / §hristallen/Mar-
mel und andern dergleichen Metallen und Mineralien / sich vorlan-
gerZeit / wie dann auch vor wenig Jahren und in Neuligkeit mit Meh¬
rern ereignet / welche zum Theil vor Alters in stattlichen Ltte und
Würden gewesen; Aber doch durch langwierigen Kriege undandere
Ungelegenheit und Hinternüß in Auflaß und stecken gerathen.

Und ob wohl zu wieder Erhebung deroselben / und mehrer Auf¬
bringung neue Gebäude Unsere Geliebte Vorfahren Seel, und Hoch-
Löbl. Angedachtnüß / unterschiedene Berg-BefreyhunZ uff gewiese

(A) Jahr



Jahr und Maß in Druck verfertigen; und gnädig puderen lassen/
so zwar aus unterthanigeö Ansuchen auch proIonZiret worden / aber
nunmehr ihre Endschaffr erreichet r Als seyndWtr uff anderweit un-
terthaniges Suchen und Anhalten / frembder und einländischer Berg-
werckS - liebender Personen / auch uff vorhergehende genügsame Be¬
ratschlagung Unserer Räche / Beambte/ und anderer Berg-Ver¬
ständigen/ dahin Gnädig bewogen worden/ nachfolgende BergwerckS-
Befreyung zusörderst GOtt dem Allmächtigen zu Lob und Ehr/fol-
gends zu Erhebung Unser und des Gemeinen Nutzes/ und dann zu be¬
sonder» gcveylichen Aufmhmen aller Unser Unterthanen/ auch jeder-
männiglich / so jetzo oder künffng in bemeldten Unsern Fürstenthum
und Landen allberett mit Bergwerck bauen sich eingelassen/oder noch
künfftig einlassen werden / und aller männigllchen durch dieses Aus¬
schreiben em frey offen Bergwerck in Druck verfertigen und xudllci-
ren zulasten / wie hernach folger:

I. Als Erstächen: haben Wir aus sondern Gnaden von gemeinen
Nutzes wegen / und zu mehrerm Aufnehmen Unserer Bergwerck/
männiglich ein frey offen Schürffen / ingemein / in Unsern Fürsien-
thum / Landen und Gebieten Ober-und Unterhalb Gebürgö auS-
schrerden und verkündigen wollen / und thun solches hiermit und in
Krafft dieses: Daß alle und jede srembde und einheimische Gewer-
cken / Jnnwvhncr und Berg-Leute auf bemelden Unsern Gebieten
undLauden/ aus alleMetall und Mineralien/ nachGängen/Fletzen/
Kläfften und Geschicken / es sey auf alren oder neuen unverschrottenen
Gebürgen/ Schachten / Stölln / oder Seiffenwerck/ ohne alle Ver¬
hinderung aller Ort zu schür ffen/ dieselben nach BergwerckS Brauch
und Ordnung zu müthen / m-d gebührlichen in Lehen zu empfahen/
auf demselben Schachten zu stucken/ röschen und Stöllen zu treiben/
auch Poch-und Schmcltzwerck / so wohl Waffer-Künst und alles
anders was zu Erheb-und Beförderung .^^.rckS nothwen-
dlg und nützlich anzurichten / nach BergwerckS Recht und Ordnung
zu bauen guten Fug und Macht haben sollen. Ordnen und wollen
derowegen bey Vermeidung ernster Straff/ daß in Unsern Fürsten-
thum/ niemand aus seinen Gütern oder Gründen / wie die Namen
haben mögen / einigen Bergmann / wer ver auch sey / nach Bergwerck
zuschürffen / röschen / oder suchen wehren / verhindern oder Einhalt
thun soll/ bey Straff2O. Marck Silbers / die er unnachlaßig und ohne
alle Gnade jedeömahl vor solchen Frevel Uns zu erlegen verfallen seyn
soll / doch sollen die Schürffer niemand aus Muthwillen oder Neid
Schaden thun.

H. Vors Anderer WollenWir auch / und gebieten hiermit ernst
lich/



lich / daß die aufgeworffene Schürff / darinnen Kläfft oder Gange
entblöset/ wessen Metall amHalt sie auch befunden/ oder gleich dessen
nur eine Spur oder Anzeig geben / nicht wieder eingefüllt / oderver-
stürßt/ sondern damit in denselben hernach durch andere / weiter nach-
gebauet und sortgerrieben offen gelassen werden. Wo aber kein Gang
erschürftet oder troffen wäre / dieselben Schürfte mögen / doch nach
Besichtigung Unsers Bergmeisters / wieder eingefüllet werden.

HI. Damit aber vors Dritte: Männiglrch desto mehr Ursache
und Anlaß gegeben / die Gebürge mit schürften und röschen desto
fleißiger und embstger zu ersuchen; als ordnenWir hiemit ferner/und
verwilligen Uns / laut Unser uffs neu aufgerichten und in Druck ge¬
gebenen Berg-Ordnung/ auch Gnadigst / daß einem jeden / so einen
neuen unverschrottenen Gang erschürftet / und am Tage ausrichtet/
der am Silber eine Marck oder mehr hielte / Zwantzig Gulden / da
er eine halbeMarck halt/zehen Gulden / und unter der halbenMarck
von einem jeden Lorh ernen Gulden. Im Fall auch / daß die
Marck Silber ein Lorh fein Ungarisch Gold / alsdenn fünffGulden/
da sie zwey Loth Zehen Gulden / und da die Marck vier LothGold in
gerechter und gemeiner Proba halten würde / zwantzig Gulden/ zu
einer Verehrung aus Unfern gemeinen Berg-Zahl-Ambt bezahlet
werden soll.

Ebener gestalt soll es auch mit den neuen Stollen gehalten wer¬
den / so damit ein neuer unverschrottener Gang / obgemeldtes Hal¬
les an Gold und Silber überfahren würde; Da auch jemand einen
streichenden Zwitter / Kupffer / Bley / Quecksilber und Mißmut -
Gang/ oder dergleichenMtz undStock/ erjchürffen und aufbringen/
und der Zentner desselben Crtzes oder Schlich von fünft bis in zehen
Pfund gemeldter Metallen halten würde/ soll derselbe gleichfalls eine
Verehrung von jedwedem Gange / bey Uns zu gewarten haben. ,
Ferner soll auch von einen jeden in neuen Gebürg i neuausgeschürff-
ten Gang / so in gemeiner Prob der Zentner ein halbLoth Gold halt/
fünffGulden / da er aber ein halb Loth Silber hält / demjenigen so dem¬
selben ausgeschürfft/ ein halber Gulden gereichet werden. Doch daß
durchaus Unser Bergmeister und Geschworne solche Gänge in alle¬
wege zuvor eigentlich besichtigen und selbst behauen / und UnsernGe-
fchwvrnen Waradin prediren lasse; Wo also dann ihrer Pflichten
nach / solcher Gang im Gestein neu und unverschrotten zu erkennen/
soll nach Befindung des Halts / also dann obbeschriebenene Vereh¬
rung erfolgen. Wie nichts wenigers/ da ein neu Gold Seisfenwerck
erfunden würde / wie wir dann dieselben / wie obgedacht / in Unser»
Landen hiermit ftey gegeben haben wollen / soll gleicher gestalt den-
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selben Erfinder / ein Gulden zur Verehrung gereichet werden/ doch
daß derjenige / so solch Seiffenwerck arbeiten will / wie gebräuchlich
bey UnsermBerg - Ambt zu Goldkronach / dasselbe ordentlicherWei¬
se müthe/ auch die gemachten Golder daselbst hin antworte/ und kei¬
nes weges anders wohin verwende / und soll das Loch sein Gold um
neun Gulden bezahlet werden.

IV. Folgendö und vors Vierdte: haben Wir auch zu desto mehr
gedeülichem Aufnehmen Unserer Bergwercke / und dem gemeinen
Bergmann zu Nutz / einen Crhkauff auf Unstrn Bergwerken an ge¬
wiesen Ort aufgericht / damit wann einer oder der ander aus Unver¬
mögenheit/ nicht eigne Schmeltz-Hütten oderPochwerckhätte/dar-
innen er das Seine zu Kauffmannö Gut / oder in Zehenden tüchtig
einzuantworten / machen könnte oder wolte / sollen solche Ertz ihme
stey stehen/ in Unserm Ertzkauffzu verführen / die sollen ihme laut
eines sonderbaren darüber publicirten , nach Gelegenheit
des OrtS und HaltS/ der Zentner unterschiedlich bezahlet werden.

V. Zum Fünfften: Wann auch zur Erhaltung des BergwerckS/
keines weges des HoltzeS zu entrathen / sondern als ein vornehm Klei¬
nod/ bey demselben scyn muß ; Als khun und geben Wir allen und
jedern wesentlich bauenden Gewercken / hiermit diese Gnad und Frey-
heit/ daß fie wie biß anhero / also auch förder aus Unfern Wäldern
und Gehöltzen / Holtz zu Schächten / Stölln und andern nothwen-
digen BergwerckS Gebäuden unker der Erden / so wohl zu Scdmeltz-
Hütten /Pochwercken / Zechen - Hausern/ Kauen/ Kohl / Röst/Treib/
Brenn / Säß - und andern Holtze / soll um billigen Wald - Zinnß ge¬
geben und gereichet werden. Und wann auch solch Holtz / es sey nun
zu was es die Gewercken dem Bergwerck zu gut / bedürfftig / von
andern Grund-Herren in Unser Fürstenthum gehörig / erhandeln
müssen / so werden deßwegcn fie fich miteinander Unserer Neu-aus¬
gehendenBerg-Ordnung nach Laut deS22. Articke!S / wohl zu ver¬
gleichen wissen.

vi. Zum Sechsten: da auch einer oder der ander / Wasser und
Räume zu Schmeltz - Hütten / Pochwercken und deßgleichen bedürff¬
tig/ sollen ihnen solche Räume / Flüß undGefäll/durch Unsere Ambt-
Leut an bequemen Orken auch angewiesen und vergünstiget werden/
doch daß fie fich der Fischweydt und Fischerei) gäntzlich enthalten.

Dreweil auch ohne Weg und Steg / die Bergwerck nicht getrie¬
ben werden können / als lassen Wir auch gnädiglich zu / und bewilli¬
gen/ vor Unö/Unsere Erben und Fürstenthum/in allen und in jeden/
alle Unsere Landes Gründ und Böden zu und von solchen Bergwer-
cken/ Pochwercken/ Hütten/ Wälden und Wassern zu gehen/zu reu¬

ten/



ten / und zu fahren ; jetzo alsdann und dann als jetzo / auch mit Vor-
wissen / und Anwerßung Unsers Bergmeisters / Wege / Stege/ Stras¬
sen und alle Wandelung; nach ihrer Nothdurfft hinführo ewiglich
zu haben/ und sich demselben unverhindert männigltch zu gebrauchen.

VII. Zum siebenden: Befreyen wir auch über diß hiermit Män-
niglich / da einer oder mehr Gewercken / durch VerleyhungGöttliches
Seegens in gemelden Unfern Landen / uff alten und neuen erschürfften
Gebäuden Ertz treffe/ es sey Gold-oder Silber-Haltig/ der oder die¬
selben sollen Uns so lange von solchen/ keinen Zehenden geben/ eskom-
me dann solches Gebäude zum Uberschuß / daß man einen Gulden/
uff einen Kuxs auStheilen könnte; Alsdann soll Uns forthin von sol¬
chen der Zehend gereichet werden. Jedoch sollen Unsere Ambt - Leute
ein fleißig Aussehen haben / damit nicht vergebliche Unkosten uff die
Gebäud gesühret / und gefährlich hiemit gehandelt werde. Sonst
aber und in allewege schuldig seyn/ alle das gemachteGold und Sil¬
ber anderst nicht dann in Unfern Zehenden gegen billiger Bezahlung
halb in grober und halb in kleiner Müntz ein zu antworten. Was
aber die niedrigen Metall / als Kupffer / Zinn/Bley / Quecksilber/
Wißmuth/ und andereVImeraüen betrifft/ sollen von dato dieser Be-
sreyung/ was allbereit in Bau-Würden/ uff drey Jahr gantz und
gar ftey. Was aber erst uffs neue erschürfst / von ersten Schmu¬
tzen an / auch drey Jahr lang / des Zehenden darvon erlassen/ auch
ferner Gnädig vergönnet seyn/ solche Metall von dato und hinfort/
srey und ungehindert/inner-und ausserhalb Landes zu verführen/zu-
Verkauffen / und als ihr eigenthümblichGut darmit zugebahren; Je¬
doch mit diesem ausdrücklichem Vorbehalt/ woWtrzu weilen zu Un¬
serer Hofhaltung / Gebauten und andern Nothdurfften / im Land/
von dergleichen Metallen etwas bedürfftig seyn werden/daß dieGe-
wercken Uns solches in billigen leidlichen Kauff / vor andern zu gön¬
nen/ und zugehen zu lassen schuldig seyn/ mit den übrigen aber/ als
obgedacht / eine freye Hand haben sollen. Nach Verfließung aber
der drey Jahr / soll Uns von solchen Kupffer / Zinn / Bley oder Bley-
Ertz / wie auch von Wißmuth / Quecksilber und Spießglaßekc. je-
desmahls der zehende Zentner an der Gar und Güte/ wie solche ver¬
führet / also auch gereichet werden. Die andern Mineralien betref¬
fend/ soll es nach Gelegenheit desselben / an statt des Zehendenö uff
untmhäniges Anjuchen / und nach befinden deS OrtS/ also gemittelt
werden / daß Unsere Gnädige wohlmeynendt hieraus zu
spüren.

VIII. ZumAcbten: BefreyenWir auch ferner/ und lassen Gnä¬
dig zu / daß em jeder Gewerck/ Bergmann und Bergwerckö-Zuge-

(A) z thaner/
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thaner/ so sich aufalle Unfern Berg - Statten und Flecken niederlaffen :
Bergwerck bauen oder darin» arbeiten / mit Leib / Weib / Kindern/
Haab und Gütern/ beydeswas sie mit sich dahin gebracht/ sowohl
was sie künfftig allda erwerben / ererben / und darbey erobern mögen/
nach anderer freyer Berg-Statte ordentlicher Gebrauch / Rech¬
ten und Gewonheitenbesreyet seyn und bleiben / daß ihnen von UnS
jederzeit ein freyer Zu-und Abzug auch ohne Nachsteuer vergönnet/
und daran nicht verhindert werten ; Jedoch daß solcher Abzug mit
Unserer Ambt-LeuteVorwiffen deschehe/ auch ihr Haab und Güter
zu verkauffen/ zuverwechseln/und damitHresGefallenszuthunund
zu lassen Gewalt haben; E6 wäre dann / daß solche in Rechtlicher
Klage oder Schuld daselbst Herkommen oder gemacht/ verhasster we¬
nn ; die sollen sie ehe und zuvor nach Gebühr abzurrchten verpflichtet
seyn. Da aber einer oder mehr / Accker - Wiesen / Häuser / Raum/
Lehen oder Erbe hätte / oder aufnehmen chare / auf welche Zinß und
Frohn geleget / mir denselben soll es allerdings wie zuvorn beschehen/
gehalten werden: Daß nemlich derjenige / aus den Berg-Leuten
oder Gewercken/so dergleichen Lehen/ Grunbe und Böden erkauften/
oder in andere Wege an sich bringen würden/schuldig seyn sollen alles
dasjenige was die vorigen Befltzere darvon gethan/ und daraus ge¬
setzt ist / auch zu leisten und verrichten lasten.

rX.Zum Neundten: Soll auch einem reden/ der sichmit Bergwerck
in eine und andere Unserer Berg-Stadt und Flecken einlassen wird/
weiter zugelaffen seyn / alle seine liegende und fahrende Güter und
Haab/ so er an selbigen Ort/ und was zum Bergwerckgehörig/be¬
sitzet und erlanget / bey gesunden Leibe oder am Todt-Bette/ Freun¬
den oder Frembden / inn - oder äusser Landes / wohin erwiü / (doch ge¬
bührlicher Weise/ und nach Ordnung des Heiligen Reichs / den ge¬
meinen beschriebenen Lehens Rechten / und Unserer Land Gewonheit
nach) zuvettestieren/ lehren / und anderer ordentlicher Weise zuver¬
schaffen/ guten Fug und Macht haben solle. Wann aber rin Ge--
werck- oder Bergmann ohneTestament oderÜbergab undckiHolmon,
wie es mit seinen Gütern solle gehalten werden / verstürbe / so sollen
alle deffelbigen Verlassenschafft/an Berg-Theilen und andern beweg¬
lichen und unbeweglichen Gütern / seinen rechten Erben und nechsten
BlutS -Freunden sie seynd inn-oder äusser Landes nach obgedachlen
Rechten/ und Landes Gewonheit gefolget/ und sie darzu aämmirt
und zugelaffen werden / doch UnfernGründ und Böden / so wohl.dar-
aus habenden Gerechtigkeit in alle Wege unschädlich.

X. Zum Zehenden: Wollen Wir jetzige und künfftige Gewercken/
so sich aus Unfern Bergwercken Massen werden / ihrer Berg-Thei!



halber dahin befreyet und begnadet haben / daß alle Bergtheil sambt
dero Nutzungen und Ausbeukhen / dieselben ftyn erkaufft / erbauet
oder ererbet / ieder Zeit in Friedens undKrieges-Zeiten/denen Ge-
werckm/ um keinerlei) Ubertretkung willen (ausserhalb ordentliches
Berg-RechtS) eingezogen / arreMc, genommen / entwendet/ oder
verlustig werden sollen. Und derogestalt mag und soll sich ein jeder
Gläubiger gegen feinem Schuldiger / vermög Unserer Berg-Ord¬
nung und Berg-Rechtens/ halten / und an billiger Erkanntnuß dlß-
falls sich begnügen und erfättigen lassen.

XI. Zum Erlffcen: Da sich auch an mehrern und neuen Orten/
das Bergwerck durch den Seegcn des Allmächtigen / in gedachten
Unfern Fürsienthum und Landen / also stattlich erwiese / daß man zu
Unterkommung / Unterhaltung der Berg - Leut und Gewercken / einer
Stadt oder Marcksiccken an gelegenen Ort zu erbauen / die Noth-
durfft erheischen wolte / soll solches mit Hofstätten undRäumen/durch
Unsere Befehlshabere bestehen / auch mit Wochen /Jahrmarckten und
andern mehr nach Gelegenheit befreyet werden.

XII. Zum Zwölfften: Sollen neben Unfern Berg-Beambten
auch alle diejenigen Berg-bauende Gewercken und gemeine Berg-
Leut/ so sich an einem und andernOrr mit bauen und das Bergwerck
zu befördern / mit Hand - Arbeit erhalten/ und sichSeßhafft gemacht;
aller Steuer / Zinß und UmgeldS / auch des Heer-Zuges befreyet.
Wo Wir aber in Unfern Fürsienthum mit frembden Volck betränget
würden / alsdann wie andere Unsere getreue Unterthemen sich gebrau¬
chen zu lassen schuldig seyn.

XIH. Zum Dreyzehenden: BegnadenWir auch alle diejenige/so
mit Ab-und Zuführung derBergwercke/ nützlich sicherweisen / daß
sie in Unfern gantzen Fürsienthum und Landen/alles Zolles und Ge¬
leits erlassen / und dessen befreyt seyn sollen.

Wie es aber schließlichen / sonsten in allen andern Puncten / als
mit Neu-entblössten Gängen / Flößen und Seiffenwerck/ so durch
schürffen / röschen oder Stöllen eröffnet / im müthen / bestättigen/
verleihen/vermessen / und bauen / so wohl Berg-Rechten und dessen

Fristen/Zubuß anlegen halten/undandern mehr
soll gehalten werden; ist in Unserer Neu-gedruckten undxudlicirren
Berg-Ordnung ausführlich und mit mehrern angezeigt und begrif¬
fen ; Darnach sich Iedermänniglich zu rcZuüren wissen wird.

HieraufthunWir im Namen derHeil. Drey Einigkeit wissent¬
lich und wohlbedachkig in obberührten Unserm Fürsienthum undLan-

- den/ Krafft dieses UnserS offenen AuSschreiben/ ein Frey - Bergwerck/
Ermassen sich das nachOrdnung Bergwercks Recht und guter Ge-
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wonheit gebühr« / allcrmänniglichen hiermit verkündigen / und zu
wissen fügen / mit diesen Gnädigen Erbieten / die Berq-Lcut/Knop-
sLafft so wohlGewercken/ Vorlegere und ihre Zugethane/ imdmän-
niglich bey dieser Unserer Frcyheit/ steiff/vcsi und siet zu handhaben/
schützen / und derer sich nach ihrem besten Nutzen zu gebrauchen / zu-
vergönnen und verstärken. Wofern auch einiger Mangel oder Ab¬
gang hierinncn erschiene/ so vermöge Berg-Recht und Berg-Iäuff-
tigcn wohl hergebrachten üblichen Gebrauchen / entweder von Uns
selbst / oder durch Rath Berg - Verständiger / zu fruchtbarer Ausneh¬
mung und besserer Beförderung des BergwerckS gereichen / oder
nützlich und rathsam zu seyn erachtet würde / auch Unfern Fürsten»
thum / Landen und Leuten / ersprießlicher. Wollen Wir vor Unö/
Unsere Erben und Nachkommen / ausdrücklichen Vorbehalten haben/
diese Unsere Ordnung und Befreyhung / uff begebenen Fall / und so
eS die Nothdurfft erfordern wird / zu verbessern / ändern / mindern/
mehren / gantz oder zum Theil abzuthuu / und auf andere und nützli¬
che Wege zurichten; Darnach sich männiglich zu achten etc. Da¬
mit aber solche Unsere Ordnung und Befreyhung / von den Unseri¬
gen so wohl männiglichen in gebührende Acht genommen / und nicht
darwieder gehandelt werde: AIS gebiethcnWir hierauf Unfern Ein¬
gangs bemeldtenBeambten/sowohl Unfern getreuen/ liebenUnter-
thancn undVerwandten/ bey ihrenMuhten / und verschaffen ernst¬
lich/ ob dieser Unserer Begnadung undBefreyungvestiglich zuhalren/
dawieder selbst nicht handeln / viel weniger jemand anders auf einer¬
lei) Weis und Wege / weder heimlich noch öffentlich zu thun verstär¬
ken /bey Vermeidung Unserer schweren Ungnade. Zu Urkund / Ka¬
den Wir Unser Gemein F.F. Secret zu Ende wissentlich Vordrucken
lassen ; So geschehen und gegeben Dienstag den 2. Novembr. nach
Christi Geburt im 161 g.Jahr.

N°2.
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2.

Wrg-Watmt 1662.
R^MOnGOttesGnadenWirWhristianWrnsti

Marggraf zu Brandenburg / zuMagdeburg in Preus-
sen / zu Stettin / Pommern / der Laffuben und Wen-
den/ auch inSchlesten zuLrossen undIagerndorffrc.

Herzog / Burggraf zu Nürnberg / Fürst zu Halberstadt/
Minden und Lamin/ rc.

(ZWNtbieten allen und jeden Unfern Haupt - und Ambt -Leuten / de-
nen von der Ritterschafft/ Kastnern / Verwättern / Vögten/

Richtern/ Schultheissen/Bürgermeistern / Rächen/Vierthell-und
Dorffmeistern / dann Gemeinden m Städten und uff dem Land/und
msgemein allen Unfern verpflichten Dienern / Unrerthanen und
Schutz-Verwanden / Unsers Landes und Fürstenthums des Burg-
grafthumS Nürnberg / Oberhalb Gebürgs / Unser Gnad und alles
Guts / und fügen denselben / wie auch männiglichen - denen dieses Un¬
ser offen Ausschreiben/ zu sehen - zu lesen / oder zu hören vorkommt/
oder dessen sonst berichtet wird / inner und ausserhalb Unsers Landes/
sonderlich aber Berg-Leuten / und allen denjenigen / so Bergwerck
zu bauen/ oder zu verlegen Lust und Behebung tragen / hiemit zu
wissen / demnach aus fonderer Gnädigen Schickung und Seegen
GOttes des Allmächtigen / an unterschiednen vielen Orten vorge¬
dacht Unsers Fürstenthums / sonderlich um und an den Fichtelberg/
zu Gold Kronach / auf der Platten bey Weidenberg / Bischoffs-
arün/Nayla/ Wunsiedel /Artzberg/ und anders wo mehr allerlei)
Bera und Seiffenwerck / von Gold/Silber /Kupffer/ Zinn / Bley/
Eisen / Quecksilber / Wißmuth / Spießglaß / Schweflet / Alaun/
Khristallen/ Marmel und dergleichen Metallen und Mineralien sich
vor langer Zeit / wie dann auch vor wenig Jahren / und in Neuligkeit/
mit mehrerener eignet / welche zum theil vor Alters in stattlichen Lüe
und Würden gewesen/aber durch lang gewehrte Kriege/und sonst be¬
schwerliche Läuffe / steckend und mit theils Verbrechung der Stollen
und Schächte/durch die von Tage und Kläfften zugefallene Gewäs¬
ser anstößig gemacht / auch sehr rumiret worden / und noch ferner auf-
ößig zu werden besorgltch/daß Wir nunmehw bey Unserer ange-
tretkenen Landes Regierung / im Namen GOttes / nechst gepsto-
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gener Lommunicarion mit dem Durchlauchtigsten Fürsten/Herrn
WbreKteN / Marggrafen zu Brandenburg/ zu Magdeburg m
Preussen/ zu Stettin Pommern/ der Lasuben und Wenden / auch
mSchleßien zu Lroffen undIagerndorffrc. Hertzogen Burggraffen
zu Nürnberg Fürsten zu Halberstadt Minden und Lamin/ Untern
Freundlichen lieben Herrn Vettern und Gevattern von gemeinen Nu¬
tzes wegen/ solche Unsere Berg-Wercke Wiederanzugreiffen/ zu öff¬
nen und in richtigen Gang zubringen / allen möglichsten Rath zu
schaffen entschlossen ; Zu Göttlicher Allmacht/ das starcke und un¬
gezweifelte Vertrauen setzende / dieselbe werde/aus mild-vätterli-
cher Güte / solchem vorhabenden L ... ^ergnadigst beför¬
dern/ selbigen in Gang erhalten / seine Gaben reichlich ereignen/ auch
der Herrschafft und Unterthanen zu Nutz und guten werden lassen/
gestalt wir nach dem Exempel des Durchleuchtigfien Fürsten/ Herrn
Johann Georgenö des andern HertzogenS zu Sachsen / Iülig/ Lleve
und Berg / des Heil. Röm. Reichs Crtz-Marschaüens und Kbur-
Fürstenö/ Landgraffens in Thüringen/ Marggraffens zu Meissen/
auch Ober und NiederLaußnitz/BurggraffenszuMagdeburg Gras-
sens zu der Marek und Ravensperg/ Herrns zum Ravenstein Unsers
HochgeChrten Herrn Vetters und Vatters bereits mit berühmten
Künstlern / daß sie gegen einen / aus Unser Lämmer und Renthey
hierzu anschaffenden / und auf etlich tausend Reichs Thaler belaus-
senden Abtrag und verwilligte krivileMundFreyheiten/ diesen Uns
und dem ganyen Landen zugewachsenen Schaden / auf ihren Kosten
remickren / die Wasser in denen Waffernöthigen Gebauen / biß zu
Sumpf erheben und zu truckner Erhaltung der Gebaute die Kunst-
Zeuge in richtigen Skandt und Gang / mit allen hierzu gehörigen
Bau-^latenMn und anderer Nothdurfft erhalten/inglerchen auch
die dazu bedürffende Arbeiter ebenmäßig vor sich bestellen / und auf
jetzt annahenden Frühling/ geliebts GOtt/ den Anfang damit ma¬
chen sollen / sündig und ausführliche schliessen lassen. De¬
mo zu Folge Wir/ an aller mehrers re^imender Anstalt und Fort¬
setzung des Wercks/ nichtserwinden/ benebenst gleich Unfern Hoch¬
löblichsten Herrn Vorfahren erwehnte Berg-Wercke / deren ver*
wandte und zugethane Gewercken und Arbeiter / mit Gewissen Frey-
heiten Begnadigen/ mitAmbtS Dienern Nothdurfftigbestellen/ vor¬
nehmlichen aber/ durch Unsere hierzu verordnete/ Lantzler/ Rache
und Berg-Verständige / zu Vorbau und Unterkommung allerlei)
Mängel und Gebrechen / die alten Brandenburg. Berg-Ordnun¬
gen und Befreyungen werden vermehren / und dergestalt emrkchten
lassen/ revicllren/ erwegen/ auch mit anderer Lbur-und Fürsten gu¬
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ten Ordnungen Oonferiren/ dieselben in etlichenArtrckuln verbessern
und erklären / bevorab mit neuen Begnadigung und Versicherung
vermehren/ und dergestalt einrichten lassen wollen / daß MänmgiiG
in alle Wege / und sonderlich die ausländischen Genmckm / alles
dessen / was sie nicht allein auf Unfern: Sondern auck aller anderer
in Unserer Obrigkeit eingeschloffenen Gründen und Böden dieses
UnserS Fürstenthums erbauen und erobern / vorgewiss rt/ dabev fcsti-
glich geschützt und gehandhabt werden / daß dannenhero deswegen
Niemands sich mit Bauen einzulassen hinsühro einig Bedrucken ha¬
ben : Sondern vielmehr erkennen solle / daß Wir die reichen Gaben
GOtteS der Berg-Wercke in Unserm Lande zu öffnen / frey und
gemein zumachen/ mir allen Gnaden zu befördern / m guten Lüe und
Wesen zu halten / auch die hierüber verfassende Ordnung in offenen
Druck bringen und publlciren zulasten gantzlich entschlossen. Als
geben Wir hieraus Männiglichen gur Fug und Macht/ nach solcher
Unserer Berg-Ordnung ein frey offen Schürffen und Berg-Werck
bauen/ so wohl auf alten als neuen Gebäuden in gemein; Oronen
auch gnädigst/ das allen Artickuln in solcher Berg-Ordnung nicht al¬
lein von Entblößung neuer Gänge/wegen der Hinderet ihrer Straf¬
fen /sondern auch daß denselben Findern / etwas Gold- oder Silber-
thätigen Ertzes nach der Marck und Lothen / einige gebührende
Verehrung zuthun / nachgelebet werde. Jedoch mit dieser Lo^i-
rivn, daß diejenigen / so solche Berg-Werck bauen / oder Serffen-
Werck treiben wollen / wie gebräuchlichen / bey Unfern Berg - Amt
ordentlicher Weise muthen / und die gemachten Gölder oder S lber
daselbst hin Antworten und keines Wegs anders wohin verwenden/
und soll das fein Gold um Neun Gulden schwerer Mehrung ooer
Sieben und einen halben Reichs Thaler baar bezahlt werden. Wie
Wir dann zu desto gedeülicherm Aufnehmen Unserer Berg-Wercke/
dem gemeinen Berg-Mann zu Nutz / wenn einer oder der andere/
aus Unvermögenheit / Schmeltz und Poch-Werck / nicht zu bauen
hätte/nach Crforderung der Zeit/ den Ertzkauff an gewissen Orten
anrichten zu lassen gesonnen ; Und soll auch mit Abgcbung deß zum
Berg-Werck benöthigten unentbehrlichen Holtzeö/ kein Mangel er¬
scheinen.

Deßgleichen/ da einer oder der andere / Wasser und Räume / zu
Schmeltz-Hütten /Poch-Wercken und dergleichen / bedörsskig/
sollen ihm solche Räume/ Flüsse und Gefäll/durch Unsere Amt - Leute
oder Bediente an bequemen Orten / angewiesen und vergünstiget
werden / doch daß sie sich der Fischerey enthalten / und soll man mit
Weg und Stegen/Zuhrweg und Straffen / wo dieselbe Vorwochen/
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auchNothdurfft ewiglich zu haben/ und sich derselben unverhindert/
MänniglichS zu gebrauchen versehen werden. Ferner befreyen Wir
überdiß / da einer oder mehr Gewercken/ durch Verleyhung GOt-
teS Seegen in Unsern Landen auf alten oder neuen erschürfften Ge¬
bäuden Crtz treffe / es sey Gold oder Silber faltig / der oder dieselben
sollen unö so lang von solchen keinen Zehenden geben / es komme denn
solches Gebäude Zum Überfluß / daß man einen Gulden auf einen
KuxS auötheilen könne/ alsdann soll Uns forthin der Zehend gerei¬
chet werden ; Jedoch sollen Unsere Amt-Leute ein fleißig Aufsehen
haben / damit nicht vergebliche Unkosten aus die Gebäu geführet/
und mit den Gewercken gefährlich gehandelt werde. Sonst aber in
alle Weg schuldig seyn/ alle das gemachte Gold und Silber anderst
wohin nicht dann in Unser verordnetes Berg-Amt/ gegen billiger
Bezahlung / einzuantworten ; Was aber die niedrigen Metallen/
als Kupffer/ Zinn/ Bley / Quecksilber / Wißmuth/ und andere Mi¬
neralien betrifft/ sollen von dato dieser Befreyung an / was allbereit
in baulichen Würden ausdrey Jahr gantz und gar frey / was aber
erst aufs neue erschürfft/ von ersten Schmutzen an/ auch drey Jahr
lang des ZehendS davon erlassen / auch ferner gnädig vergönnet seyn/
solche Metallen von dato an und hinfort frey und ungehindert/.in¬
ner und ausserhalb Landes / zu verführen / zu verkauffcn / und als ihr
eigenthümlicheS Gut damit zugebähren/ jedoch mit diesen ausdrück,
lichen Vorbehalt/ wo Wir zu weilen zu Unserer HofhaltungGebäu¬
den und andern Nothdürfften im Land / von dergleichen Metallen
etwas bedürfftig seyn würden/ daß uns die Gewerckensolches in lei-
deutlich billigen Kauffvor andern zugönnen und zugehen zulassen schul¬
dig seyn / mit den übrigen aber eine freye Hand haben sollen. Nach
Verfließung aber derdreyerZahr/ soll uns von solchen Kupffer/Zinn/
Bley / oder Bley Ertz / wie auchWißmuth / Quecksilber und Spieß-
glaß rc. Zedeömahls der Zehende Lentner/ Pfund oder Loth/ ander
Gar und Güte/ wie solche verführet/ also auch gereichet werden. Oie
andern KlinerMen betreffend / soll es nach Gelegenheit desselben/ an
statt des ZehendS/ aus unterthänigstes Ansuchen/ nach Befindung
deß Orts / gemittelt werden/ das Unsere gnädigste hieraus
zuspühren.

FolgendS befreyen Wir auch fernerund lassen gnädig zu / daß ein
jeder Gewerck/ Berg-Mann/ und Bergwerckszugethaner/ so sich
aufallen Unsern Berg-Städten und Flecken ntederlaffen/ Berg-Werck
bauen / oder darinnen Arbeiten mit Leib / Weib / Kindern / Haab und
Güttern / beydes was sie mit sich dahin gebracht / sowohl was sie
künfftig allda erwerben/ Ererben / oder dabey erobern mögen/ nach
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anderer freyer Berg-Städte ordentlichen Gebrauch / Rechten und
Gewohnheiten besreyet seyn und bleiben / daß ihnen von uns jeder¬
zeit ein freyer Zu - und Abzug/auch ohne Nachsteuer vergönnet und da¬
ran nicht verhindert werden / jedoch daß solcher Abzug mit Unserer
Amt-Leute vorwiffen beschehe. Auch ihre Haab und Güter zu-
verkauften zuverwechseln/ und damit ihres gefallens zu thun und zu-
laffen/ Gewalt haben/ es wäre dann/ daß/ solche/ in rechtliche Kla¬
ge oder Schuld daselbst Herkommen / oder gemacht/ verhasster wären/
die sollen sie ehe und zuvor / nach Gebühr abzurichten verpflichtet seyn;
da aber einer oder mehr/ Acker / Wiesen / Häuser / Räume/Lehen o-
der Erbe hätte / oder aufnehmen thäte/ aus welche Zinß und Frohn
geleget/ mit denselben soll es allerdings / wie zuvor beschehen/ gehal¬
ten werden: daß nehmlrch derjenige/ was die vorigen Besitzer davon
gethan / und darauf gesetzet ist / auch leisten und verrichten lassen sol¬
len. Es soll auch einem jeden/ dersichmitBerg-Werck/ in eineund
andere Unser Berg - Städk / und Flecken einlaffcn wird / weiter Me¬
lassen seyn/ alle seine liegende und führendeGüter undHaabe/sö er an
selben Ort/ undwaszumBerg-Werckgehöng/ besitzet und erlanget/
bey gesunden Leibe oder am Tod Bette/Freunden oder Fremden/in
oder äusser Landes / wohin er will / doch gebührlicher Weiß / nach
Ordnung des Heil. Reichs Satzungen / den gemeinen beschriebe¬
nen Lehen Rechtenund Unsers Landes Gewonhett zuvmeMren / zu
leZiren und zuverschaffen / guten Fug und Macht haben / wann aber
ein Gewerck oder Berg-Mann ohne Testament oder Übergab und
Disposition verstürbe/ so sollen alle deffelbigen Verlaffenschfftan Berg-
Theilen und andern beweglichen oder unbeweglichen Gütern/ seinen
rechten Erden und nechsten Bluts Freunden / sie seyn innen oder äusser
Landes/nach odgedachten Rechten und Landes Gewonheit / gesol-
get/ und sie dazu Lclmittirt und zugelassen werden / doch Uns an Un¬
fern Grund und Boden auch darauf habenden Rechten und Gerech¬
tigkeiten alleweg ohne Schaden.

Auch wollenWir jetzt und künfftige Gewercken / so sich auf Un¬
fern Berg-Wercken Massen / ihrer Berg-Theil halber dahin be-
freyet und begnadet haben / daß alle Berg-Theil samt dero Nutzun¬
gen und AuSbeuthen dieselben seyn erkaufft / erbaut / oder ererbet / je¬
derzeit in Friedens und Kriegs-Zeiten/ denen Gewercken umkeiner-
ley übertrettungs willen / ausserhalb ordentlichen Berg-Rechtens/
eingezogen/aneliirr/genommen / entwendet / oder verlustiger werden
sollen / und dergestalt mag und soll sich ein jeder Gläubiger/ gegen sei¬
nen Schuldiger / vermög Unser Berg-Ordnung und Berg-Rech¬
tens / halten und an biüichen Crkäntnüs dißsalls sich begnügen und
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mäkligen kaffen. Und da an mehrer« und neuen Orten das Berg-
Werck durch den Seegen des Allmächtigen / in gedachten Unsern
Fürstenthum und Landen sich also stattlich erwiese/ daß man zu meh¬
rerer unrerkom-und Erhaltung der Berg-Leut und Gewercken/ ei¬
ner Stadt oder MarckfleckenS / angelegenen Bezircken zuerbauen von-
nöthen erachten würde; Söll solches mit Hof- Städten und Räu¬
men durch Unsere BefehltchShabere beliehen/ auchmitWochen/ Iahr-
Märcken und andern krivičen nach Gelegenheit begnadet wer¬
den.

So sollen neben Unsern Berg-Beambten auch alle diejenigen
Bergbaurnde.Gewercken und gemeine Berg-Leute / so sich in einen
und andern Orten mit bauen und Berg - Werck zubefördern / mit ih¬
rer Hand Arbeit erhalten/ und sich ftßhaffr machen / vor ihre Per-
sohn und Ihrrgen/wann sie sonsten keine Zmß- oder Steuerdahre Güt-
ttr haben / aller Steuer und Zinß/ auch des Ausschusses befreyet:
wo Mr aber in Unsern Fürstenthum nut fremden Volek betränget
würden / alsdann wie andere Unsere getreue Unterchanen sich gebrau¬
chen zulasten schuldig feyn.

Uber diß begnaden Wir auch diefenigen/ so mit Ab-und Zufüh¬
rung der Berg-Werck sich nützlich erweisen/ daß sie in Unsern gan-
tzen Fürstenthum und Landen alles Zolls und Gläids von solchen
Berg-Wercks lVlarermllen erlassen und dessen befreyet seyn sollen.

Wie es aber schlüßlichen sonsten in allen andern Punkten / als
mit Neu entblösten Gängen /Fkötzen und Seissen - Werck / so durch
Schörffen/ Röschen oder Stöüen eröffnet/ in muthen bestättigen / ver-
lerhen/ vermessen und bauen / so wohl Berg-Rechten und dessen ?w-
cessen, Fristen Zubuß anlegen / retarckar halten / und andern mehrern
zuhalten / soll in oberwehnter Unserer gedruckten Berg-Ordnung/
ausführlichen angezeuget und begriffen werden / darnach sich jeder-
männiglich zurichten. Behalten aber Uns/ Unsern Erben und Nach¬
kommen ausdrücklichen bevor / diese Unsere Besrevung/ nachBe-
gebenden / und wie es die Nothdurfft erfordern wird / auf vorher-
gangene Reisse äeUderarion, zu verbessern / zu änderns zu mindern/
zu mehren gantz oder zum Theil abzuthun / und aus andere nützliche
Maas / Weise und Weege einzurichten. Damit auch diese Unsere
kriviieM und öffentliche Verkündung / so wohl von den Unsrigen/
als ausländischen Fremden / und männiglich in gebührende Obacht
genommen / und nicht darwieder gehandelt werde. So gebiethen
Wrr hieraus/Unsern Eingangs bemeldten Haupt-und Ambt-Leuten/
denen von der Ritterschasst / Kästnern / Verwältern Borgten / Rich¬
tern / Schultheissen/ Bürgermeistern/ Rächen/ Vierthel - und Dorff-
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Meisti rn/ dann Gemeinden m Städten und auf dem Lande/und al¬
so allen Unfern Verpflichten Dienern/Unterthanen und Schutz-Ver¬
wandten gnädigst und Ernstlich / daß alle und jede ob dieser Unfern Be¬
gnadig-und Befreyung vestiglich halten / dawieder selbst nicht han¬
deln / viel weniger daßelbe jemandö anders auf einerley Weiß und
Wege / weder heim-noch öffentlich zu thun verstauen sollen; Alles
bey Vermeidung Unserer schweren Ungnade und Straffe. Zu Ur¬
kund haben Wir Unser Fürstlicherer zu End wiffendlich vordrucken
lassen / so geschehen und gegeben in Unserer Fürst!. Restdentz-Städt
Bayreuth / den 26. Febr.nachLhristiunsers lieben HErrn undSee-
ligmacherö Geburt/ im ein Tausend Sechs Hundert zwey und Sech¬
zigsten Jahre.





.-MM- (*) -MM- r
MWMNMVVWMWWVWUVWVVWVWVVWVMWUWW

MWW.WWMWMWWWWWWWM
GG^SO0QQMG^GBEGWGGGGBGVchQBVGGGVTÄk
WK«SKZLAAKAZtzNZLWAOWZLZL«WZLOA»WZL

Der I. Articku!.

Daß kein Gekvercke seiner Theil in Kriegs-oder Friedes-
Zeiten / durch Verbrechung / oder sonst sich möge verlustig machen/

und das keinem zu seinem Berg-Chcilen soll verhokffen werden/
es kommen dann die Schulden vom Bergwerck

her.
vor etlichen Jahren in den beschwerlichen Krie-

ges- oder sonst geschwinden Zeiten und Laussren / vrel
Gewercken / abfchewig und auflößrg gemacht / auch rhmn
lhre Thcile etngezogen worden: Damir nun sorran jeder

^U D.MÄAM Gewcrck deß nicht Besorg tragen / sondern seine Theil/ so
viel sicherer und getroster / vermittels Göttlicher Derlei»
hung/ bauen und erhalten möge. So Haden Wir solches

gnädignch viwo.M / und auf Unsern Bergwerken diese nachfolgende Frey-
Herr und Begnadung gegeben r Nemlichen/ daß in Unfern Landen alle Berg¬
werke und Theil/ mir anhängiger Nutzung und Ausdeur/ dre feyn erkauffr/
erbauet oder ererbet / jederzeit im Krieg oder Friede / den Gewercken um kei¬
nerlei) Überwertung oder Verbrechung wüten eingezogcn / genommen / oder
erwendet werden / sondern in alleweqen srey blerben sollen. Da srchs aber zu«
trüge / daß einer bey Unstrn Berckwercken seßhaffrig oder nicht geftsien / inn-
oder äusser Unfern Fürstenrhum/ einige Schuld gemacht harre/ undzudcßet-
bigenBcrg-Theilen geklagt würde / so soll nicht zu den Bcrq-THeü n : son»
dei n zu feiner des Gewercken Person aeholffen werden. Doch ausg schlossn
die Berg-Schuld / da man um ausständige Zubuß / Dürren-Kost und der»
gleichen zu mahnen hatte. Da aber die Haupt-Schuldner verstorben / und uch
ihre Erben oder andere / der Berg-Theil und Nutzung derselben unterfahen
wollen/zu denselben Personen/und nicht zu denTheilen/ mögen sich die Glau»
brger/ obberührter Gestalt/ gleichfalß halten.

Da sich aber die Erben oder andere / um solche Berg-Theil und derselben
Nutzungen nicht annehmen wollen / alsdann soll den Gläubigern/um ihre
Schulden/ so fern die bewetßlich/ zu den Berg-Theilenverholssm werden.

Daneben wollen Wir Uns auch aller ^onkscation, so sich aus Strassoder
Verbrechung der Gewercken/ im Kriege oder Friede zu tragen möchten / ges
gen solchen ihren Berq-Theilen und Nutzungen / htemir gnädiglich verzechen/
und daß allein nur Strass gegen den Personen verfahren werden soll. Es
wäre dann ein solcher Anfall / darzu kein gefipter Freund vorhanden» Als»
dann soll zu den Theüen gebührlich verdolffen werden»

A Der
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MMd damit Unsere Bergwcrckc qeoffnct / und männialjch derer so
viel mehr qmiessm mbgc/ bcruffen Wir hicmit ein qcme » offen/ ^ren^

Schürften und Einschlagen nach Erg / allenthalben in Unser«
bieien / w,e das nach Berg-Recht üblich und Gcwonheir
Edel oder Unedel daran gehindert zu werden. -"nmanden/

Und ist weuers nlcht / dann unter dem Tisch / Bett / und
fteyer/ doch dergestalt / das der Schürffer nLnd»
oder ausNeid emschlage/ und insonderheitder besämmen Aecker/^
Uch / verschonet werde. Und was stch weiters hterinnen zu lhun g biwn/
wwd hernach deutlicher erklärt/^.ruLulo 21.22 2z. ryun gcvuyu/

Der II. Artickul.
VomFrcy SJürssen/ und Begnadungen von neuen

erschürfften Gängen.

ii. Wir ordnen auch hiemit abermals / das einem jeden / so einen neuen
unverschrottcncn Gang erfiburffr und an Tag ausnchtet / der an Silber eine
Marek oder mehr hielte / Zwantzig Gulden/ da er ein halb Marckhält/Zehen
Garden / und unter der halben Marek / von einem jeden Loth / ein Gulden.
Im Hall auch/das die Marck Silber/einLoch fein Ungarisch Gold / alsdann
HünffGurden. Da stezwey LothGold/Zehen Gulden. Und dadicMarck
vier Lorh Gold / in gerechter und gemeiner Prob halten würde / Zwantzig
Gulden / zu einer Verehrung / aus Unserer Cammer bezahlt werden sollen.

Ebener gestalt / soll es auch mit den neuen Stollen gehalten werden/ soda»
mit ein neuer unverschrottcnerGang / obgemeldres Gehalts anGold oder Sil»
der überfahren würde. Doch soll zuvorn derAnbruch amGestein dem Berg»
Meister / welcher es durch Unsern geschwornenWaradetn / soll probiren lassen/
gezeigt / und nach Befindung des Halts / als dann obbeschriebene Verehrung
gefolgt werden.

m. Ausdaß auch die Berg-Leut desto mehr und fleissiger zum Schurffen
angereitzt / so wollenWir von jedem/ in neuen Gebürgen / neuen ausgeschürss
reu und unverschrottenem Gange / da der Cemner dessn in gemeiner und ge»
rechter Prob / em halb Loth Silber halten würde / dem jenigen / so denselben
ausschürffen wird / einen halben Gulden / reichen lasten. Doch das gleicher
gestalt der Berg-Meister sampt seinen Gefchwornen solchen Gang besichtigen/
und da sie ihren Pflichten nach / denselben Gang neu und unverschrotten er»
ken nen/ soll dem / so solchen Gang entblost/ an Unsere Räche einBekandlnuß
gereicht / und bemeldter halber Gulden gefolgt werden.

IV. Deßgleichen auch / wer ein Gold-Seissenwerck erfinden würde / wie
Wir dann dleselbigen in Unfern Landen hiemit frey gegeben haben wollen/
soll gleicher gestalt demselben ein halber Gulden zur Verehrung gefolgt wer¬
den. Doch dass der/ so solch Seiffenwerck arbeiten will/ wie gebräuchlich/ bey
Unferm Berg-Ambr zu GoldCronach/daßelbe ordentlicher Wesse micrhe/auch
dle gemachten Gelder daselbst hin antworte / und keines Weges anderst wohin
verwende. Und soll das Lorh fein Gold umNeun Gulden bezahlt werden.

Der
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Der III. Attickul.
Was für Amtleut und Diener aufUnsernBergwercken

verordnet scyn/ und daß dieselben ohne sonderliche Er¬
laubnus vom Berge nicht reisen sollen.

S^Ufdaßnun gemeinem Bergwerck wohl und nützlich vorgestanden/Unsere
ZMOrdnung in nachfolgenden Artickuln/fleißig und vest gehalten / Unrecht
geöämpfft und gestrafft/gemeiner Nutz gefördert/ sederman sich bemeldrer
Bergwerck gebrauchende / gebührlicher Schutz/Friede/Recht und Gerechtig¬
keit geklst werde;

SowollenWir allezeit etliche unsere Berg-verständige Räche verordnen/
welche neben den andern nach bemeldten Berq-Amrleuten alle halbe Jahr die
Bergwcrcke besuchen/und neben Anhörung der Rechnungen/nachGestalt der
Sachen/btlllche Verschaffung zu thun wissen werden.

Uber das / haben wir einen Berg-Hauprmann/ oder Berg-Amts-Ver-
waldrcr/ an Unser Statt/ darzu einen Berg-Meistcr zu Gold-Cronach verord»
net/denselben feynd auch etliche Geschworne Berg-verständige Männer/item/
Berg-Schreiber/Probtrer und Silber-Brenner zugegeben / und stund erbte»
ttg/jederzeit nach Erheischung des Bergwercks Nochdurfft/ mehr Personen/
als gehender/ Gegen-Schreiber/Hütten-Reuter/ Austheiler/ Marckfchei-
der re. zuzulegen.

Dmmt jedermann / so dem Bergwerck angehörig / Gericht und Gerech¬
tigkeit bekommen möge/was auch einem jeglichen zu thun gebühret / und ein¬
gebunden ist/ wird in nachfolgenden Arrickuln klarlich vermeldet.

Und soll derstlbige unser Hauptmann/ oder Berg-Amts-Verwalter/ ohn
Unser Verlaub/Berg-Mnster aber/ohne Hauptmanns/die andern aber alle/
wie auch Schicht-Melfter und Steiger/ohne Berg-Meisters Vorwtssen/nicht
vom Bergwerck reisen/ denen auch ohne merckliche Urfach nicht solle erlaubt
werden» '

Der IV. Artickul.
Von des Berg-Hauptmanns und Amts-Verwald,

M6 Befehl und Amt»
i.

MMstr Berg-Hauptmann oder Berg-Amts-Verwaldker/soll an Unserer
MStatt fleißig aufsehen/daß Fried/Recht und Gerechtigkeit erhalten/ auch
dieseUnstre Ordnung unverbrüchlich in acht genommen/ aller Betrug / Be»
vonheilung/ Untreu/ Boßheit und Unrecht abgewendt/ und wo das befun»
den/mir Ernst gestrafft/gemeines Bergwercks/und aller Menschen sich deflm
gebrauchende/Nutz und Frommen gefördert/Schaden und Nachtheil / so viel
möglich/ verhütet werde.

II. Er soll auch mit allen andern Berg-Beambten/ Dienern und Ver»
ordneten/ dergleichen mit allen Unserer BerqftadrGold Cronach Amrs-Ver-
wandren und Angehöngen / und jedermann inUnstrmFürstenchum/zum
Bergwerck gehörenden/ durchaus/ohne der andern Unserer Amt» Leute und
Befehlshabere/Eimrag undVerhinderung/von Unsertwegen zu schaffen/ zu

A r gebie»
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gebieten/und zu verbieten haben / deme soll auch von jedermann obenver»
meldt/gleich Unser Person/vollkommener Gehorsam/ bey Vermeidung unse»
rer fchwehren Straffund Ungnad/ biß zu Unserer Veränderung geleistet
werden.

Wann aber jemand vermeinte / daß er von Unsern Hauptmann oder
Berg-Amts-Verwalter / wider die Billigkeit beschwehret würde/ der mag
das gebührlich an Uns / oder in Unserm Äbwcsen / an Unsere zu den Berg»
wercks- Sachen clepmirte Rache gelangen lasten/ so soll darauf nach eigenrlt»
chcr Erfindung billtches Einsehen geschehen.

Hl. Wann irrige Berg-Sachen / so von dem Berg-Meister undGe»
schwornen nicht vertragen können werden/ins Amt wachsen/ so soll der Berg»
Hauptmann oder Amts-Verwalter/ zu fernerer gütlichen Handlung aufs
förderlichsteVorbeschetd chun/dte strittigen Sachen selbst befichtigen/allen mdg»
lichen Fleiß/ beneben Berg- Meister und Geschwornen anwenden/ die Par»
theyen der Billigkeit nach zu vertragen. Da sich aber die Partheyen nicht
weisen lassen wollen / und von einem oder beyden gesucht würde / einheimische
oder frembde unverdächtige Berg-Leut/ auf beyder Part / gleiche Kosten und
Darlage dem Berg-Meister und Geschwornen zuzuordnen. Soll solches ge¬
schehen/ und denen besohlen werden / daß sie die Gebrechen mit allem Fleiß hö»

> ren/ befahren / besichtigen / und aufderselben Beucht/ meß sich dre Part ver»
halten sollen/ schrifftliche Weisung thun. Da alsdann ein oder das ander
Theil mtt solcher Weisung auch nicht zufrieden seyn wollen / so soll dem kla¬
genden Part frey stehen/bey Uns sechsten/ oder bey gedachten Unsern Rathen
Ansuchung zu rhun.

IV. Der Berg-Amtmann oder Amts-Verwalter/ soll zu allen Zeitenmit
gebührlichem embsigen Fleiß auf alle andere Amt-Leute und Diener/ keinen
ausgeschlossen/sehen/und darob seyn/ daß ein jeder seinem Amt und Beschlich
gnug chue/und sich dieser Ordnung gemäß verhalte. Auch daß kem Amr und
Dienst mit unverständigen/ unstetigen/ verleumbten und untüchtigen Per¬
sonen bestellet / darzu nicht angenommen / noch daran gedullet. Und was
strastbar / nachtheilig und unerbar befunden/ abgeschassr/ und laut folgender
UnsererOrdnung/oder da die Straffnicht ausrrücklich gemeldet/nach Bewe¬
gung der Verbrechung/ernstlich gestrafft werden. Dergestalt und also / wür»
de sich begeben/das die Arbeiter oder Verwandten des gemeldten Bergwercks
selbst unter einander / oder mit andern den Unserigen / um Schulden und an»
dern willen zu rhun / gewinnen / sollen sie sich am Reckt / was Bergwerck be»
rührt / vor den Berg-Recht sättigen. Was aber ausserhalb desselben andere
Sachen betrifft / vor Unsern geordneten Beambten und Rathen / da solches
Fürnehmen geschickt / und da das hingehört/ begnügen lassen/ dochUnsern
Obrigkeiten und Hals - Gerichten sonst in allweg unabbrüchlich und un»
vorgreifflick.

GleicherGestalt sollen sich auch andere unsere Amt Leute und Diener hal¬
ten/bey Vermeidung unsererUngnad und ernster Straffe.

v. Es soll auch der Hauptmann oder Amts - Vermachter das Berg»
werck/samc den Hütten/so offt es vonnöth n / selbst besuchen/ und darauf acht
geben / daß auf dem Bergwerck und Hütten / wohl und treulich Hauß gehal»
ren werde.

Und
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Und so fern er durch andere Geschaffte nicht verhindert / soll er bey dm

Anschnitt/Bestettigung und ke^rc^-Tagen/auch allewege bey der
Rechnung persönlich seyn/und mit ^leiß aufsehen/ daß Unserer Ordnung
durchaus gemeß / gemeinem Bergwerck/ und den Gewereken zu gute / auch
sonsten erbar und aufrichtig gehandelt werde. Und soll nach gechaner <^usr-
ral-Rechnung/ der Schlchr-Meister ihre Register zu sich nehmen/ dicselbigen
bestchtigen/ und da etwas unrichtiges darinnen befunden / rechtfertigen und
straffen.

Der Hauptmann/Amts-Verwaldter und Berg-Meister/ sollen gebühr¬
liches Einsehen thun/ damit diejenigen/so mit Unßlu/Eisen und andern zum
Bergwerck nothdürffrig handeln/nach steigen und fallen der Kauff/einen glei¬
chen Kauffgeben / und am ziemlichen Gewinn begnügig seyn/ damit hinfort
kein beschwehrlicherö Steigern cmgeführt oder geübec werde/sich auch son¬
sten allenthalben verhalten/ wie sich vermöge der Eydes- Pflicht ereignet und
gebühret.

Der V. Artickul.

Berg-Amtleute / mögen Berg-Theil Sauen.
WMd obwohl hiebevor in den alten Brandenburgischen und allen andern
W^Berg»Ordnungen ausdrücklich verdorren gewesen / daß die Berg-Amt»
Leute in ihren Berg-en / darinnen sie zu gebieten und zu reifen haben/
gar keine Berg-Theil/ unter was Nahmen oder Schein es auch geschehen mö¬
ge/bauen sollen. Jedoch / damit nicht dafür geachtet / als wolren wir ihnen
denSeegenGOttes/so sie durchs Bergwerck/ damit sic täglich umgehen müs¬
sen/ zugewarten/ nicht gleich andern gnädig gönnen/ oder sie durch solch Ver¬
dorr selbst verdächtig machen / auch frcmbde Berg - Leute durch ihr Erempel
desto stattlicher zu bauen / angereitzt werden mögen /so sind wir zufrieden/
daß sie hinführo/ gleich andern Gewereken/Ruckes bauen/und GOrtes See¬
gen erwarten und hoffen mögen. Doch daß sie keincZcchen selbst mieten/ son¬
dern diese von den Gewercken und andern kauffen/oder sonst gebührlicher red»
licher Weiß an sich bringen. Auch daß ein jeder bey feinen Eyds-Pfllchten sich
m keine Zechen oder Stollen etnmenge / so strittig ist. Und da an denen Or»
ten/ da sie Thetl haben/Zanck fürfallen würde/ sollen dieselben Amtleute/ wo»
fern sich die Partheyen oder Gewercken deß beschwehren/ bey keiner Hand¬
lung sevn oder sitzen/viel weniger darinnen einige Weissung thun.

Würde aber einer oder mehr sich dieser unser Verordnung nicht gemeß
verhalten/und eigennützig/vorrheilhaffrtg oder gefährlicher befunden/ der soll
mit Ernst gestrafft werden.

Uergmeister-Umt.
Der VI. Artickul.

Von deß Bergmeisters-Amt.
E^Etziger und künffrige unsere Berg-Meister zu Gold-Cronach/ und stmft
rWin Unsern zürstenthum/sollen mu allen Meiß darauf sehen / undverschaf-
fen/das gemeinem Bergwercke/und den Gewercken getreulich/ nützlich/und
wohl fürgestanden/dreGebäude gefordert/und was Schaben bringen möchte/

A Z vorkom-
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vorkommen/ einem jeden der ihn ansuchet/ in Sachen feinem Amt zuständig/
was recht und billig ist/ gestatten und verheissen. Dieser UnsererOrdnunge
in allen Puncten treulich geleben und nachfetzen/daß der auchvonmannigltch
nachgesetzt werde / verfügen. Niemand wider die Billigkeit beschwehren las¬
sen/anssemer zugeordneren und zugelassenen Besoldung/ begnüaiq seyn/ deme
auch em jeder m Sachen sein Amt und Befehl betreffend/gehorsam leisten soll/
bey Vermeidung Unserer Ungnad und ernster Strass.

Da auch jemalw vermeinte/ daß ihme der Berg-Meister unbilliches auf¬
legte/ der soll seme Beschwehrung an Berg-Hauptmann oder Amt - Verwe»
ser,gelangen lassen/so soll nach Gelegenheit des Handels gebührliches Einsehen

?. Was sonsten Berg-Meister weiter zu thun und zu handeln gebührt/
das wird dreOrdnung ferner besagen.

Und da Unfern obgenandten Bergmeistern unterschiedlicher Gebirge Sa»
chen fursttessn/darüber sie nicht klare Artickul in Unserer Ordnung hätten/
so soll einer den andern um Bericht ansprechen / mir bederseirs Geschwornen
dieselben strittigen Sachen befahren/ und berattsschlagen/ und zugleich schlief
sen/ damit in gleichen Fallen aufUnsern Bergwerken gleiche und einerlei)
Weisung/Schied und8ent^ gegeben undgehalten/Zwiespalt und Ungleich¬
heit/ zürn Höchsten vermieden werden.

Der VII. Artickul.
Bergmeister Mein/ und sonst niemand soll MM ha¬

ben / Unsertwegen Bergwerct zu verleihen / in
Unseren Fürsientheim.

i.
H-H Nd nachdem Uns Inhalts Kayserlicher und Königlicher Freyheiten und
LsH-eonürmution, Nicht allein die hohe Metal/ als Gold und Silber: Son»
dern auch in Krasst derselben/ undUnsercr Aembter Herkommen/das Eisen/
Kupsser/ Zien/ Bley/Quecksilber/ Schwess l/Saltz/Viewol, Alaun /und der»
gleichen/so mUnsern Landen erreget wurde/ zugehörig: Als soll ein feder fegi»
ger und künsstiger Berg-Meister/und sonst niemand/Macht und Recht ha¬
ben/ in Unfern Furstenrhum/aufalle Metal und ^ineruiien/wie die Namen
haben/samt Stem-Kohlen/Schieffer/Mühl» und Feuer»Stetn/nichts ausge»
nommen/Bergwerck zu verleihen/ nach Ausweisung Berg-läussttger Weise/
und der Berg-Rechte.

II. Und da jemand anders/ auch die Grund» Herren/ Edel oder Unedel/
auf ihren und ihrer Hindersassen Gründen und Hütten / auf Eisenstein und
andere hohe oder niedere Meral oder Cmeral selbst verleihen/und dadurch in
Unsere FürstlicheHoheit thätlichenEinqriess thun würden/ soll der oder diese!-
btgen ledesmahl 20. Marck Silbers / Uns zur Strass/ unnachläßlich verfal¬
len seyn.

ui. Auch ob wir wohl denen von Adel/ den Eisenstein auf ihren Gräm¬
ten/altenGebrauch und Herkommen nach/ für sich allein/ohn Unser Imei-ciie
zu gebrauchen/gnädig nachqeben / so sollen doch selche Eisen - Bergwerck/
Krasst habender ke^rlien Unserer Berg- Ordnung gemeß angestetter/in Un»
sermBerg-Amr/nach Bergwercks-Gebrauch gemietet/bestättiget und verre»

ceßttt/
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ceßtrt/ auch von Unfern Berg-Amtleuten undGefchwornen/ zu jederzeit be»
fahren / bcstchrlget/ und nützlich zu bauen / mir eingerathen werden. Inson¬
derheit aber zuvor kommen / dieweil es in Unferm Fürstenrhum und Gebiet/
hin und wieder diese Gelegenhetr/daß nach dem Eisenstein mchrcmheils Kupf-
fer/ Bley/ auch Gold und Silber Ertz brechen thun. Damit folche gute Ertz
und cdle Gesthick in der Gruben nicht aus Unverstand übergangen/oder muth»
willig zu Unfcrm und gemeines Nutzen Nachtheil und Schaden veruntreut/
verschmtrt/verfetzt/oder verstürtzt werden.

Und da ein solches geschehe und offenbahr würde / fo soll der Thater/ ver*
rnög der Recht/peinlich gestrafft werden.

Der VIII. Artickul.

WiesiZ ein Berg-Meister in Mietung-eß Auf-
nehmens verhalten soll.

Mierung detz Aufnehmens foll ein Berg-Meister zu keiner Zeit/ auch
MUmemand weigern/den er bey deme/ fo gemietet würde/getrauet zu erhal¬
ten. Doch foll er von einem jeglichen ein Zettel nehmen / was er gemietet/ auf
welchen Tag und Stund dreMiecung gefchehen/und von einer Mietung nicht
mehr dann einen Groschen nehmen. Doch fo der Berg-Meister m der Mie¬
tung befindet/ daß der Aufnehmer bey feiner Mietung / aus rechten Ursachen
nicht bleiben mog/foll er thme deßen Warnung thun. So aber der Aufnehmer
davon nicht kbstchcn wolle/ foll der Berg - Meister nichts desto weniger fein
Gebühr - undMet - Zccrul/wre vorberührt/nehmen.

Der IX. Artickul.

Wie der Berg - Meister auD Gänge und Fichen
verleihen soll.

1.
Berg-Meister/ fo offt er verleiht/ foll fich in dcmfelbigen unverdacht»

Mn lieh halten bey feiner gethanen Pflicht/gegen den Armen als den Reichen.
Es seyn nemSchürsffaltePingen/L)chacht/Such-oderErbstollen/ alt oder neu/
verlegne Zechen und Gebau/oder massen und anders / fo er von Unsertwegen
in Befehl har / wie das alles genandt/ und an ihm begehrt werde / zu verlei¬
hen. iso foll er die dem Aufnehmer oder Micther/ nicht anders^erlctben/
was er aufnehmen und miethen will / dann den vor verliehenen Schürffen/
Gangen und Masen ohn Schaden/ zu verhüten Hader und Zancks/ fo durch
unordentlich Verleihen erfolgen möchte.

n. Der Berg - Meister foll in einemMieth- Zettul über ein Fund-Gru¬
ben/ und beyde nechster massn auf ctnmahl/ und nicht mehr ver'crhen. Und
wenn die Fund- Grub fündig wird/ darnach solle er beyde nechster Mafien be»
lcgen/wo nicht/fo feyn sie fr ey zu verleihen. Und foll nach derFund-Gruben
und ihrenMassn/ in einen Mitth-Zmul/aufetnmahl nicht mehr/ dann zwo
Massen verleihen/zu einem Such-odcr Erbstollen/mögen auch zwo Massen in
einem Mieth - Zettul geliehen werden / und nicht mehr. Und wie ein Fund»
Gruben mir ihren Massn und anders / was in einem Mieth» Zettul ausge¬
nommen und verlieben würde/als sollen diefelbtgen bestätrigcr/ eingeschrieben
und unzerrheitt bleiben. m. ES
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' III. Es soll aber auftn Gange/als nemlich einer Fund-Gruben/zweymch
viertzig Lachtern / emer Massen aber 28- Lachtern in die Lana / und vlerh^lb
Lachtern Jnhangendö/ vierthalb Lachter Inliegend/ in ewige Teufte vcrlie.
hen werden.

IV. Wo aufetnem Zim/ Eisen/ Kieß oder Stcinkohl/ Fletzen re. einae-
ftlhrte Fund-Gruben oderMasten gemietet wurde/denen soll ausin Kesen ei¬
ner Fund-Grubenhund emerMassn 28. Lachter lang/ und rede so brm/ in
gevterdtFeld/verltehen werden. Und sollen die Fletz vierrhalb Lachter über sich/
und vierrhalb Lachter unter sich/ des Fletz fallen nach/ ihre Führung haben/
dergestalt/ daß man solcheFuhrung auch ausMtrrel des Fletz soll ansahen.

V. Die Gold-undZien-Seissen aber/sollen wie mit Alters Herkommens
84» Lachter in die Lange/ und 28. Lachter in die Brette des Feldes verliehen
werden.

VI. So sollen auch aufeiner jeden Zeche/in einerseden Gewerckschasst/
128. Thetl oder Kuckes seyn / davon dre Gewerckcn i. Kuckes Krrchen und
Schulen/und 1. Kuckes der Grund-Herrfchassr / sie seynd Edel oder Unedel /
vor ihr Grund und Boden/darauf die Zeche erbauet wird/ ihrem Belieben
und Gelegenheit nach/laut des folgenden 22. Arnckuls/frev zu erbauen schul¬
dig styn. Die andern 126. Kuckes aber die Gewercken unter sich ausrhellen.

Der X. Attickul.

Wie siD der Berg- Meister/auD die Aufnehmer / naD
der Mietung mir dem besiättigen Erlangen/ und mit den

eingelegten Zcltuln verhalten sollen.
1.

MVAch geschehener Mietung soll ein jeglicher Aufnehmer binnen neckften
^folgenden vierzehen Tagen siinen Gang oder Fley enrblösen/welches auch
der Berg-Meister besichtigen soll/ und wo nach Achtung des Berg- Meisters
der Aufnehmer bey seinerMietung bleiben/ und eine rechte gebührl'che Maße
nach Berg'-Recht und dieser Ordnung einkommen mag / soll der Aufnehmer
binnen angezeigten vierzehen Tagen ihme fern Lehen auf verordneten Leihen»
Tage/ durch den Berg-Meister nachfolgender Weiße lenhen und besiättigen
lasten. Und welche Mietung ohne sonderliche Zulassung des Berg Mersiers
binnen vterzehen Tagen / wie odberührt/ nicht destämgtt wird/ soll darnach
wieder in Unser Freyes gefallen styn.

II. Der Berg Meister soll auch ohne sonderliche gnugsame Ursachen der
Bestätigung/keine Fnst oder Nachlassung thuu. Und ob es Nolhdmssr oder
Billigkeit würde erfordern/ soll cs doch über zweymal nicht geschehen. Wür¬
de aber derBerg Meister bcsinden/daß der Lehenträger nach treuem fleißigen
Schürften den Gang aus Ungewitter/Master oder andern beweglichen Ursa¬
chen nicht hatte entblösen können / so mögen ihme alsdann die Massen besiac»
tigt/ und biß zu gelegener Zeit Frist darzu geben werden. Da auch Gange
mit Stollen überfahren / und in der Gruben gemietet und bclchnr würden/
soll es mit dem Entblösen der Gange / nach Erkannlnuö der Berg-Meister/
und Geschwornen jedes Orrs gehalten werden.
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m. Weil fichs auch zutragt/ daß nothwendige und hinderliche Ursachen

Vorfällen / daß denselben zur Bestättigung Einhalt geschicht/ und ihre Mie-
lungs- Zettul in das Berg- Buch hinterlegt werden/ und also bleiben / dann
solche Lehen-Zettul wohl viel Jahr lang/ohne einige Nachfrage der Lehen»
Träger allda liegen/ da sich alsdann was ereignet/ wollen sie ihr Alter und
Gerechtigkeit so wohl als andere bestattigte und vorreceste Masim erhalten
haben/ dadurch dann allerlei) Zanck und Unrichtigkeit verursacht. Demsel»
den aber vorzukommen/ordnen und setzen Wir / da jemand dergestalt Zettul
in/iegen harte/ oder noch künffrig hinterleget möchten werden/ soll der Lehen-
Trager alle Quartal auf die Mittwoch in die Berg-Rechnung/oder sonstwel»
chen Tag man pfleget/Bestatttgung zu halten / seinen inliegenden Zettul/ mit
einem Groschen erlangen. Da aber solches von dem Lehen-Trager verlasset /
und er nach dem Beschluß der Rechnung / den Zettul nicht erlanget hatte / so
soll dusselbtge Lehen/in unser Zreyes gefallen seyn/und solcheMietung für un-
krasstig gehalten werden.

Der XI. Artickul.
Wie siZ derBerg-Meister und Aufnehmer in Mietung
und Verleyhung alter Zechen halten/ und wie man das Tieffste stre¬

cken zu verwüsten / oder die Halden zu kleinen/
nicht Zulasten soll.

1.
W^ürde jemand alte Zechen vor unser Freycs mieten / der soll in der Mie»
rMtung mit dem Geschwornen beweisen / daß dteselbige Zeche / ohne des
Bergmeisters Zulassung/ dren anfahrende frühe Schichte/ Montags/ Dien¬
stags und Mittwochs / nicht bauhaffrtg gehalten seyn/ und soll alsdann mit
Mietzettul und Bestatttgung / wie auf neuen Gangen / gehalten werden. .
Doch soll der Bergmeister vor der Verleyhungder alten Gewercken Ursach hö»
ren/wodurch die Zeche ins Freye gefallen/ und wo ihre Ursachen nach Berg»
Recht gnugsam/ soll er sie darbey bleiben lassen.

Würde aber der Geschworne den Arbeiter die dritte Schicht finden/soll
ers dem Bergmeister anzeigen/ und darum befragt werden/ aus was Ursa¬
chen er die vorigen zwo Schichter nicht gearbeitet/ und aufwas Anleitung er
allererst die dritte Schicht zu der Arbeit kommen ? So dann Betrug befun¬
den/ soll derstlbigcAngeber mir Ernst gestrafft werden.

n. Ein jeglicher Aufnehmer alter Zechen/soll nach dem Aufnehmen von
Stund an öffentlich anschlaqen/ welche Zeche er ausgenommen/ das Anschlä¬
gen vier Wochen stehen lassen. Und welche alte vorzubüssen Gewercken ihre
Theil bauen wollen / die soll er auf gleiche Anlage darzu kommen lassen. Er
soll auch nicht gedrungen seyn/in denselben vierWochen die Zeche zu belegen.

So aber eine Zeche Jahr und Tag in Freyen gelegen/soll der Aufnehmer
die altenGewercken zuzulasscn nicht schuldig seyn.

Hi. So nun eine alte Zeche ausgenommen / und zu bauen angesangen
wird / soll der Aufnehmer dein Bergmeister oder dem Geschwornen die Zeche
zu besichtigen führen/und die Gebäude in die tieffsten/ oder wo es am nützlich¬
sten von ihnen erkandt wird/ richten/ und die Zecke bey nachfolgender Straffe

B nicht
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nicht verhauen oder beschädigen/ und sollen die Halden und Felsen / ohne des
Bergmeisters Nachlassung/ nicht gearbeitet noch verkaufst werden/ doch daß
sie der Bergmeister ohne Vorwlssen nicht verlasse/ da etwas wichtiges daran
gelegen.

iv. und als wider Unser Ordnung viel Zechen allein mit ledigen
Schichten und Posten gebauet und erhalten werden / dardurch andern das
Feld versperret/die Stollen/ Schachte und Oerrer verhauen werden und ein*
gehen/daß also niemand dieselben durch die Geschwornen kan frey machen»

So wollen wir / daß ein feder seine Fund-Gruben und Massen wöchent¬
lich drey anfahrende Schichten zu sechs Stunden mir richtiger Hand-Arbeit
halte. In Verbletbung aber dessen/ und wann solches vom Bergmeister und
Geschwornen also befunden/ soll dieselbe Fund-Grub und Maßen andern ver»
liehen werden.

v. So eine alte Zeche ausgenommen/und zu bauen angefangen wird/ soll
er das Tieffste strecken / und sonst keine andere Oerter belegen / ne seyn dann
zuvor aus Befehl des Bergmeisters / durch Gefchworne besichtiget und desto»
chen. Und aufdenselben Zechen / soll der Bergmeister keine Halden ohn un»
fern Willen zu kleinen oder zu wachsen gestatten. Auch aufandern Zechen/ob
die gleich vom Rasen allezeit erbauet/und kein mal ins Frey kommen waren/
solches nicht vergönnen/welche in die Tiefte nicht bauen.

Der XU. Artickul.

Wie und wann der Leihe-Tag gehalten/ auD welDe
Berg- Amtleute denselben besuchen / und wie sich der Lehentrager

alter Zechen/in Erklärung seiner Fund - Gruben
und Massen zu verhalten.

MMeWochen sollen der Bergmeister und Geschworne/auf öie Mittwoch/
LWoder wo auch solchen Tag Feyer wäre/den andern Tag darnach/zum we¬
nigsten von zwölften biß zu einer Stund und darüber/ so lang cs nach Gele¬
genheit der SachenNothdursst erfordert/bey einander seyn/ daselbst alle Mie»
tungen/ mit Verleyhunq und Einschreibung/ sollen bestattigt/Frist gegeben/
Schiede beschlossen/auch solches alles ordentlicher Weiß/eingeschrieben werden.
Undwas ohne das geschieht/ sott unkrafftigj und vor nicht geachtet seyn.

Unser Berg-Hauptmann/oder Bergwercks-Verwalter/ sollen auch alle
Vorleyh-Tage/ woferne sie nicht anderer Geschaffte des Berawercks halben
verhindert/ gegenwärtig seyn/ und aufsehen/daß Unserer Ordnung Genüge
geschehe. Deßgletchen soll der Bergmeister einem jeden Lehentrager alter Ze»
chen/ in Bestatligung auferlegen/ daß er seine Fund-Gruben und Massen als»
bald nahmhafflig mache/ wohin er dieselben haben und strecken will/ und sol¬
ches ms Berg-Buch verschreiben lassen.

Der
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Der XIII. Artickul.

Wie man die Gewercken / alter und neuer ZeZey/
ins Gegen-Buch antworten soll.

ZGO neue Zechen verliehen oder bestattigt werden/ soll derLehentrager oder
sMAufnehmer seine Gewerckschafft alsbald nach der Bestarrigung dem
Bergmeister antworten und zustellen. Wann aber alre Zechen ausgenom¬
men/soll nachAbnehmung der Zubuß-Brief/ die neueGewerckschafft dem
Bergmeister gleicher Gestalt alsbald übergeben/ und ins Gegen-Buch einge¬
schrieben werden.

Der XIV. Artickul.

Daß der Aufnehmer ihm Zubuß lasse anlegm.
.§WS soll ihm auch der Aufnehmer auf obbesttmmte Zeit/den Bergmeister
«Mmach seiner Achtung biß zu nechst folgender Rechnung / nothdürffrige Zu¬
bussen anlegen lasten/die nützlich erbauet/ und aufnechstfolgende Rechnung
nach der Anlegung/ sott/ laut nachfolgender Ordnung/ angeschnitten und be¬
rechnet werden.

Der Anschnitt aber soll wöchentlich alle Sonnabend gehalten werden/und
sott dem Aufnehmer alter Zechen nicht gestatt werden / dasselbe erste Quartal
über 6. Groschen anzulegen / damit die alten Gewercken desto weniger ab-
schewig gemacht/ ihre Theil liegen zu lassen. Da aber allbcreit dieselbe Zeche
vorqewerckt / damit sich die Gewercken nicht zu beschweren/ daß Bergmeister/
Gefchworne/ samt den Schichtmeistern ihres Gefallens die Zubuß anlegen.
So wollen wir / daß alle Schichtmeister / auf den Sonnabend vor der Rech¬
nung/ wenn fle ihre Register und Rechnung beschliessen/ ihre Gewercken und
Verleger/ so viel derer vorhanden/ und ste erlangen mögen/ auf eine gewiße
Stunde zusammen sordern/ihnen die Register vorlegen/damit sie sich zu erst»
hen/wte das vergangeneQuartal gebauet worden/und mit ihrem Gutachten
dieZubuß beschliessen und anlegen.

Dieweil aber vielmals erfahren/ daß die Gewercken / so etwas Vermö¬
gens seyn/ durch unnöthige große Zubussen / die armen Gewercken umb ihre
Theil bringen/ so soll der Bergmeister hinfort sonderlich darauf bedacht seyn/
daß nickt mehr / dann so viel zu der Zechen Norhdurffr vonnörhen/ auf jede
Zeche zur Zubuß angelegt werde/und übermäßige unnöthige Zubussen / son¬
derlich die / fo den armen Gewercken zu Nachrhetl angestellt / nicht ge¬
stattet werden.

Der XV. Artickul.

Daß der Berg - SDreiber alle Zubuß - Briefe mit deß
Berg - Meisters Schreiber zugleich schreiben sollen.

HAEr Berg-Schreiber soll alle Zubuß-Briefe / samt deß Bergmeister
Schreiber zugleich schreiben / und auch gleichen Genuß/ doch beyde von

einem Briefe über einen Groschen nicht annehmen. Und dieselben Zubuß-
B 2 Brrefe
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Briefe Mn durch cincnGcri«rs-8r°hnen angeschlagen/ und denen von icgli-
«erZcche/da Zubuß angelcgl/drey Pfennig zur Gebühr gegeben werden.

Es ftll auch niemandZubuß-oder andere Bricfe/so an gebührlichen Ör»
ten angeschlagen werden/ohneBefehl abreisen. Wer hiermdcr handelt, der
M durch unfern Hauptmann/Verwalter und Bergmeister ernstlich gestrafft

Der XVI. Artickul.

Wie der Berg--Meister UnterrW zu thun / oder die
Bücher zu lesen / niemand weigern soll.

MEr Bergmeister soll niemand wegern / umb seine Gebühr Unterricht zu
Mthun/°derau«daSBerg-^
wurde/zu verlesen lassen/was und wie verliehen ist / damit nch lederniann
nach seiner Nothdurffc habe darnach zu richten. icoerlnann

Der XVII. Artickul.

Wie siA der Berg-Meister im UberWagen oder Bee-
messen / und ob sich nicht volle Massen beaeben/

halten soll.
Zech ihren Schacht belegt/ Kübel und Sail einwirfft/und die Ge»

^ckt lveaern ^Und"wo^^?m A? Massn zu überschlagen das soller nicht wegern» i^lno wo sich im ^lberschlaaen nicht volle Älalien eraeden/
und sich aus em Wehr nicht erstreckt / soll der Bergmeister solche Ubersibar
beyden nechst - liegenden Zechen zugleich austheilen. Wo aber ein Webr oder
darüber ist/das soll der Bergmeister sonderlich vwlephen "

Der XVIII. Artickul.
Vom Vermessen Maß - würdigerMen.

I.
^^^Änn eine Zeche §Raß- würdig und sundia würde / allo da6
MMarckSilbers/ro.MarckBley/ oder io. Centner Ku^ rc. daraufa.
macht wird/ soll der Baumeister vermessen/und rechte Maß geben/ und doch
solche zuvor vtcrzehen Tage auSrufftn lasten/ einem jeglichen/ den es belan¬
get/ darnach zu rechten. Und soll nach alter Gewohnheit aebübrlich Meß,
Geld/ nach Vermög der Ordnung/in demXX.ArkickM

""" «°»-Stein zuv°r gm°m.L/ am Meß-GZ

das Vermessen allemahl ordentlich eingeschrieben / auch wo
am ^ageKubel mrdSail eingeworssen/ ausMittel des Rünnbaums angehal»
ten/ und die^und-Grub halb nauf und halb rab vermeßen werden.

und sollM niemand unterstehen/ in die Schnur zu greissen/ benStrass/
wie die Berg-Recht vermögen/und

m. Wann
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M. Wann der Bergmeister mit den Geschwornen aufs Gebirge kom¬
men/ zu vermeßen/ soll nach aufgelegter Belehnung der Lehenträger/ oder wo
der nickt vorhanden/der Vorsteher der Zechen einer/einen leiblichen End/mit
aufgehabenen Fingern schweren/daß der Gang/ darauf er vermessen will last
fen/ sein rechter belehnter Gang sey. Und daß er seine Fund-Grub oder Mas¬
sen aus demselben/und auf keinen andern Gang/laut seiner Belehnung / ver¬
messen nehmen will.

Nach gethanem Eyd/soll der Bergmeister/nach alrem Bergwercks- Ge»
brauch/mir der Schnur anhalren/und dem Lehenträger oder Vorsteher (wel»
cher allewege der Schnur vorgehen soll) nachgehen/ und also nach üblichen
Bergwcrcks-Gebrauch/ gebührliche Maß/ als einer Fund-Gruben 42» Lach¬
ter/und einer Massen 28. Lachrer Feldes/ vermessen und geben/ und solgends
durch die Geschworne Verlogsteinen lassen.

Nach geschehenen Vermeßen soll der Lehenträger oder der Vorsteher der
Zechen/ das Vermessen aller Gelegenheit/ ob ihnen am Felde ab - oder zuge¬
gangen/ bey dem Bergmeister eigentlich einzetchnen lassen / und sie die Zechen
zu bauen weisen.

Und damit die Logstcin am Tage/und die Erb-oder Marschaide-Stussen/
in dcrGruben nicht verlohnen/oder in vergessen kommen/so soll allweg/ so offt
ein Steiger oder Schichtmeister/ so fern einer im Leben / dem neuen Steiger
oder Schichtmeister/neben Übergebung des Vorraths/dieLogstein am Tage/
die Erb-Stussen in der Gruben / und was sonsten mehr die Gewercken für
Lehnung hätten/ in Gegenwart der Geschwornen/ gründlich anzetgen und be»
richten/künfftigenJrrthum undUnkosten damit zu verhüten.

Würde sich auch jemand unterstehen/die Logstein fürstlich auszureisen/
zu verrücken / die Erb» Stuffen in der Gruben betrüglicher Weise auszu¬
hauen/ zu verschmieren / verzimmern oder zu verstürtzen/ der oder dieselbigen
sollen nach Erfindung der Sachen peinlich gestrafft werden.

Was aber dem Bergmeister und Geschwornen vom Vermessen und Log»
Stein setzen gebühret / das wird im folgenden xx. Artickul klärlich verzeichnet.

IV. Und ob jemand das Vermessen zu hindern / und ohn gebührliche be¬
scheidene und rechtmäßige Einrede seine Gerechtigkeit darzu rhun / fürsetzlich
und aus Mmhwillen in die Schnur zu greissen sich unterstehen würde / den
soll der Bergmeister entweder gesanglich einziehen / oder nach Gelegenheit des
Handels/fick für unsermHauptmann und Verwalter zu stellen/ verstricken/
und da der Part/ so den Einqriessin die Schnur gethan / endlich unrecht be¬
funden/solle er uns ohne alle Gnad/umb geübten Frevel/zwantzigMarck Sil¬
ber verfallen seyn.

Der XIX. Artickul.

Daß der Berg - Meister nützliD zu bauen soll angeben/
darinn ihm soll gesolgt werden.

d^Er Bergmeister soll fleißig aufsehen / und die Geschwornen aufsehen last
sen/ daß in allen Zechen nicht unnützltch qebauet werde. Und wo er schad»

licken Bau befinde/ soll er absckaffen/ und nützliche Gebau angeben/ darinne
soll ihm auch Folge und Gehorsam geleist werden.
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Es soll auch hiemit Schichtmeistern und Steigern/so wohl auch allen an¬

wesenden Gewercken/sie seyn tnnlandtsch und ausländisch / unbenommen ftyn/
ihrGutdüncken/ wie die Gebäude anzustellen/ auch zu vermelden. Trüge sich
nun zu/ daß der Bergmeister und Geschworne auf einen Weg schliessen/ wel¬
chen die Vorsteher der Zechen und Gewercken (derenStimmen/ weil sie Geld
seyn müssen/ btllich gehört wird) aus redlichen Ursachen einzugehen/ Beden-
ckens hätten / so soll unser Bergmeister solche seine/und der Geschworne/dann
auch der Gewercken und Vorsteher Meinung / an unsern Hauptmann gelan¬
gen lassen/der soll die Gebäude/ durch unpartheytsche Berg -Leme/ und aufs
wenigste vier Personen (doch aufder Gewercken Unkosten) befahren/und die
Gebäude besichtigen lassen / dann beyder Meinungen erwcgen/ und nach An¬
weisung des mehrern oder vernünffttgen Theils/wie gebauer werden soll/
scheiden.

In diesen Dingen soll unser Bergmeister vorsichtigltch handeln / die Ge¬
schworne Gewerck und Vorsteher der Zechen / gerne und nut Gedult hören/
sie nicht für den Kopsssiossen/alle^Elen hinan setzen/Raths felgen/und auf
seine Pflicht/ das Beste seinem Verstand nach/rathen/ indeme er auch/ wie oben
berührt/ Folge und Gehorsam haben soll/ damit allenthalben nützlich ge-
bauet werde.

Der XX. ArtLckuI.

Von des Berg - Meisters Gebühr und Lohn.
5MAmit auch kein Gewerck von denBergmeistern übersetzt werde / soll man

ihnen geben:
Von einer Mietung/ i. Groschen.
VomErlängen/ i. Groschen.
Von einem Mieth - Zerml / oder andern in das Buch zu legen/

2. Groschen.
Davon gebührt dem Berg - Schreiber/ , i. Groschen.

Von bestattigen einer Fund - Gruben / z. Groschen/6.Pfennig.
Von einer Maß/ 2. Groschen/6. Pfennig.
Von einem Erbstollen/ 7. Groschen.

Davon gebührt dem Berg - Schreiber einzuschreiben/ allweg von
jedem/ es sey Fund - Grub/Maß oderStollen/ 6. Pfennig.

Von einer Frist / 2. Groschen.
Davon gebührt dem Berg - Schreiber/ i» Groschen.

Vom Überschlagen und Logsteinen zu setzen/ es sey Fund - Grub oder
Maß/ i. Gulden.

Und dem Geschworne»/ i.halbenGuldeu.
Vom Vermessen/wann ein Zech Maßwürdig würdet von einer Fund-

Gruben/ 12. Gulden.
Davon gebürt dem Geschworne» / 2.Gulden.

Was aber der Berg - Meister und Geschworne zuvorn von den Logstet¬
nen zu setzen / und vom Überschlagen empfangen haben / das ge¬
het ihnen wiederum am Vermeß-Geld ab.

Wann ein Logstein vom Tage / in die Gruben gebracht wird / soll je»
Theildem Berg-Meister geben/ i.halbenGulden.

Wann aber die Stuffen fürrer von einem Stollen oder von einer Stre¬
cken gebrachtwürd/ dagebürerlhm von jedem Theil/ 6.Groschen.

So
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So der Bergmeister in Kriegischen Sachen/ neben den Geschwornm fah¬
ret/ soll ihme das ansuchend Theil entrichten/ 6. Groschen.

Geschickt aber die Fahrung auf beeder Theil Ansuchen/ soll ihme jedes»
theils geben 6, Groschen.

Don einer Schmidt-Statt/Puch-Merck/ Wasser in einem Stollen zu
mterhen/ gebührt ihme i. Groschen.

Und vom Bestätigen/ i. halbenGulden.
Von einem Puch-Werck/oder Vchmidt-Statt abzuschretben/ gibt ihme

jedesthetls z.Groicben.
Von einer Hütten/ gantz/ halb/ oder zum Theil abzuschreiben/ gebühret

ihme i. Gulden.
Von einem Vertrag/schiede oder Einrede ins Berg-Buch zu verleihen/

jedes Part 5. Groschen.
Von einem Kummer/ i. Groschen.
VonHelff-Geld von einemGulden/ i. Groschen.
Ausserhalb dieser angezeigten Stücke / soll ihme nach altem herkom»

menden Gebrauch sonst nichts gegeben werden.
Es sollen auch unsere Berg - Hauptmann und Berg Verwalter darauf

sonderliche gute Achtung haben / daß die andern obbemeldre Ambr-Leuce/ als
Bergmeister/ Austheiler/ Gegen-und Berg - Schreiber/ Stlberbrenner/ Wa»
radin/ Marckschetder/ und andere- ein jeder an geordneten Gebühr/ wie die
btßhero auf unfern Bergwercken im Gebrauch/und durchGewohnheit herge»
bracht/begnügtg feyn/ und niemand darüber in etwas übersetzt werde.

Der XXI. Artickul.

Das naD Bergwerck suDen und baue» niemand weh-
ren soll/ bey ernster Straff.

S^Jeweil aus Krafft der keZalien und Land-üblichen alten Herkommen
s^sund Gebrauch / nach Bergwerck zu suchen / schürffen und emzuscklaqen/
überall frey stehet/ nun aber blßhero zwischen den Grund - Herrn und Bet g-
Lemen/allerlei) Irrung deßwegen emstanden/daß auch etliche stck unterstehen/
die Berg - Leuth mit Gewalt abzutreiben / Unserer Fürstlichen Hoheit / und
deßwegen hievor ergangenen ^snciruen/ pudlicirten Berg-Freyhung/ und
Verordnungen zuwider/ als wollen und ordnen wir abermals ernstlich / daß
in Unserm Fürftenthum niemand auf feinen Gütern oder Gründen / wie die
Namen haben mögen/ einigen Bergmann nach Bergwerck zu suchen mW zu
bauen/wehren/verhindern/oder Einhalt thun soll/bey Straff 20. Marck Sil¬
bers/ die er unnachlaßlich/ und ohne alle Gnad jedesmahls für solchem Frevel
Uns rc. zu erlegen/verfallen seyn soll.

Doch sollen/wie obgemeldt/die Scbürffer niemand aus Muthwillen oder
Neid schaden thun. Und ob sie nicht Kluffr oder Gang angekroffen / sollen
ste/ die Schürffer/schuldig seyn/ solche Schürffe selbst wtederumbeinzufül»
len/ohne Schaden des jenigen/ auf welches Feld oder Gründen re. emgeschla»
gen worden.

Von
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Oer XXII. Micku!.
Bon den Erb- Kuckeffen/Wie viel/und weme

die gebühren.
WMnn aber der Schürffer einen Gang entblöset/ und seineFund-Grub
Müoder Masen tnUnserm Berg« Amr bestättigen will/so soll hinsüro der
Lehen - Trager dem Grund-Herrn/ er sey vom Adel oder nicht/ solches vor
der Bcstattlgung anmelden/und thme/dem Grund-Herrn/für seine Grund-
Gerechtigkeit/ alsbald in der Bestätttgung / nach Bergwcrcks-Gewohnheit/
die vier Erb-Kuckes anbteren/ die derGrund-Herr gleich andern Gewercken
verlegen soll. Da er aber die vier Kuekes nicht bauen wolte / soll ihme frey
Men/ einen Kuckes darfür anzunehmen/ den ihme die Gewercken gleich der
Kirchen Ruckes/frey verbauen sollen.

Würde sich aber der Grund« Herr im bestättigen nicht finden / so soll/
wie obgemeldk/ ihme eine Kuckes frey verbaut/ und ms Gegen - Buch geanr-
wort werden/ dabey der Grund-Herr bleiben/und ferner kein Anforderung
haben / auch die Gewercken / keinen Schürff etnzufüllen/ schuldig seyn sollen.
Wo aber dem Grund-Herrn/ der keines geliebet/soll ihnen der Raum / nach
Erkandtnus des Berg - Hauptmanns / Berg « Meistern und Gefchwornen/
der Billigkeit/und Berg-laufftiger Weiße nach / damit die Gewercken nicht
öbersttzt/ bezahlet werden/ und sollen die Schürffen einzufüllen/ nicht schul¬
dig seyn.

Und wo sichs zutrüge/ daß man aufeines MannesGrund/ eine volle Maß
nicht cinbringen könnte / oder daß man von einem Gut auf das andere stür--
tzen müste/so soll der Berg« Meister den Erb-Kuckes/nach Gelegenheit des
Schadens / (heilen. Da aber der Berg nur auf eines Mannes Grund und
Boden gestürtzt würde/und dem andern kein Schaden aus diesemGebau ent¬
stünde/ sollen dem / fo der Schade geschieht / der Erb-Kuckes allein / und mehr
demAndern/neben ihme/auch angebotten werden.

Es soll auch der Erb-Kuckes allemal bey dem Gut/ daraus der Berg ge¬
stürtzt / es sey dern vom Adel/ Burger oder Bauer / bleiben / und nicht dem
Lehen - Herrn. Da aber der Unter« Lehen - Herr sich solches Erbrheils selber
anmassen / und deßwegen seine Hmdersaffen aus dero Feldern oder Wtßma«
then emgeschlaqen werden / vergnügen und zufrieden stellen würde/ soll doch
solche Vergleichung/ ohne gemeiner Gewercker einig fernere Anforde¬
rung und Kosten geschehen. Und soll kein Burger / Bauer oder Gemeine/
gemeldte Erb - Kuckes vom Gut zu verkauften Nacht haben / es sey dann
Sach / daß das Gut mir samt dem Erb-Kuckes verkauft!/so soll doch solcher
Erbtheil alleweg bey demGut bleiben. Und welcher Grund»Herr den Kuckes
anntmmt/der soll schuldig seyn/so viel Raum zu verstatten/ als die Zeche zum
Stürtzen bedarff und vonndthev ist. So man aber auf Stollen oder andere
Gebäude/in der Gruben Gange überführe/sollen die Finder oderLehenrrager
niemand den Erbtheil anzubieten/ vtelweniqer zu geben/verflicht seyn.

So aber Tagscklechte oder Raume sie bedürften würden/sollen sich die Ge¬
wercken um den Raum / nach Erkandtnuß der Berg- Amr - Leute mit dem
Grund«Herrn vertragen.

Wo auch Gewerckfchafften aufStbllen oder andern anhanqenden Gebäu¬
den und Maßen/Schechte oder Lischt-Ldcher bedürften/ die sollen nicht schuldig

seyn/
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seyn/dem jenigen/aufdeö Grund solche Schechte oder Liecht-Löcher gemacht/
Erbtherl zu geben/alldieweil sie Anfangs demselben/ oder ritten andern/ die
Erbrheil aufoen Stollen oder Zechen gegeben/ oder Abtrage gerhan/ sondern
sollen dem Grund - Herrn allem den Schaden auf Erkanntnuß / wie borge»
meldt/zu bezahlen/schuldig seyn.

Der XXIII. Artickul.

Wie siH die Grund - Herren vom Adel/und andere/mit
Holtz geben/rc. Und hingegen die Gewercken sich gegen ihnen ver¬

halten sollen/mit angehangter Fürstlicher Zehendö-
Bewilligung an den untern Metallen.

KMNd ferncrs / dieweil die Erhebung der Bergwerck nicht allein Uns / son»
Mvdern auch dem gantzen Lande/ihne Grund - Herr ftlbst/ und also dem all«
gemeinen Nutzen zum Guten gereicht/also ist ein feder Grund-Herr/alle gu¬
te Beförderung mir Holtzreichung und andern darben zu khun schuldig.

Und da er selbst auf seinen Gründen die Nothdurffr Holtz nicht hatte / so
sott er doch Uns/ ihme selbst/ und grmcmem Nutzen zum besten/ schuldig
seyn / solche abqchende Nothdurffr Holtz ins Bergwerck bey seinen benach»
barten oder andern Orten/doch gegen der Gewercken Bezahlung / eines ziem»
lichen Wald- Zinses/ als viel an ihme gelegen/ und möglich seyn wird/ aufs
nechst zu erhandlen.

Würde aber der Grund» Herr selbst die Gewercken in der Gruben mit
nothdürffrigem Bau und Sey»Holtz/ auch zu Kauen/ ohne Wald»Ztnß verse»
hen können/ rc. so soll ihme deßwegen von den Gewercken zu vorgedachtem
Erb»Kuckes/noch einKuckeö frey verbauet werden.

Und wo er über das auch zu Kohlen und Röst-Holtz / item zu Gebäu der
Zcchen-Hauser/ «Lrchmeltz«und Kohl» Hütten/ Poch-Werck/ Wäger» Fürten
und Künsten / (welche der Grund-Herr auf seinen Gründen / an gelegenen
Orten/ Mastern und Bechen/ ohne einige Verhinderung und Beschwerung/
denGewercken zu erbauen und aufzurichren/tn alleweg gestatten solle)und zu
andern dergleichen BergwerckS-Norhdurffren/ ob der Erden/den Berg-Leu»
ten/ ohne Enrgeltnus/ Holtz geben würde/ sollen ste/ nach Bergwercks- Ord»
nung und Recht / ihme auch den dritten/und da er sich also / in Beförderung
des BergwerckS/mir Holtz geben rc. und andern seines Vermögens/ gutwillig
erweisen würde auch den vierdten/ und also vier Kuckes bey den Fund» Gru»
den/ Masten/ Schichten und Stollen / auf ihren der Gewercken Kosten zu ver»
legen und zu verbauen schuldig seyn.

Wann aber aus Ursern Gehöltzen und Waldern die Gewercken zu beß
serem Nutzen und Gelegenheit des Bergwercks Holtz zu Schächten / Stollen
und andern norhwendtgen Bergwercks »Gebäuden unter der Erden / so wohl
zu Schmeltz» Hürren/Poch Wercken/Zechen« Häusern/Kauen/Kohl/Röst/
Treib/Brenn und andern Holtz bedürffrig/so soll ihnen dasselbe umb billtchen
Wald» Zinß gegeben und gereicht werden.

Damit auch ste/dre Grund,Herren/Unser als Landes-Fürsten/ gnädiges
Gemüth und Neigung / so wol gegen ihnen / als zu den Bergwercken/ desto
mehrers imWrrck spühren/so bewilligenWir hiemir über diß alles aus Gna»
den/ und keiner Gerechtigkeit/ auch Unsern habenden Berg» Regalien durch»

C aus



r8 Hoch-Fürst!. Brandenburgische
aus unvergreifflick/ aufsolckenFall ihrer Gutwilligkeit und Berg . Beförde^.
rung/jedem Grund-Herrn msgemein/ nicht allein den gantzen gehenden am
Eysenstetn/ sondern auch von allen andern Uns zugehörigen untern Metallen
und Mineralien/darinnen das Gold und Silber/ den Werth der untern Mc»
tallen nicht übertrifft/so auf seinen und seiner Htnderfassen Gründen aufkom¬
men und erbauet werden / (doch benanmlich/Gold/Silber und Saltz-Brun¬
nen oderBergwerck/so Wir als ein hohes privile^'i-tes in allewege/ es
sev aufUnsern eigenen oder andern Gründen/Uns allein Vorbehalten/ausqe.
nommen) den vterdten Thetl des Zehendes erblich zu geniessen. Uns aber sol-
len^ubrigen drey Lheil des gantzen Zchenden in alleweg ordentlich gereicht

Wo aber in solchen geringen Metallen Gold und Silber besser/ dann die*
selben Metallen an ihn selbst waren/ so sollen dieselben / wie btllich/ Uns oder
Unsern Erben/ als Landes-Fürsten/ allein zustehen.

Würde dann über diese Unstre Begnadung/und der Gewercken anqezo«
aene Gebühr/ der Grund-Herren einer oder mehr/Unsere und gemeine Berg«
ivercke Unsere Furstenrhums auf seinen Gründen/mitVcrweiqerunq Holtzes
oder dergleichen Nothwendigkelt/ fürsttzlich sperren und verhindern wollen/
der oder dieselben sollen doch zu gebührender Bcrgwercks- Beförderung / m
Holtz geben/rc. von Uns mit Ernst angehalten werden/ um den gewöhnlichen
Wald-Zinsi/ wie der anderstwo Uns/ auf Unfern Walden / von den Harm
mer-Metstern und andern eingeforsteren/nach Gelegenheit jedesOrts gereicht
wrrd / und foüen die Gewercken damit höher nicht gesteigert werden. Und
äusser des einigen Erb »Kuckes/wie oben im 22. Arncul gemeldr / weiters keu
ner Erbthest oder andern Genusses/bey derfelben Zechen zugewarreu haben.

Wo aber zwischen Uns oderUnsern Löblichen Vorfahren den Marggra-
fen zu Brandenburg/rc. und den Grund.Herrn vor diesem / sondere Dergin,
chung deßwegen getroffen und aufgerichter / damit soll es in alleweg Inhalts
dcrselbigen/ allermaNn/wre vor Alters / gehalten werden/und niemand ntch.
reS hiemlt benommen sepn.

Der XXIV. Artickul.

Von Überfahren der Kläffte und Gänge.
UMrden Gewercken in ihren Maßen/Strecken oder sonst mit andern Ge»
Wöbäuden/Gange oder Kiüffte überfahren/ die soll der Steiger den Gewer»
cken zu gute belegen / und darauf ausbrechen. Wo aber die verlasset/ und
von andern gemietet / dte soll der Bergmeister nicht verleihen/ er habe dann
solches den Gewercken/oder ihren Vorstehern/die sie überfahren/ungesagt
oder verkündiget/und soll solch Ansagen mirMeldung der Zelt/Personen/Ge¬
gend und Teuffe/ ins Berg-Buch einverleibet werden.

So aber dreselbigen in vlerzehen Tagen nach der Verkündigung / welche
nur zu einmahl geschehen soll / solcheKlusst oder Gange nickt würden belegen/
soll der Bergmeister diese andern Leuten verleihen. Da auch jemand auf einen
Fley Fund« Gruben oder Maßen gemietet/und ihmeGange zufielen/und die¬
selben in feiner Führung zu seyn/ befunden würde / foll er doch auf denselben
Gängen keine Gerechtigkeit/weder über noch unter dem Flctz weiter haben/
dann sich dre Führung feines Fleyes erstrecken würde. Jedoch soll ihme solcher
Gang/ so er ihn mierhen würde / gleich andern verliehen werden / woferne er
zuvor» mchr verliehen/oder andere darauf belehnet/ und damit seine Gerech»

rrgkeit
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rigkeit darauf zu erlangen haben. Und sollen die Schichtmeister und Vorstes
her der Zechen ihren Gewercken zum besten / auf solchen neuen Gangen eine
Hund »Grube und nechste Maß auszunehmen schuldig seyn. Sonderlich aber
sollen die Gewercken - so den Gang m der Gruben überfahren oder miethen/
Macht haben/ihre Hund-Grube und nechste Maß ihres Gefallens in der Be»
stamgung zu deuten und zu strecken.

Der XXV. Artickul.

Wo jemand inSDein einem andern lastTheile zusKei-
ben/ wie eö damit soll gehalten werden.

ffMürde auch jemand andern Leuten in Schein Theil zufchreibcn lassen / des
WZNutzes selber darvon gcwarten wollen/dieselben Theil sollen den bleiben/
den sie zugcschrrcbcn worden. Und ob dieselben der Theil nicht haben wolten/
oder diejenigen / den ste zugcschrteben/ nicht in Wesen wehren/ alsdann sollen
solche Theil/als verlaugnet und vorgebühretGut/geacht und gehaltenwerden/
und Uns heimgesallen leyn.

Der XXVI. Artickul.

Wie es mit Berkaussung der Halden / Felsen / Ertz/
Schlacken/ Offen-Brüch/Gekretz undMter zu halten.

MS sollen auch die Vorsteher der Zechen ihre Halden / Helsen und Wcsch-
-dWerck den Gewercken mir Hleiß pochen und zu gut machen. Da sie aber
dieselben auf den Kosten nicht könnten bringen/ so sollen sie das ihren Gewer»
ckcn und Verlegern des mehrertheils anzcigen / ob sie mit ihrem Willen sol¬
ches verkauften sollen / dessen alsdann den Bergmeister berichten / so soll man
es auf folgenden Sonntag öffentlich für der Kirchen ausruffen lassen/ und sol»
len auf gelegene Zeit zween Geschworne darzu verordnet werden/ dieselben zu
besichtigen/ und m Gegenwart der Geschwornen durch die Vorsteher solches
den Weschern/ welche am mehrcsten darfür geben wollen/verkaufttwerden.
Da aberbie Vorsteher ohne Vorwissen der Gewecken etwas verkauften wür»
den/auch sonst einiger Betrug oder Vervorrheilung gesucht/ so soll der Kauff
nichtig / und die Vorsteher oder Welcher/ bey welcher der Betrug vermerckr/
ihrer Dienst e, tfttzi/und mit Ernst gestrafft werden.

Demnach die alten verliehenen oder verkauften Halden auf Gold - und
Silber-Bcrgwcrck von den Inhabern nicht gekleinet und aufbereiret werden/
und derer viel etliche Jahr unfortgeMrt liegen bleiben/ welches Unftrn Ze¬
henden zu Nachrheil gereicht / als wollen Wir/daß dieselbtgen Halden / und
auch die / so künffcig verliehen oder erkauffr werden / von den Inhabern jahr»
lich gekleinet / vorgcsührct / und davon gearbeitet werden. In welchem aber
jährlichen nicht gearbeitet/ und zum wenigsten ein Schock-Karren vorgeführk
würde/ die sollen den bauenden Gewercken/ woferne dieselben ihre Gebäude/
nach Erkanntnus der Bergmeister und Geschwornen/ bauhafftig halten/ blei>
ben. Da aber die Zeche nicht verlieben noch gebauet/ in Unser Freyes gefal¬
len seyn/ und Unfern Bergmeister/ Vermöge Unserer Ordnung/ dieselben zu
verleihen haben. .

Es soll auch keinem Schichtmeister / Steiger oder andern/weder Ertz/
Schlacken / Ofen-Brüche/Gekrätz/Zeftcln/ ANer oder anders von denen Ze» '

C 2 chm/
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chen/ die ste in Verwaltung haben / zu kauften verstattet werden. Was aber
vorSilber imWerck/das dreGewercken selbst nicht abtrerben wollen/ das soll
niemand anders dann deme/so Wir hierzu verordnen/verkauffl werden.

Der XXVII. Artickul.
Wie es mit neugetroffenem Ertz soll gehalten

werden.
welcher Zeit in einer Zech oderStollen Ertz troffen wird/ das soll man

«M. dem Hauptmann und Bergmeister unverzüglichen ansagen / das der
Bergmeister selber bestchttgen lassen/ und vor der Besichtigung soll man nichts
von Ertz brechen. Man soll auch kein Ertz/ ohne des Bergmeisters Beywesen/
oder den er Befehl gibt/ und in derFrüheschtchr nachschlahen / und das gute/
sowohl auch das gemeine Ertz / bald nach dem Nachchlahen m verschlossen
Kübeln / ausgezogen/ wohl verwahren/ und mchc verstärk werden/ iemande
Ertz vomZechen zu tragen/ das zu verkauften / oder damit zu handeln/ dann
denjenigen / denn es befohlen ist / die auch das Ertz nicht anders / dann in em
Faßletn oder Holen / vor die Schmeltz-Hütten/re. schicken sollen.

Der XXVIII. Mickul.
Die fündigen AGen / auA das gute Ertz verMssen

Zu halten und zu pochen / und wie es mit den Zechen-
Häusern zu hakten.

<MJe Schichtmeister sollen auch darob seyn/unb verfügen / daß alle fündige
MNZechen / wo es möglich/ verschlossen/ ein guter fester Schrot/darum em
fester verfchloftenerTrog gcsetzt/das gute Ertz darinnen verwahrt/und inver-
schlosiener Thür / und fürnehmlich bey Tage / und nicht bey Nacht gepocht/
und insonderheit die Gordischen Schlich in Kästen verschloßen gehalten wer-
Len. Und soll sonst auf keine Zech einig groß Hauß / anders dann zu blosser
Nothdurssr gebauet/auch von keiner Zechen Hauß noch Kauen verschanckt?
oder vom Bergmeister zu seinem Nutz verkaufte werden.

Da aber durch des Schichtmeisters oder Steigers Unfleiß und Verwahr-
lossung etwas veruntreut/ und solches offenbahr würde/ so soll der Thaler/
Vermög der Recht / peinlich gestrafft/und die Vorsteher ihrer Dienst entsetzt
werden.

Der XXIX. Artickul»
Daß matt Oerter/Stollen/Tiefste/oder dergleiAeiiGe-
bau/ viekweniger gute Ertz in den Gruben nicht verzrmmern/ verse¬

tzen/ oder verstürtzen solle/ deswegen auch gemietete
Zechen nicht zu verstauen.

ISO man in einer Zechen/Tiefste/ Stollen/Strecken/oder andern Oerter/
tzMauflasscn/ verzimmern oder verstürtzen will/ das soll zuvor dem Berg¬
meister gesagt werden / das zu besichtigen / wie der Bergmeister allezeit Fleiß
ryun / oder zu rhun soll verfügen. Und welche ohne das lchres auflassen/ ver¬

zimmern
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zimmern oder verstürben/ oder auch sonst den Berg in Stbllen oder Zechen/
m Treffste oder Strecken / ob die auch mit Witten des Bergmeisters verlassen
werden / stürtzen/und den nicht an Tag bringen/ der oder dieselben sollen mit
Ernst an Leib undGut gestrafft werden.

Und ob die Gcschworne/so dasselbigGebürg befahren/solches verhängen/
und dem Bergmeister nicht anzetgen würden / so sollen dteselbtgen auch mit
Ernst gestrafft/ oder ihrer Dienst entsetzt werden.

Und da auch einer aus einer alten Zechen Gold oder Silber machet/ soll
man ihme dasselbige nicht eher zahlen / er habe dann zuvor seinen gewunnen
Berg heraus gcfürderr. Es soll auch hiemit allen denjenigen/ so eigne Lehen
bauen/auserlcgr seyn/daß sie von denfelbigen wöchentlich anschneiden lassen.

Und wöchentlich nach verrtchrem Anschnitt / solle unser Hauptmann oder
Verwalter/ welcher bey dem Anschnitt seyn wird - samt dem Bergmeister/
Berg-Geschwornen: auch die Schichtmeister und Steiger/so nach Gelegenheit
der Norhdurfft darzu erfordert werden mögen / Berachschlagung lhun / wie
gute und nützliche Bebau jederzeit angeben und vorgenommen werden sollen/
und alsdann dteselbrgen ins Werck zu richten/Fleiß vorkehren.

Es soll auch der Bergmeister eben darum niemand gestatten/ die Zechen
zu vermiethen/damit dieselben nicht verstürbet. Da es aber von jemand/ dem
Bergmeister unwtftend/übergangen/so sotten beyde/der Vermieter und Mte»
rer/darumb gestrafft werden.

Da auch ferners zu Schulden kommen loltt/ das gute Ertz in den Gru»
ben/ auch in den Eisen-Gcbauen/allda vielmals Kupffer/Ertz/ Glantz/oder
dergleichen hinnach zu brechen pfleget/ dieselben aus eigenem Fürsatz oder
frembden Geheiß verschmieret/versetzet/ oder verftürtzec würden/sollen diese!»
digen/ Vermög der Recht/am Leib und Leben gestrafft werden.

Hingegen welcher wüste / daß in der Gruben/ Kluffr oder Gange versetzet
oder vcrstürtzek waren/und das Ertz amGestein befunden/daß Gold oder Sil¬
ber-reich were/ und das ansaget und augenscheinig mackete / der sott nach Ge»
statt der Ertz/ gleich denen so fündige Gänge erschürfter/Inhalts des n. Arti-
ckulö dieser Berg-Ordnung/ von den Gewercken begaber werden/doch daß der
Ansager deren keiner scy/ der solcheZechen vorhin unter der Hand gehabt/dar»
ausSteiger oderHeuer gewesen sey/ daraus zu vermurhen/ daß ers aus Für«
satz rhate.

Wo jemand wüste versetzt oder verschmiert Ertz in Zechen / die nun ins
Freye kommen/und zeiget das an/und machrs augenscheinlich/der soll gleicher
Gestalt/wie vorgemeldt von Uns begnadet werden / und darzu die halbe Zech
vor sich und seine Gewercken haben: Die anderHelffr steher Uns nach Unserm
Gefallen zu verleihen.

Der XXX. Artickul.

Keiner soll dem andern ohne Vermissen des Bergmei-
sterö in seine Zech fahren.

ES soll auch keiner dem andern in seine Zech fahren/ weder ben Tag noch
«WNacht / er habe dann deß Bergmeisters Erlaubnus: Wer es aber hier-«
über thun würde/ der foll an Leib und Gut gestrafft werden.

Da einer aber ein Mittgewerck/ so soll ihme mit des Bergmeisters Vor¬
wissen dasEinfahren nicht gewehrer seyn.

S z Der
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Der XXXI. Articku!.

Vom Gewehr der Theil / die einer dem andern
verkaufst oder giebt.

einer dem andern Theil würde verkauften oder vergeben / so soll der
AW Verkaufter dem Kauffer im Gegen-Buch die Gewehr binnen vier Wo¬
chen thun/ und der Kauffer soll auch schuldig seyn / die Gewehr in Wummer
Z it zu fordern. So aber die Ersordcrunq nicht gcschicht/ und Mangel der
Gewehr an dem Verkaufter nicht geweft/ soll er alsoann fürders zu gewehren
nicht schuldig seyn/es befinde sich dann/daß der Kauffer die Gewehr zu fordern/
merekllcher und redlicher Ursachen halber/verhindert wäre.

Würde auch ein Theil der Kauffer oder Der kauffer nickt vorhanden siyn/
oder sich nicht finden lassen wollen/ so soll dcr Kauffer/ wu er die Gewehr zu
bekommen begehrt / oder der Verkaufter / wie er dre Gewehr gern thunweit/
dem Hauptmann oder Bergwercks-Verwalter und Bergmeister ansaücn/
damit soll er gnug gechan haben. So aber befunden würde / daß einig Theil
betrüglich m solchem Fall gehandelt/ der soll mir Ernst gestrafft werden/ und
seiner Theil verlustig! styn.

Oer XXXII. ArtLckul.
Von Räumen/ ohne Vorwissen Hauptmanns und

Bergmeisters nicht zu verleihen.
KMNd nachdem auch das Bergwerck und die Zechen durch die Raum/ Gär»
kW ten und Häuser tressemlichcn berrangt und verängcrr werden / so wollen
Wir hlemit ernstlich befohlen haben/ketn/n Raum/Garten/Hauß/ Hof oder
anders um und neben dm Halden / verlegener und bauhaffriger Zecken/ ohne
Vorwtss n und Zulassung UnsiwsHauptmanns oder Verwalters und Berg¬
meisters/ ferner zu verleihen und zu bauen. Und so dawider dem Bergwerck
und Zechen etwas zu Schaden und Schmählcrung verliehen und gebauct
würde / das soll ohne alle Mittel durch berührten Unsern Hauptmann / Ver¬
walter und Bergmeister wiederumb abgeschassr werden.

Der XXXIII. Artickul.
BonWaffern/so mitStollen/Strecken undNWm er-

schrotten/und aus Künste zu Lehen begehrt und aus¬
genommen werden.

M^Lle die Wasser / so mit Stötten/Schechten/Schürften/ oder Röschen / er»
schrotten werden/ die soll Unsir Bergmeister den icmgcn/so sie mierhen

und aufnr hmen/ anderst nickt verleihen / dann mir dem Vorbehalt / daß solch
Verleihen derselbtqen Wassr/dem Bcrgwcrcke und den bauenden Gcwer-
cken/der Orten unschädlichen seyn solle/und daß sie allewege/so sie des zu Auf¬
bereitung ihrer Ertz bedürften/unveränderlich brauchen mögen.

Würde auck einer oder mehr ein Master/das obberührter Gestalt vcr-
sckrorren/ aufnchmen/ und dasslbigevon Dato an/ des Aumehmms/ inner¬
halb eines Halden Jahr/ nichtigsten oder führen/oder wo dasslbige verlast

oder
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oder geführer gewest/ auch ein halb Jahr verstiegen lassen. Und solches durch
der Geschwornen Befahrung oder Besichtigung also befunden/ so sollen als¬
dann diesistbigen Wassr andern verliehen werden/ cs hatte dann derjenige/so
das Wasser in Lehen gehabt/erbare und ehehasste Noch anzuzcigen/ da ers in
ernandrer Zeit nicht hatte fertigen können. Und so seine Ursachen durch Un¬
fern Bergmeister und Geschworne für gnugfam geachtet/ sollen sie ihme zu ob»
berührten halben Jahr/ noch ein Monath/ zu Fertigung des Wassers / Frist
geben.

Der XXXIV. Artickul.

Daß auf den ZeDen und andern Oertern / dem Berg--
werck zuständig / einige Freyheit sey.

kWNd dieweil nach altem Herkommen/ und Vermöge der Berg-Rechte/auf
kMdenZechen/in Gruben/ aufdenHalden/ in Berg-Schmitten und andern
Orten/ dem Bergwerck zuständig/ Freyheit ist/ so wollen wir zu Stärckung
derfelben Freyheit/ männiglich treulich verwarnet haben / daß sich keiner be»
meldte Freyheit fürfttzlich oder aus Vergessenheit/weder mitWorten noch mit
der Thar zu brechen unterstehe. Welcher aber des übergangen befunden/ den
wollen wir am Leib und Gut/und nach Grösse und Gelegenheit der Übertret»
rung/ mit der Scharsse straffen lassen.

Hiemir wollenWir auch Stcigern/Schichrmeistern und Berg-Arbeitern/
ernstlich gebotttn haben/bey Vermeidung Unser Ungnad/ daß sie von Stund
an dieselben Ubcnretter/es geschehe die Überwertung mit Worten/Schelten/
Sehenden / Schmähen / Gorrslästerung/ rc. würcklich zu Gefängnuß bringen
sollen/ auf daß Unsere Amtleute vonUnsertwegen/in welchem Theils Fürsten-
thum die Orr gelegen/ sie gebührlich darum bestrassen können. Würde auch
einer oder mehr solches verschweigen/ oder auf anruffen/ nicht zugreiffcn/ der
oder diesistbigen sollen gleicher Srraffder Ubertrettung gewärtig seyn.

Der XXXV Artickul.

Ob Arbeiter an der Gekvercken Arbeit SDa-
den nehmen.

kMNd so ein Arbeiter in der Gruben oder anderer Gewercken Arbeit / an
DH Gliedmassen/ Arm oder Beinbrechen/ oder dergleichen Fällen Schaden
mmmt/so soll demselben von denZechen/ ob die fündig wäre / acht Wochen das
Lohn und Artzt- Geld folgen. Aber auf andern Zechen/ die da nicht fündig/
sondern mit Zubuß gebauer werden / die sollen dem Arbeiter vierWochen sein
Lohn und das Artzt-Geld entrichten.

Der XXXVI. Artickul.

Von verlegenen Kauen und ZeDen - Häusern / auD von
Schau-Stuffen nichts zu nehmen.

SkEmnach die Kauen und Häuser auf den Zechen / so ein halb Jahr lang
Win Unserm Freyen gelegen/nach alten Gebrauch/demBergmeister Heun»
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SÄ«
bmI-hr/v°r andern verkauffen oder vergeben wotte/sollE

k—L '"undNorhdurR d-s BÄLcks

verPfäLo7c?zu^sK7'^' "^»en^ie Zechen-Häustr zu

2öir wollen auch hiemlt/ dem sehigen Und nachkommeubt'tt R^eirire-,
bonen haben^^""'^'E" ^rtz von Zechen zu nehmen/ernstlich vcr-

Der XXXVII. Artickul.

Wie man siZ in Slufflaufften/ Feuers und anderer
Sachen halten soll.

M)O sich cin Aufflauss/ Feuers/ und anderer Sachen halb/ daGOtt vor scy/
2M begebe/da soll sich niemand unziemliches Gemurmels / Scheltens oder
Geschreyes/ dadurch einiger Unwille wider jemand/ oder Empörunge erweckt
werden möge/vernehmen oder Horen lassn/ sondern em jeder allem den Scha»
den/so vor Äugen/zuvor kommen/behütffüch seyn/unddes Orts undThuns/
dazu er geordnet ist / abwarten. So aber jemand hierwlder eiwas fürnch-
men/ und darinnen befunden würde / derselbe soll am Lew/ und sonst nach
Schwehre der Verbrechung/ härttglich gestrafft werden.

Der XXXVIII. Arkickut.

In Aufflauffen und Versammlungen soll man keinen
Widerwillen affern.

AKO jemand mit-em andern zu tbun/oder Widerwillen und Veschwehr.
KMnus harte / der soll in Zeit der Aufflauss/ oder in andern Norh-Sachen/
und wann sonsten Versammlungen seynd/ desselben weder wenig noch viel aft
fern/ auffrucken oder gcdencken / sondern sonst zu bequemer Zeit / bey dem
Hauprmann/Verwalter oder Bergmeister/Rath oder Richter derhalben am
regen/ da soll ihme die Billigkeit mirgetheiler werden. Wo es aber bey ihnen
daran erwtnde/loll mans anUns oder Unsere Beambten laßen gelangen/wol»
lenWir einem jeden die Billigkeit verfügen» Und so jemand in Aufflauffrcn
und Versammlungen hterwldcr rhäte/ und das Volck in ihren norbdürffrigen
Beginnen / hindern und abwendig machen / oder sonsten Unrath Men und
erwecken würde/ der soll dadurch seiner Zuspruch verlustige seyn/ und fürter
damit nicht gehört/ auch darzu mit Ernst am Leib gestrafft werden.

Won
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Wn den Möllen und eines jeden

Der XXXIX. Artickul.

Von dm Erb-Stötten und Stollen-Steuer.

als sich bishero viel Jrrthum der Stollen halben zugetragen / welche
Ml Wtr/so viel möglich/zuvor kommen geneigt. Demnach ordnen und wol»
len Wir / daß ein jeglicher Erb-Srollen/ und alle andere Stollen ihre Gerecht
tigkerr haben und behalten / auch gebauet werden sollen / wie gemeine Berg»
Reckt und alte herkommende Übungen das geben und auöweuen. Und wo
eni Erb-Srollen in frembde Maßen getrieben wird / soll derselbige Erb-Stol»
len (so fern er seine Erb-Gerechltgkeir erlangen will) zehen Lachter/ und eine
Spanne vom Rasen / Seiger gerade / mir seiner Wasserjayge cinkommen.
Und wann also ein Erb-«tollen einkommen und Ertz befindet/ so mögen die
Sröllner sünffVierttl eines Lachters von der Wafierseyge über sich biß an die
Fürste/und eine halbe Lachter in die Weite/ vierrhalb Ein für ein Lachter ge*
rechnet/das Ertz wcghauen und zu sich nehmen.

Würde aber ein Grollen in eine Zeche oder Maße getrieben / und treffe
Ertz/harre doch der Teüffe nicht/die ein Erb-Srollen haben soll/ dafielbige Ertz
soll der Zechen/ und nicht den Stollen zuftehen.

Und soll ein jeglicher Stollen mit seiner Wasscrsaygen nach altem der»
kommenden Bergwcrcks-Recht und Ubuna getrieben/ und einig Gespräng
darinnen zu rhun/nicht gestattet werden/ es begebe sich dann/das Kemme oder
dergleichen Festen zufielen/ also daß der Stollen aus nothdürffrigen Ursachm
muste erhaben werden / welches dennoch ohne Besichtigung und Zulassung
des Bergmeisters nicht geschehen soll.

Und wo eineZeche/Wafiers oderWetters halben/eines «tollens bedörss
te/ derselbigen Zechen mag der Stollen/ doch mit Zulassung der Bergmeister/
und ohne das nicht/mir einemOrr/durch Gesprange zuHülffe kommen/ und
damit in derselben Zechen das Neundte erlangen.

Welcher Stollen aber/ ohne Erlaub des Bergmeisters/ sein Ort mit Ge»
sprengest / in eine oder mehr Zechen treiben wird / der soll damit kein Recht er-

langm.? iE Erb-Stollen also in eine Zeche kommet/ da er der gantzen Ze»
chcn Wasser benimmct/ und Wetter bringet / ob er gleich die Oerter / da Ertz
ist/ mit der Wassrseygen nicht erreichet/ soll ihme dannoch das Mundte die
Helffre gegeben werden. Wann er aber die Wasserseyge an die Orr/ da Ertz
bricht/ bringet/ soll er dasMundre gar haben.

Und dieweil er in der Maßen ist / soll man ihme auch den vierdten Men*
nig geben/doch soll man davon abziehen/ als hernach folgt.

Würden aber ausserhalb des Stollen / mit Strecken/Klüffre oder Gange
erreicht/ die Wafier aufden Stollen erhalten/ und sich des Wetters gebrau*
chen/die sollen auch halb Neundres geben.
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Wo ein Erb-Stollen in eine Zeche käme / da er der gantzen Zechen nicht
Wasser benehme und Wetter brachte / sondern vielleicht zwey tiessste/ in dem
einen benehme er Wasser / in dem andern nicht / und in dem unerschlagenem
wäre Ertz / da soll man ihme kein Neundtes geben/ er habe dann in demseldi-
qen Schacht/darinnen das Ertz ist/erschlagen/ es wäre dann/ daß der fündige
Schacht/des Stollens gebrauchte/zu Wasser undWetter / so soll er auch halb
Neundtes geben.

Es sotten auch alle fündige Zechen/so des Erb-Stollens gebrauchen/mit
Benehmung Wassers / und Bringung Wetters/ ob er in ihren Maßen mcht
ist / Steuer/ nach Erkandknus Bergmeisters und Gefchwornen/ als auch hie
vermeldet wird/demsclbigen Stollen geben. Und so dieStollner laßig zu tret»
ben befunden werden/ sich der Steuer trösten/ und also faulen wolten/ soll es
bey dem Bergmeister und Gefchwornen stehen/die Steuer / nach Gelegenheit
des Fleißes und Arbeit/ zu Mitteln.

Würde auch ein Erb-Srollen unter eine Zeche kommen/allda durch offene
Klufft/ das Wasser auf den Stollen fiele/ und also der Zechen dasMaster be¬
nehme / der soll auch bas Neundte die Helffte haben/ brß aufden Stollen er»
schlagen wird. Und ob die Gewereken verletzlich nicht erschlagen wollen / so
soll er Macht haben/überfich zu ihnen zu brechen/und was er also überfich für
Ertz hauet/ soll dem Stollen bleiben.

Und welche Zechen der Wasserseygen gebrauchen / also / daß fie durch Lat-
ren/oder andere Weg das Wasser daraufleicen/doch daß er in der Massen ist/
so sollen fie dennoch / nach Erkanntnus des Bergmeisters und der Beschwer*
nen/ dem Stollen/ Steuer vom Neundten/oder wo nicht Ertz/ sonst Steuer
zurWasserseyge zu geben/schuldig seyn.

Dieweil auch vielfältig Silber im Werck von den Halden verkaufst/ und
dadurch den Stollnern das Neundte entzogen wird/so ordnen Wir/daß/ wel»
che Maßen der Stollen nicht können entrathen/ ob man wohl das Silber im
Werck/ Felsen oderHalten verkaufst/so sollen fie doch demStollen das Neund»
rezu geben/pflichtig seyn/ und wo es ihnen entwendet/gestrafft werden.

Da aber auch die/so es kauften/einem andern Stollen das Neundte geben
musten/sollen fie doch diese Gelder oder Silber/so fie in diesem gekaufften Gut
zu fich bracht/und allbereir verneundtet/ auch durch Hülffe ihres Stollens
nicht gewonnen/zu verneundten nicht pflichtig seyn.

ii. AlleSteuer zu den Stollen/Strecken/Künsten und allen andern Ge»
bauden/ wie die Namen haben mögen / sollen durch Unsere Bergmeister und
Geschworne/ jedes Ortslgemacht/ auch durch dieselben wiederum aufgesagt
werden.

Da aber die Gewercken untereinander Steuer zu geben und nehmen/fich
vertragen wollen/ das sollen fie mitWissen undWillen des Bergmeisters und
Gefchwornen thun. Was aber ohne des Amts Wissen und Bewilligung ge»
schicht/soll unkräfftig geacht seyn.

Alle Steuer / wie die genannt mag werden/ soll durch die Vorsteher der
Zechen/vor Beschluß der Rechnung gefallen/treulich eingebracht und verrech¬
net werden. Wie dann auch diejenigen / den solche zu reichen im Berg-Amt
auferlegt/dieselbige unverzüglichen aufBekanntnuß erlegen/und dasselbe Be»
kandtnus neben denRegistern der Ausgabe vorbringen sollen.

Welcher aber solche Steuer/jedes Quartal nicht einbringen/sondern bor¬
genwürde/ soll dieselbigen nichts weniger vor Einnahme verrechnen/und
von seinem eigenenGeld zu erlegen/schuldig seyn.

Deß»
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Dcßgletchen es mit dem Neundten/vierdten Pfennig/Wasser- Geld/

Schacht-Steuer/Bergförderung/und wie es Namen haben mag/auch stracks
also gehalten werden soll»

Wurden aber auch diejenigen / welchen Steuer gegeben/ nachläßig bauen/
alsdann sollen Bergmeister und Geschworne/ste stattlich zu bauen / anhalten/
oder die Steuer nach Gelegenheit des Fleißes und Arbeit/nuttlen/oder es an¬
dere Gewerckschassc treiben lassen/damu der andern GewerckenNutz geschafft/
und an UnftrmBergwerck nlchtS verabsäumet werde.

Die Steuer/so zu den Stdllen gegeben werden/soll/wenn der Stollen in
die Maße kommt/ am Neundten abgekürtzt und abgezogen werden.

Und dieweil die Steuer nur am Neundten und nicht am vierdten Pfen¬
nig abgekürtzt wird / soll ste durch die Berg-Amrleute desto leidentttcher ge¬
macht werden. Würde auch einer oder mehr seine Zechen mit und zu der
Steuer verschreiben lasten / und dieselbige versessene Steuer zur Quartal-
Rechnung nicht verrechnen/von dem soll der Bergmeister kein Reeeß noch
Rechnung annebmen/ er lege dann des Schichtmeisters Handschrisst für/daß
er dieselbe Steuer bezahlt habe / und sollen alle gemachte und vorgeschriebene
Steuer wöchentlich fallen / und von den Schichtmeistern eingebracht wer-
den/damitdieGebaude und Stoll-Oerter desto stattlicher getrieben/ und Un¬
tere Bergwercke derowegen nicht gehindert werden.

ImSteuer machen/so man zu Stollen/Strecken und andern Gebäuden
geben soll/ sollen Berginetster und Geschworne gute Achtung haben und erwe-
gen/ ob die Steuer dem Bergwerck und den Gewercken förderlich und zuträg¬
lich scy/aufdaß niemand wider die Billigkeit beschwert werde.

Würden aber auch Gewercken zu mehrer Fordernuß der Gcbau mit den
Srollnern einer stattlichen Steuer in andereWege / wie oben vermeldr/ Ver¬
trag -Weiß / einig/ denen soll cs (doch daß es mit Vorwlssm undWillen des
Bergmeisters und der Geschwornen geschehe) nachgelassn / und ins Berg-
Buch verleibet werden.

Der XI.. Artickul.

Von Raub-Stollen.
ssMIr wollen auch/das förderst aufUnfern Bergwercken niemand sich un-

rerfahen soll/einigen Raub-Stollen/so den Gewercken/ und zu Beförde¬
rung der Berg-Gebäude nicht dienlich oder norhwendig zu treiben/ darauf
dann Unsere Bergmeistere jederzeit gute Achtung geben/ und da die Vermass n
befunden/ sollen sie von ihnen nicht verliehen / oder weiter zu treiben gestaltet
werden.

Der XUl. Artickul.

Von Enterbung der Stollen.
LWJt Enterbung derStöllen/fo zurNothdurfft und Förderung des Berg»
Wv wercks getrieben/soll es also gehalten werden. Nemlich/daß kein Stol¬
len den andern enterben/ auch kein Stollen-Gerechtigkeit erlangen oder haben
soll / er käme dann in stücklichen Gebürqen einer unter dem andern / sieben
Lachter/und in den flachen Gebürgen/viertbalbLachter tieffer ein.

D 2 Und



28 Hoch - Fürstliche Brandenburgische
Und soll also ein jeglicher Stollen/ so in flachen Felde getrieben/und vim-

halben Lachrey,unter dem andern einkommen/ das Erbe behalten. Da ab r
solcher StollenHus einem flachet; Felde / in ein ftückltch Gebürg einkommen/
und vierthalb Lachter unter dem andern haben würde / fo soll dannoch verseh
be/ so er den andern enterben will/ zuvorn zum wenigsten zweyhundert Lach»
m gcmeben werden/und dem also das Erbe/wie gebräuchlichen/nehmen und

Ob auch vielleicht ungefehrlicher Weiß / aus zweyen Gründen/Stollen
getrieben wurden/ der einer nicht sieben oder vierthalb Lachter/ wie gemcldt-
unterschtedlicher Werse/unter dem andern etnkäme/ so soll dannoch m allewege
der Stollen/ so am tteffsten einkommr/ das Erbe für dem andern/ so seichter
einkommt/behalten.

Der XU Artickul.
Wie siD die Slöllner in SEaDten/ darein sie er-

schlagen/ halten sollen.
sichs zutrüge/ daß ein Stolle in einen Schacht erschlüge/ mag er seine

oÄGermne/mhangendcn oder liegenden/ wo er am ersten kan / übern
Schacht legen (doch daß er die Maßen an ihrer Berg- Förderung nicht hin»
dere/ damit die Zuber und Kubel im Schacht können aufgehen- und da er die
Erbteuffe hätte/ seine gebührliche Gerechtigkeit erlangen.

Der XUli. Artickul.
Wie siG der Stollen aus zweyen Gangen / darauf Ertz

breche/und damit überfahren würde/ verhalten möge.
M0ürde auch ein Stollen in jemands Maßen/ Klufft oder Gänge übersah»
SM ren/ und umb das Creutz auf beyden Gängen Ertz antreffen / so soll der
Stollen Macht haben/ aufeinen Gang zu kteßen/ welcher ihme gefällig/ das
Ertz/ wie ein Erb-Srollen gebühret weghauen. Auf der andern aber soll der
Stollen nichts destowemgerMacht haben fortzufahren. Aber das Ertz/ so ser»
ne cs in der Führung bricht/den Masten/da sieeö annehmen wollen/bleiben/
und den Stollen die Kost darvon erlegen.

Da man aber auf den überfahrnen Ouer-Gängen mit dem Stollen nicht
Ertz amreffe/ so sollen die Stöüner dermassen das Ort aus seiner Führung zu
treiben anbtcten/ da sie dasselbe in vierzehen Tagen nicht annehmen und bele¬
gen wollen/ so soll cs der Stollen selbst treiben. Und da er damit in der Füh¬
rung Ertz erbauet/das soll dem Stollen/und nicht dem Maßen bleiben.

Da aber die Maßen das Ort selbst treiben wollen/ soll der Bergmeister
verschaffen / daß dasselbige mit drcyen Heuern stattlich belegt/ und der Grob
len an seinem wieder ansitzen / nach abgelegter Führung nicht gehindert
werden.

Man soll auch dem Stollen in einer Führung nicht zweene vicrdte Pfen¬
nig zu geben schuldig styn.

Und da ein Erb-Stollen Klufft oder Gänge überfahren hätte/ und wür¬
de dieselbigen nicht mterhm/ darauf ausbrechen oder in Belehnung nehmen/
und also mit seinem Stoll-Orte über berührten Gang vierzehrn Lachter dar»
über fahren/ so soll der Bergmeister denselben Gang/ wer ihn begehrt zu mie-

then/
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then/ verleihen/und den Stollern weder Fund-Gruben noch Maßen anzubie»
rhen/schuldig seyn. Aber die Stoll-Oerter sollen den Stollern bleiben/so fern
sie die sechsten treiben wollen.

Der xuv. Articku!.

Bon verstussten Stollen / wie sie siZ verhalten
müssen.

LWElche Gewercken auf ihren Stoll-Oerkern auffliessen/ und dieselben der»
MSftuffen lasten / daß sie gar kein Ort mehr treiben wolten/ soll man nicht
schuldig seyn / ihnen die überfahrende Gange oder Stoll-Oercer anzubieten/
sondern der Bergmeister soll die/wer sie begehrt/ verleihen.

Es sollen aber solche verstuffre Stollen/so ferne sie das Munde haben wol¬
len/ mit offenemMundloch/ Germnen und Wassersatge/ wie sich gebühret/auch
mit gehalten werden.

Da er aber brüchig befunden/ soll ihme kein Mundes noch Gerechtigkeit
folgen.

Der XU Articku!.

Von alten verlegenen Stollen.
KPNd ob auf einem alten Zuge der Stollen vergangen und liegend blieben
WD wäre / und jemand Fund-Gruben oder Maßen aufnehmen/ si me Schäch¬
te öffnen und gewälrtgen/ und sichs zutragen würde / daß der Stolle durch je¬
mand anders auch gemietet/ der das Mundloch erhoben / den Stollen aufs
neue fertigen/ und an bemeldte Zechen bringen würde / so soll gleichwohl der
Lehentrager der Zechen/so er aller belehnet / dann der Stollen/Macht haben/
den Stollen durch seine Maßen sechsten zu fertigen / und damit des Mundten
befreyer seyn. Doch daß er sich mir den Stollnern/ nach Erkanntnuß Berg¬
meisters und Geschwornen/vergleiche und vertrage.

Da aber der Stollen alter belehnet/dann die Masten und das Mundloch
erhaben harre/ mit feinen Gerinnen und Wasserfayge an die Orre käme/ und
die Erbtcuffe einbrachte/ in alte oder neue Zechen / unangesthen/ ob gleich die
Maßen zuvor den Stollen sechsten getrieben harren / soll er doch das gantze
Mmrdre/wte einem Erb-Srollen gebühret/haben und erlangen.

Aon Krg-Ueschwornm.
Der Xl_vi. Artickul.

" Was der GesKwornen VerriZtung.
Geschwornen/ wie die jederzeit von Uns verordnet/sollen nicht allein

E demHauptmann undBerg-Ambts-Verwalrer/ sondern auch dem Berg¬
meister gebührlichen Gehorsam leisten / und was sie mit ihnen sämtlichen oder
insonderheit schaffen/dem sollen sie getreulich nachgchen/und gesolgtg seyn/ sich
nach höchstem Vermögen befleißigen / damit sie selbst diese Unsere Ordnung
halten / auch mit anderen dasselbe zu rhun verschaffen / was sie darwider ge-

D Z handelt
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handelt verrnercken/ ohne alleAbscheu abschassen/oder demBergmeister solches
ansagen. Auch sollen sie alle arbeitende Tage / zu Morgens Zrühe bey dem
Bergmeister erscheinen/und allda/ ob man ihrer bedörffre/ Bescheids erwar.
ren / darnach jeder seinen Befehl getreulich und mit §leiß ausrichten/ sich zu
allenB^rg-Sachen wtlliglich gebrauchen lassen/und sich des Bergmeisters Be»

Doch solle ihnen unbenommen seyn/der Berg-Gebäude/auch anderer Sa»
chen halben/ aufthre Pflicht mit einzurarhen/ und dahin zu sehen/ daß alles
richtig zugehe/wie ihr Befehl mit sich bringet / darum soll sie der Bergmeister
in kerne unbilllche Verdacht nehmen / oder einiges Ungehorsams beschuldigen.

Der Geschworne soll zum wenigsten eine jede vorgewerckte Zeche alle
Wochen einmal / Unsere Berg-Gebäu aber/täglich/wo es seyn kan/ befahren /
eigentlich befehen und erkunden/wie darinnen gebauet wird / und soll nach sei»
nem höchsten Vermögen sich befleißigen / mit seiner Anweisung die Arbeit da»
hin zu richten/ daß Unsere Ordnung vestiglich gehalten/ Uns und gemeinen
Gewercken zu Nutz gebauet und gehandelt werde / und was er schädüchs und
gebrechlich befindet / das soll er/ wo es möglich/ selber abwenden/ oder solches
aufdie Verleihe- Tag/ auch wo es Noch ist/ mittler Zeit dem Berg-Haupt»

. mann oder Bergmeister ansagen/die alsdann ferner Schaden vorkommen/
strassichs/wo es befunden/straffen' das Gute ungesaumbt/fördern sollen.

Es soll auch der Geschworne nichts in Anschnitt nehmen / cs fey dann fol»
ches zuvor mir seinen! oder des Bergmeisters Bedencken und Vorwissen er»
kaussc/ und sie haben solches / daß es aufdie Zechen geschafft / sechsten gesehen?
wie sie dann auch nicht mehr Unschltr/ Eisen/ Brett/Schwarten/ Sail oder
anders/ dann man zurNothdurfft bedarff/ erkauffcn sollen lassen.

Es sollen auch die Geschwornen nothdürfftige Befahrung und Erkundi¬
gung der Zechen persönlich thun/ damit sie in fürfallenden Handlungen/ lau¬
tern und —-/aus etgenemWissen geben mögen/ und nicht aufver»
meynen/ Bericht geben / darob Unser Hauptmann / Amrs-Verwalter und
Bergmeister fleißig halten sollen.

Der XI VII. Artickul.
Wie siI die GMlvmie in Verhör der SaZen / und

mit Belicht halten sollen.
E^JeGeschwornen sollen sich in strittigenSachen / so vor dem Bergmeister

und ihnen gehandelt werden/erbar/ auffrichtiq und unverdächtig ballen/
und welche in fürstosienden strittigen Sachen bey einigen Thcil Mir-Gewer¬
cken seynd / die sollen das dem Bergmeister anzeigen / der soll sie aufsetn und
der andern Geschwornen Bedencken/ von der Handlung abwetchen lassn. In
Verhör strittiger Parten und Sachen soll kein Geschworner ohne Befehl oder
Erlaubnuß Unsers Bergmeisters den Parten einigen Bescheid zu geben / sich
anmassen/sondern ein jeder im Rarhschlag sein Bendencken mit guter Beschei¬
denheit fürtraqen/einer dem andern mcht einreden/sondern die Stimme frey
lassen. Da aber der Bergmeister/in dem/ daß er denParten Bescheid gtebt/
sich in etwas verirret/ das mag ihn ein jeglicher Geschworner/ wie gebührlich/
erinnern.

Wann frembde Bttgleut/ Gewercken und andere / die Geschworne um
Gelegenheit der Zechen/ Stollen/und Gebäude fragen / denen sollen sie guten

Bescheid
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Bescheid geben. Oder wo einer dasselbe Gebürgt/ daran solche Zeche gelegen/
mchr beführe/ an seine Mit-Gesellen/ die das befahren / Bericht zu erlangen
weifen.

Der XI.VIII. Artickul.
DieGefZwornen sollen siD imFreymaZm unverweiß-

ltch verhalten/und ohne Erlaubnuö von hinnen
nicht abreisen.

MMHreymachen der Zechen/Maßen oder Stötten/sollen sich die Geschwor»
aufrichtig/unpartheylsch und unverwelßlich halten/auf das memand

bevorcheilr werde. Damtt sie auch ihres Befehls desto stattlicher abwarten
mögen / sollen sie ohne Unscrs Hauptmanns/Verwalters und Bergmeisters
Zulassung von hinnen nicht abreisen / ihnen soll auch / ohne merkliche Ursa»
chen nicht erlaubt werden.

Der XllX. Artickul.
Von Verdingen / wie siA die GesZworne und Arbeiter

damit verhalten sotten.
i.

soll hinfüro nicht allein ohne Bergmeisters / sondern auch ohne des
Schichtmeisters Wissen und Willen / wo der Gewercken keiner vorhan»

den waren/ kein Gedinge aufErtz oder fündigen Zechen gearbeitet werden. So
es aber zugelassen/ und in fündigen und unfündtgen Zechen zu dingen vorge»
nommen wird/ und die Geschwornen/ das Gedtng zu machen/ erfordert wer»
Len / sollen zum wenigsten ihr zweene darzu kommen/ die Gedinge nickt auf
den Halden machen/sondern in der Gruben/ die Oerter/darauf man dingen
will/ zuvor besichtigen und behauen/ auch ob vormals darauf gedingt ist / ob
der Arbeiter gewonnen oder verlohnen/erkunden/und also das Beding aufdas
nechste/ nach ihremBedencken/machen/damit LerHauer zukommen / die Ge»
wercken nicht übersetzt werden. Und das Geding/ wie es gemacht / sollen die»
selbe Geschworne Scuffen Mähen/ und das Gedinge darnach / so es aufgefah»
ren/wieder abnehmen.

Davon sie allein ihres gesatzten Stuffen-Geldes auch sonsten keines an»
dern Genuß sollen gewarten. In unfündigen Zechen soll man/ wo es ohne
Schaden geschehen mag/ mit Gedmg arbeiten lasten.

Da sichs auch zutrüge / daß das Gesteine schneitiger würde/ denn es zur
Zeit des Bedingens gewesen / so soll nach Gelegenheit desselben / daß Geding»
Geld qeringerr werden/ und solches den Gewercken zu gut gehen.

Es soll auch das übermäßige unnöthige Hahr- Geld unerfordert/ damit
die Gewercken und Zechen von den Bergmeistern und Geschwornen btßbero
zur Neuigkeit seyn belegt und beschwehret worden/ durch Unsere Berg-Rärhe
und Amt-Leute abgeschafft/ und hiemit verbotten seyn.

n. Welche Heuer Gedinge annehmen/die sollen ihre Gedinge fleißig und
gnugsam verführen/ und davon nickt mehr dann ihres gesatzten Lohns gewar»
ten / es wäre dann / das möglicher Fleiß vorgewand/ aus redlichen Ursachen/
die Arbeiter mchr harren zukommen mögen/ alsdann sotten die Geschwornen/

nach
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nach ihrem Gutdüncken/ aufs gleichste darein sehen/danut dem Arbeiter feine
Mühevergleichtwerde.

m. AmGedingen/ wie die gefchehen/ follen Schichtmeister oder Steiger /
kein Theil oder Genuß haben/wie der magerdacht werden / bey Vermeidung
schwehrcr Straff. Es follen auch der Gefchwornen Schichtmeister/oder Stei¬
ger Söhne / Eydame oder andere Verwandten/ am Gedinge keinen Theil
haben/ste feynd dann tüchtig zur Arbeit.

IV. Und welcher Heuer darüber von feinem Beding / oder sonsten feiner
angenommenen Arbeit entweichen/ und wie stchs gebührt/ nicht abkehren / der
oder die / follen um deßwillen/ daß er vom Beding oder Arbeit entwichen / auf
keiner Zech / oder mit ander Arbeit gefördert / und darzu von Unfern Amt»
Leuten mit Ernst gestrafft werden.

v. Wann ein Heuer von einemGedinge abgelegt/und das Gedinge bar»
nach durch einen andern aufgefahren und abgenömmen würde/alsdann soll
demselben nach gespührrem Fleiß seiner Arbeu/ sein gebührlicher Theil vom
Geding-Geld / so fern etwas davon erübrigt ist / folgen. Da aber einer vom
Geding entwiche/und selbst Mehrere/ so soll dasselbige Antheil/ so am Beding
erobrtger/den Gewereken Zu gur kommen und Heimfallen.

halben gehalten/ und ihnen/wie hernach verleibt/gegeben
Von einer Beding Stuffen zu schlagen/
VonWasser-Geld zu machen/beyden Gefchwornen
VonBerg-Fördernuß zu machen/ beyden
Von Schacht Steuer zu machen/
VonWassersetgen/
Von einem besichtigen/
Von einem anbieten/
Von Steuer auszusagen/
VonWasser-Geld/Schacht-Steuer und andern aufzufagen/2.Groschen.
Von einer Hund-Gruben / Maß oder Stollen drey anfahrenden

Schichten freu zu machen/ von jeder Schicht 2. Groschen.
Thur zusammen 6. Groschen.

Von einer Fund-Gruben oderMaß zu vermessen/und Lochstein zu setzen/
12. Groschen.

Von einem Lochstein vom Tage in die Gruben zu bringen/12. Broschen.
s Von Berg-Theilen und andern zu schätzen/ von eimGulden i. Groschen.

Davon hat der Bergmeister den dritten Theil.
' ' - Von

Der I- Micku!.

Von der GeMwvhrnm Lohn und Gebühr.
/WS sollen auch die Geschwohrnen an ihrer gemachten Besoldung und Lohn
ZA-sich begnügen lassen / niemand darüber beschwehren/ und sich sonsten m
allen andern Sachen / Fallen und Artickuln/ so in dieser Ordnung begriffen/
Vermöge derselben / und ausserhalb deren nach wohl- hergebrachten Berg»
wercks-Gebräuchen/fleißig/ verschwiegen/und unverweißlich handlen.

Damit aber dteGewercken durch die Berg-Geschwohrnen mit ihrem
Lohne nicht übernommen und zu klagen nicht verursachet/ soll es ihres Lohns

1 werden:
2. Groschen.
4. Groschen.
4. Groschen.
4. Groschen.

Groschen.
2. Groschen.
2. Groschen.
2. Groschen.
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Von Stuffen auf Stoll-Oertern/so man will liegen lassen/zu schlagen^

. -t. Groschen.
Von eun Sterger elnzuwessen / r. Groschen.
Von einer Führung zuzulegen/ ir.Groschen.
Von einer Erb-Smffen fortzubringen/jeglichesTheil 4.Groschen.
Von crklagren Zechen etnzuweisen / Groschen.
Von vierdren Pfenning an/oder aufZufagen derGefchwornen/

Von einer Erbteusse/auf einemErb-Stollen zu verstuffen/ u. Groschen'
VomVorrath und andern zu besichtigen / r. Groschen.
Auf derMarschcidcr ziehen und abwegen/Gemercke und

Stuffen zu schlagen/ Groschen-
Was hiertnnen nicht gemeldet wird/soll ihnen nach herkommenden Ge*

brauch gegeben werden.

Don Utcigern und ihren Fer-
richtungen.
Der ll. Artickul.

Wer Steiger und SDMmeister zu sehen und
zu entsetzen habe.

-<MS mögen der mehreste Theil der Gewercken/ mit Wissen / Willen und
d?Zulassung unserer Berg-Hauptmanns / Amt-Verwalters und Berg»
meifters/ihnen selbst Schichtmeister und Steiger bestellen und annehmen/doch
daß dieselben ehrlicher Ankunfft/redlich und hierzu tauglich feyn/die auch von
Unfern Amr-Leuren bestätigt/ verpflichtet / und vervorstandet sollen werden.
Trüge sichs aber zu/das eine oder mehr Gewerckschafften undienltche oder un»
fleißige Diener annehmen wolten / dieselben sollen Unsere Berg- Beambte
nicht zulasten/ sondern solches an Uns oder Unsere Rarhe gelangen lassen / die
hierinnen gebührlich Einsehen haben sollen.

Es sollen auch Unsere Hauptmann/ Verwalter und Bergmeister/sämt»
ltch Macht und Gewalt haben/einen jeglichen Schicht-Meister oder Steiger/
der untreulich oder unfleißtg befunden- seines Diensts zu entsetzen / und sotten
doch die Schicht-Meister oder Steiger/aus Neid der Gewercken/da nicht Un¬
treu oder Unfleiß von ihnen vermerckt/ von obbemeldren Amt-Leuten (den
Gewercken zu lieb) nicht abgesetzt werden.

Der Ul. Articku!.

Wie viel ZeDen ein Steiger innen haken mag.
WS soll auch ohne Unsers Bergmeistees Zulassung keinem Steiger mehr
ddann eine Zech zu verwesen/vergunt werden.

Der
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Oer I- Ui. Artickul.

Was derSteiger thun/und wie er siZ gegen den Heuern
und Arbeitern halten soll.

MJn jeglicher Steiger soll zu jeglicher Schicht auf der Zeche gegenwärtig
Mrstyn/ und zufehen/ daß die Heuerund Arbeiter rechte Schicht anfahren
und halten / und soll die Heuer und Arbeiter fleißig anhalren/ und unrerwet»
scn / den Gewercken fleißig / treulich und nützlich zu arbeiten. So er auch
würde befinden / daß einer oder mehr Heuer/ oder andere Arbeiter / rechte
Schicht mcht halten/dem soll er solches in keinem wege zu gut halten/ sondern
wo einer gleich / aus redlicher Ursach/ sein Schicht zu halten säumig gewest/
dennoch soll demselben sein Lohn nach Anzahl dargegen abgezogen werden-
Wo aber einer aus bösen Ursachen nachlaßtg befunden würde / den soll der
Steiger dem Bergmeister ansagen/ dem auch der Bergmeister nicht allein ftt»
nen Lohn solle laßen abrechnen / sondern mit Ernst darzu von unsertwegen
straffen / und ein jeglicher Steiger soll den Heuern selber alle Schicht/ Eisen
undUnschlitr geben/und was sie des erübrigen/von derZeche in ihrenNutz zu
wenden nicht gestatten.

Es sollen auch die Steiger/welche nicht Ertz zu pochen/oder andere nöchi-
geGeschW vorhärten/Nachmsttag in derGruben/und nicht auf denHalden
gesunden werden.

Der H Artickul.
Wie und welHe Zeit man anfahren soll.

I.
MAAn soll allezeit zu vier Uhren die ersten Schicht: die andere zu Zwölffen:
ZMdte dritten zu Achte des Nachts anfahren/ und also jegliche Schicht acht
Stunden vollkommentlich in der Arbeit bleiben / und ehe der Steiger aus»
klopfft/ nicht von Ort fahren / und zu jeglicher Schicht soll man eine Stund
zuvor anlemen/damit stch die Arbeiter darnach zu richten/ und desto weniger
threVersaumlichkeit zu entschuldigen haben.

Ii. Es sollen auch Steiger und Schichtmeister keine gemiete Jungen oder
Knecht haben/ sonderlich die dasBier zutraqen/noch einer dem andern zu Ge¬
fallen/ Söhne/ Vettern/ Heuer / Knecht oder Jungen fördern/ sondern die
Amtleute sollen darauf Achtung geben / daß die einheimischen Bergleute und
Arbeiter / so zur Arbeit täglich befunden / durch den Bergmeister und Ge»
fchworne vor den Frembden gebraucht / und zur Arbeit gefördert. Welche
Steiger auch solches alles/wie obgemeldt/ nicht halten / und dawider handle»
würden/dw sollen ihrer Dienst entsetzt/und mit Ernst gestrafft werden.

III. So soll auch ohne merckliche vorstehende Noch hinfort keinen Arbei¬
ter zwo Schichten zu fahren/verstärket werden. Darzu der gute Montag und
Bierschichren/bey harter und ernster Straffgantz und gar abgeschaffr seyn.

IV. Damit auch das Anleuten desto fleißiger geschehe / und stattlicher er»
halten werde/soll von einer jeglichen Zechen/es sey Stollen/Fund-Grube oder

Maße/
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Maße / sie werden bäulich mit Fristen oder mit Steuer erhalten / alle halbe
Jahr ein Groschen gegeben werden.

V. ES soll auch ein jeder Steiger seinenArbeitern selbst auöpuchen.

Der I-V. Artickul.

Wie die NaMZWnW soll »erstatt werde».
MUf welcher Zeche nicht drey Schicht gearbeit werden / sollen Unser Amt-
LWLeur dieNacht-Schicht nicht gestatten. Und wo eine Schicht allein gear»
beit wird/da soll man die Frühe-Schicht des Morgens um viere halten.

Der I-VI. Artickul.

Daß die Heuer und Arbeiter ohne Laube zwo SZiZt,
Lohn nicht nehmen sollen.

.<WSsoll iE kein Heuer und Haspeler / oder andere Berg-Arbeiter / ohne
Mrdes Bergmeisters Verwtlligung/ in zweyen Zechen Schicht arbeiten/ oder
in einer Wochen von Gruben oder Stollen-Arbeit / mehr dann ein Lohn neh¬
men/oder auf sich schreiben laßen. Wo es anderst erfahren wird/da soll man
Steiger und Arbeiter hartiglich straffen. Aber doch soll niemand bey seiner
Wen/ihm selber/oder umLohn zu Schürffen/verdorren seyn.

Won dem WMWmeisterMmt.
Der Artickul.

Wie die SMMmeister sollen angenommen
werden.

kMNd als hiebevor gesetzt ist / daß der meiste Theil Gewerben / mit Willen
MDund Zulassung Unsers Hauptmanns und Bergmeisters/ Schichtmeister
und Steiger aufnehmen mögen/sollen gemeldre UnsereAmt-Leute allezeit fleisi
siq ausssehen/ daß kein unstetiger/ oder unverständiger / oder ungetreuer
Schichtmeister angenommen werde. Sie sollen auch von jeglichen Schicht«
meister gebührliche Pflicht und Vorstand annchmen/ also daß die Gewercken/
und jedermann das Mige/ so er thun/ und zu pflegen schuldig ist. Auch was
er Schaden war/oder SchadenUrsach wäre/an ihn bekommen mögen/ dersel-
bige Vorstand/wo er in Betrug befunden wird / soll ihm nach Verdienst pein¬
liche Straffe nicht benehmen / und soll in allem / wie oben von Bestellung der
Steiger gemeldr/damit gehalten werden.

Der l-VllI. Artickul.

WelK ihren ZeDen selber vorstehen mögen.
UMrde auch einer/ zween/drey oder viere/aufs meiste eine oder mehr Ze»
MW chen bauen/und denselben zugleich!/ oder einer daraus / die verwesen wol¬
len/das sollen auf berührte gebührliche Pflicht UnserHauptmann undBerg«
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Der UL Artickul.

Wieviel ein SZWmeister auf seinen / und nW ander
Namen haben mag / auch daß sie Kostgänger bey sich/ und

untaugliche Arbeiter nicht fördern sollen.
ALZOnderlich auch sollen erwehnte Schichtmeister/ohne Vorwissen Unserer
NMBerg- Amtleute und Bergmeister auf die Zechen nicht einige Schuld
machen.

Es sollen auch Unsere Berg-Beamte jedesOrts/ begleichen die Schicht»
meister und Steiger/ keine Kostgänger noch gemietete Jungen oder Knecht
halten/ die auch aus bedencklichen Ursachen nicht sollen gefördert werden. Sie
sollen auch keinen Jungen/der für einen Heuer nicht bestehen kan / vollkdmm-
lich Heuer-Lohn anschretben/vielweniger einigenHeuer oder Arbeiter / denen
von der GewerckZubuß gelohnt wird/aus der Zechen/ oder von ihrer Arbeit
nehmen/ und daheime zu ihrer eigenen oder der Berg-Amtleute Arbeit ge»
brauchen.

Der H Artickul.
Wer die SAiZtmeister/MaZt zu entsetzen hat.

SWNserBerg-Hauptmann / Amts-Verwalter und Bergmeister / sollen
«Msamtltch Macht und Gewalt haben/aus rechtmäßigen Ursachen / einen
ßeglichen Schichtmeister/ mit und ohne der Gewercken Willen seines Dienstes
zu entsetzen / und sollen doch die Schichtmeister aus Neid der Gewercken / da
nicht Untreu oder Unfleiß von ihnen vermerckr / von obbemeldten Amrlcuten
(den Gewercken zu Liebe) nicht abgesetzt werden.

Der H Artickul.
Wie siZ die SMEtmeister gegen den Gewercken/ und

mit der Gewercken Gut verhalten sollen.
-MJe Schichtmeister sollen alles/ was ste von der Gewercken wegen einneh-
M;men und empfahen / treulich und wohl bewahren / der Gewercken Sach
mit Gebäuden/und was man darzu bedarff/aufs nützlichste bestellen / als das
zu Norhdurfft der Gewercken und ihrer Zechen / muß gebraucht werden/es
sey Unschlitk/ Eisen/ Seil / Tröge / Kübel/ Holtz/Breth/Negel und alles an»
ders/ umb der Gewercken Geld / aufs nechste/ als es zu bekommen möglich /
bestellen/und selber an solchen Stücken/gar kemes Nutzes gewarten/ auch aus
Gunst oder Freundschafft/ mit der Gewercken Nachtbeil / niemand deßhalben
keinNutz oder Vortheil zu wenden. Und weil hievorn vielfältige Klage/daß
sie ihrer Aembter / wie sich gebühret / nicht abwarten / vorkommen / so wollen
und ordnen Wir/daß sie nichts auf die Zecken kauffen sollen/es fey dann vom
Bergmeister und Gefchwornen zuvor norhwendig erkandr/ und ihnen zu
kauffen befohlen. Sie sollen auch ein jedes Stück in ihrer Rechnung unter
sonderliche Capitel fetzen / was er kaufft/wiederum aufgewandt / und noch im
Vorrath blieben. Wie sie es dann gleicher Gestalt mit dem Hütten-Vorrarh
auch halten sollen.

Und
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Und sollen die Schichtmeister den Gewercken die Register/so offt sie es be»

gehren/ sich darinnen ihrer Nothdurssc nach zu ersehen/unqewetgert zustellen.
Wir wollen auch hiemit allen Schichtmeistern und Steigern/das Für*

Fausten mit Unschlitt/ Eisen / Seil und allem andern / bey Entsetzung ihrer
Dienst/und Vermeidung Unserer Ungnad/verdorren haben.

Der ^XII. Artickul.

Wie die SZtDtmeister auf die Steiger aM
geben sollen.

i.
öH^S sollen auch die Schichtmeister und Steiger aus einer Zechen nicht Brü»

der oder Vettern feyn/ sich auch in keine sonderliche Einigkeit geben/ die
den Gewercken zu Nachrheil kommen mag - sondern jeglicher Schichtmeister
solle fleißig aufschen/ daß sich der Steiger mit seiner Arbeit und Gebäuden/
dieser UnserOrdnung/mit An-und Ausfahren/und allem andern treulich hal¬
te/ den Heuer fürder/ aufsehe / daß sie recht und wohl arbeiten / auch rechte
Schicht halten. Und welche das nicht thun/ daß den ihr Lohn dagegen abge»
zogen / und darzu gestrafft werden. Und daß der Steiger die Arbeiter nicht
rringe/Kost oderZechen bey ihn zu halten. Daß er auch keinem Arbeiter deß»
halben zu-oder ablege/sondern das allenthalben treulich und ungefährlich ge»
handelt werde. Und wo anders befunden/ daß er solches Unfern Amt-Leuten
ansage/derhalden gebührliche Straffvorzunehmen.

II. Da auch ein Schichtmeister in acht Tagen seine inhabende Zechen/ei¬
ne oder mehr / nicht selbst befahren würde/ soll ihme der Bergmeister/ fo offt
solches geschickt/ seinen Lohn auf derselben Zechen/ die ec nicht befahren/ die»
selbenWochen aufheben und nicht folgen lassen.

Wann aber einer ein gany Quartal vorüber gehen lassen / und seine Ze»
chen nrcht befahren würde/foll man ihme die Register nehmen/und mit einem
andernSchichtmeister versehen. Jedoch/ wo ein Schichtmeister/ Schwachheit
oder LetbeS-Unvermögenheic halber/seine inhabendeZecke nichtbefahren könn»
te/aufden Fall foll er mit Vorwtsien und Nachlassen des Bergmeisters/durch
einen andern tüchtigen Bergmann oder Schichtmeister die Gebäude zu befah¬
ren/Vergünstigung haben.

ui. Deßgleichen sollen auch Steiger und Schichtmeister treulich aufse»
hen/ daß weder Steiger noch Arbeiter/ keinen guten Montag / noch sonsten in
der Wochen Bierschickren machen. Wo es aber erfahren würde / sollen sie
oben-bemeldter Straffohne Nachlassung gewärtig seyn

Hiermit wollen Wir auch allen Steigern und Schichtmeistern ernstlich
verdorren haben/ daß keiner kein gemieren Jungen/ Heuer oder Knecht halten
soll/bey oben erzehlter Straff/sondernWir wollen/daß hiertnnen treulich und
ungefährlich gehandelt werde.

l',. Es soll sich auch kein Steiger/ Schichtmeister oder andere unterste*
hen/ auf den ZeckenBier zu schencken/ oder Kostgehcr zu halten. Wo es aber
geschehe/ soll cs Unser Bergmeister/ wie gebräuchlich / straffen. Darzu sollen
keineHaußaenosscn auf die Zechen genommen werden/ohne des Bergmeisters
und der GeschwornenVorwtsien undWillen.

E? V-Nach
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v. Nachdem auch den bauenden Gewercken/ der Hochzeit und Nack»

Hochzeit halben / an der Arbeit vrel versäumt wird/ so befehlen Wir hiemit/
daß/ welcher Steiger und Arbeiter zu einiger Nach- Hochzeit gehen wird/ ec
fty Freund oder nicht/ daß ihm dieselben Schichten dargegen durch dem Schicht»
meister aufgehoben sollen werden / ungeacht/ ob gleich die rechte Hochzeit an
einem Feyertag wäre. Und so auch eine Hochzeit in der Wochen an einem
Wercktag gehalten / so sollen doch diejenigen / so zu der Hochzeit geladen / und
dte Früheschicht haben/ dieselbigen zu fahren schuldig seyn.

Oer H Artickul.
Was die SDWmeister aus dem Zehenden zu fordern

haben / und wie hoch der Uberlauff soll ausgethei-
!et werden.

ZVO ein Schichtmeister von wegen seiner Gewercken Gold oder Silber im
KWZehenden hat / soll er bey schwerer Straffwöchentlich nicht mehr davon
nehmen/ dann so viel er zu bloffer Nothdurffr der Zechen und der Gewercken
Sach auszurichten bedarss/ das mit dem Zehcndner auch gegen einander nach
Besag des 109. Artickuls/ in Verzeichnis bringen / und was überlauffc/ wo
aufeinKuckes ein Geld auszurheilen ist/soll auf geordnete Zeit ausgetheilet/
oder was sich zur AuStheilung nicht erstrecket/ den Gewercken zu gm/im Ze»
henden zu Vorrath enthalten / oder mit Zulassung der Amr-Leut und Berg»
merfters/den Gewercken zu ihremNutz/was überNothdurffr der Zechen seyn
wird/gefolget werden.

Der I.XIV. Artickul.
SIWmeister und Steiger sollen ihre Befehl und

Dienst selber versorgen.
^0Je Schichtmeister/ und der Zechen Vorsteher/ die nicht selbst schreiben
M können / sollen kein Schreib-Geld oder Schichtmeister-Lohn auf die Ge»
wercken rechen lasten/sondern solches von ihrem Lohn verlegen.

Und so ein Schichtmeister aus andern seiner Gewercken nützlichen Ursa¬
chen nicht allezeit / wie oben vermeldet/auf feinen Zechen / mit Einfahren und
Zusehen/ auch bey dem Schmeltzen selbst vorhanden seyn könnte / so mag er ei¬
nen andern Verständigen / doch nicht auf der Gewercken Geld darzu schicken/
seme Statt zu verwesen. Dergleichen sollen sich auch die Steiger verhakten /
alle ihrenBefehl in eigner Person ausrichten. Wo sie aber aus Ursachen/ wie
oben von Schichtmeister vermeldet / und nicht ihrer eigenen Geschäfft halben
verhindert/mögen sie dasselbige mit einem andern vereydtenSteiger/ doch mit
Willen des Bergmeisters bestellen/ damit den Gewercken nichts versäumet/
treulich und wohl gearbeit werde.

Oer l^XV. Artickul.
SIWmeister und Steiger sollen den Gewercken war,

Hafftigen rechten Unterricht der Gebäude geben.
ßWNd nachdem Uns vielmals ist fürkommen/ als sotten etliche Steiger und
MSchichtmeister/ auch andere / den Gewercken/ und sonderlich frembden/

nicht
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nicht guten gründlichen Bericht derGcbaudeund anders/die Zeche belangend/
thun/die Zeche und Gebäude ernteder schlagen/ welches dann dem Bergwerck
und Unfern Zehenden nicht zu geringen Abbruch gereichet/ auch allerlei) Arg»
wohn daraus zu fchdpffen: Ordnen und gebieten Wir derowegen allen Vor»
stehern und Diener der Zechen/ daß sie ihren Gewercken/ indem / so sie gefragt
werden/ der Gebäude und Gelegenheit der Zechen gründlichen guten Bericht
mit Glimpffthun sollen. Wo es übergangen/ und das Widerspiel befunden /
und solches für Unstrn Hauptmann/ Verwalter und Bergmeister kommen
würde/ auch mit Ernst straffen.

Der I-XVI. Artickul.

Vom AnsZnitt und Auslohnen.
5KIe Schichtmeister sollen allezeit auf den Lohn-Tag bey dem Anschneiden
^Wgegenwarttq seyn/ daselbst sie auch in Beywesen ihrer Steiger allen Ar»
beitern undHandwerckö-Leuten/ was auf ihren Zechen gearbeitet wird / mit
guterMüntz/so in derMüntz-Ordnung zugelassen ist/ und mit keinem andern
Geld lohnen/ und solches jeglichen Arbeitern/ dergleichen dem Steiger sein
Lohn selber zu Händen reichen/ und keinem Arbeiter seinen Lohn aufschlagen/
dieZeit auch die Arbeiter alle selber gegenwärtig sollen erscheinen / ihren Lohn
zu empfahen / sie würden dann durch nothdürffrige oder nützliche Ursachen
daran verhindert.

Welcher Arbeiter aber ihm sein Lohn gerne aufschlagen läst/dem soll man
nachfolgend darzu nicht Helffen.

In demselben Ablohnen sollen die Schichtmeister eigentlichen die Namen
und Zunahmen aller Arbeiter/denen sie lohnen/ und was jeglicher gearbeitets
und wovor der Lohn ausgeben wird / anzetgen/ solches förderst in seine Rech»
nung bringen / und sollen ohne des Bergmeisters Willen/auf Zechen oder in
Hütten kein Liebnus gebens

Der l-XVH. Artickul.

Das jeglWr SAiAtnmffer naD dem GekviM/ Eisen
und Unschlitt geben/und in Rechnung schreiben soll.

.<WS soll auch ein jeglicher Schichtmeister seinem Steiger selber / Unschlitt
und Eisen/nach dem Gewicht reichen / das auch nach demGewichte in die

Rechnung zeichnen/und sonderlich die Amtleute Achtung haben/damit dteWag»
meister jedesOrts alleWochen das Eisen aufziehen/und jedermann ohne Ver»
vortheilung/recht Gewicht bekomme.

Dcßgletchen auch diejenigen/so sich des Unschlikk-Handels gebraucherr/den
Gewercken umb ihr Geld recht Gewicht geben.

Und sollen die Steiger und Schichtmeister auf das Eisen Acht haben/bast
die Wage ?8. Pfund halte / daran soll in der Schmitten 4-Pfund/und nicht
mehr / abgehen / und auf 40. Pfund anschlagen/sotten 6. Pfund im Feuer Ab»
gang paßiren.

Der
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Der ^xvm. Artickul.

SZMmeister und Steiger sollen niZt Vorrnth auf
andere Zechen verleihen.

.<WS sollen Schichtmeister und Steiger von einer Zechen auf die andere
HMweder Geld / Unschlitt/ Eisen/oder einigen andern Vorrath/, ohneZulas¬
sung des Bergmeisters nicht leihen/ sollen auch den Gcschwornen nicht mehr
Unschlitt geben/dann sie zu den Fahren jedesOrts bedürffen/und soll der Berg»
meister darauf gute Achtung geben/daß die Steiger nicht mehr Unschlirr oder
Eisen schreiben lassen/dann sie zur Nothdurffc bedörffen.

Welchen sie aber untreu würden befinden / der soll am Leib ernstlich ge¬
strafft werden.

Der HX. Artickul.
Daß jegliM SDWmeister vor derRGnmig mit den

Zehendnern abrechnen soll.
soll auch ein jeglicher Schichtmeister oder Vorsteher / der Gelder oder

SM«Silber in Zehenden geantwort/ oder zu Verlegung auf Vorstand / wie
nach folget/ Geld von Zehendner empfangen/ mit den Zehendner abrechnen/
aufdaß er solches in seine Rechnung bringe/und wo es vorhanden/ ausgerhei*
ter werde.

Würde sich in Rechnung befinden/ daß vom Gold und Silber/oder
Neundten/ so viel Uberlauffs vorhanden / daß auf einen Kuckes ein Gülden
auszutheilen / der soll auf geordnete Rechnung ausgetheilet werden. Was
sich aber zu derAustheilung nicht erstreckt/ das soll den Gewercken zu gut im
Zehenden zu Vorrarh enthalten werden / oder mit Zulassung des Hauvt»
mannS oder Verwalters und Bergmeisters den Gewercken zu ihrem Nutz/
was aber Norhdurfft der Zechen seyn wird/ folgen lassen. Denjenigen aber /
so zur Ausbeut Geld borgen/ die sollen keineswegs Ausbeuth beschliessen/ es
erstrecke sich dann Vermöge derOrdnung.

Oer H Artickul.

Steiger/ SZWmeisier und Arbeiter sollen naZ ihrem
gefaßten Lohn begnügig seyn.

ZMCHichtmeister/ Steiger und Arbeiter/ sollen sich ein jeglicher seines gesetz-
HWten Lohns begnügen lassen/keineswegs mehr Genuß durch Fürkaussen
Llnschlitr/ Elfen/Seil/rc. oder durch waserley Handkhierung oderes
geschehen könnte / gewarten / auch von Ausbeuth / Zechen oder Gewercken/
kein Geschenck fordern. Ob aber einige Gewerckschaffc ihren Schichtmeister
oder Steiger um gehabtes Fleiß willen / eine Verehrung thun wolle/ (darzu
doch niemand verbunden seyn soll) mag es zu derselben Willkühr gestellte
seyn.

Der
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Der I-XXl. Artickul.

Von der Schichtmeister Lohn.
MUf einen Arbeiter / er stehe einen gantzen Tag zwölff Stund oder zu
Ns^Schtchten (doch von keinen Wett-Arbeiter) soll der Schichtmeister zu
Lohn haben/ z. Groschen.

Auf zween Arbeiter / 4. Groschen.
Auf drey Arbeiter / 6. Groschen.
Aufvier/sünffArbeiter/ 8. Groschen.
Auf sechs und sieben / io. Groschen.
Auf acht und neun Arbeiter/ ir. Groschen.

Hatte aber einer über neun Arbeiter / alsdann soll thme das Lohn nach
Achtung seiner Mühe / auf 14. oder 16. Groschen vom Bergmeister und Ge»
schwornen gefetzt werden. Auf fündigen Zechen/ da viel Arbeiter seynd/ in der
Gruben / und m Waschen / oder die das Quartal über/oder se über dieHelffre
des Quartals fchmeltzen/ dergleichen auf fündigen oder unfündigen Stollen/
die nut Steuer/vierdten Pfennig / und neundren viel zu berechnen / auch viel
Arbeiter haben/mag dem Schichtmeisters/auf Erkannmuö UnsersBergmei»
fters/ein Gulden zu Lohn gemacht werden.

Welche auf fündigen Zechen / das Quartal zwo oder drey Wochen schmel»
tzen / auch wenig Arbeiter haben/ und gletchwol aus dem Zehenden lohnen/
die sollen sich an demLohne/wie es ihnen Unser Bergmeister ordnet/begnügen
lassen.

AufSteuer-Zechen/da manZubuß anlegt/und mehr dann einem Heuer
Steuer giebr/ soll ein Schichtmeister ein gantz Quartal anderthalben Gulden
Lohn haben.

Legt man aber keine Zubuß an / sondern die Steuer wird von der Zechen
Vorrarh gegeben / da soll ein Gulden das Quatember Lohn seyn. Aber von
einer Zeche / die mit Frist erhalten wird/ soll ein Schichtmeister einen halben
Gulden zu Quatember Lohn haben.

Würde aber ein Schichtmeister befunden/der um seines Lohns willen die
Zechen mit unnolhdürfftigen Arbeitern überlegt / oder der mehr Arbeiter in
Anschnitt/ oder Rechnung brächte/ dann er in der Zechen hat/ dem soll die Ze»
che von Stund an genommen/und darzu nach Erkanntnuß des Hauptmanns/
Verwalters/Bergmeisters und Geschworne/ernstlich gestrafft werden.

Deßgteichen welcher Schichtmeister ohne Vorwissen und Willen Unfers
Bergmeisters/thme selbst ein grösser» Lohn/dann oben gemeldt/auf eine oder
mehr Zechen schreiben würde/dem sollen dieselben Zechen genommen/und dar»
zu ernstlich gestrafft werden.

Sie sollen auch ohne des Bergmeisters Wissen und Willm/Mne Schul»
den auf die Zechen machen/ welcher das thate/dem soll um solche Schulden nicht
verholffen werden.

8 Von
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Won des Krgwcrcks UHmng.
Der b.XXll. Artickul.

Wann und wie die Schichtmeister mit ihren NM-
nungen geschickt seyn sollen.

WPJn jeglicher Schichtmeister und Vorsteher der Zechen/ soll seines Ein»
und Ausgebens / alle Viertel Jahr auf den Sonnabend vor

"^Ausgang des Quartals setneRechnung belchltessn. Anfänglich eigent¬
lich und deutltch mit TeutschenWorten und Zahl alles Gelds undVorrarhs/
es sey am Bleywerck/ Unschlttt/ Eilen/ Holtz/Brct/ Sm!/Gefäß/Ery und al»
les anders/ so den Gewercken zuständig/ und er empfangen/ vor Einnahme
setzen.

Darnach / was er vor die Zeche in Hutten / und fonsten zur Gewercken
Nutz ausgeqeben/auch eigentlich anzeigen/was/ wie viel/wohin/und wemc er
davon ausgegeben/ was / wie theuer er jeglich Stück/und von weme er es ge»
kaussr/ wie er dieselbige gekaussce Waaren wieder von sich gereicht. Was in
Zeit des Viertel Jahrs/mit oder ohne Geding/ und wie lang über demGedin»
ge gearbeir sty. Was aujs Gedinge oder Arbeiter aangen/ und dieselben Ar»
beirer/Knecht undKnaben namhafftig machen. Und zu letzt/was noch allem»
halben im Vorrarh bleibet / auch Srück-wets eigentlich auMreiben. Und
welcher von seiner Zechen/wegen Stollen-Steuer/Schacht-Steuer/ Wassir»
Gcld/Berg-Hdrdernus/vierdren Pfenning oder dergleichen Geld von sich gie»
bel/ der soll von jeglichen/ dem er desselben Geldes reicht / schrrffrliche Bekannt»
nuß/ daß er solches entrichtet habe/ nehmen/dieselbigen Schrtssr also mit der
Rechnung vorlegen. Und ob einer in seiner Rechnung Geld im Vorrath be»
hält/ das soll er vonStund an/ samt der Rechnung auflegen. Wo auch irgend
etwas den Gewercken durch Unfleiß oder Unwissenheit der «chichrmeister ver»
säumet worden wäre/ das sollen ste / oder ihre Vorstand den Gewercken / un»
nachläßlichen zu erstarren/geweifet werden.

Der HXIII. Artickul.

Wenn man Quatember halten / und welchen Tag die
Schichtmeister ihre Rechnung vorlegen sollen.

WNd damit richtige gute Ordnung der Quatember und Rechnungen Hal»
ben/durchaus aufUnsernBergwercken gehalten werde/ordnen und wol»

lenWir/daß htnfüro die Quatember mit dem neu-angehenden Monath Ja»
nuarro angefangen/ und allwegen drey gantzer Monarh / oder n. voller Wo»
chen für ein Quatember gerechnet/und alfo vier gleicher Quartal imJahr ge»
halten werden sollen. Man nenne die gleich alten Gebrauch nach ttemmiice-
r e-irmit-ajZ-cr-ucis und l.uclX, oder das erste Zrühltngs-daö ander Sommer
das dritte Herbst/das vierdteWinter-Quartal/und allwege zu Ende eines je¬
den Quatembers / als nehmlich am Sonnabend in der dreyzehenden Wochen /
sollen alle Schichtmeister ihre Rechnungen beschließen/ und ein jeder stme Ge»
werckschassr verzeichnet/samt seiner Rechnung/ auf den nechsten Montag her»

nach/
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uach/Unsern vorgemeldtenBerg-Beambten fürtragen/die übergeben und be»
sichtigen lasten. Und ob gleich eine Zeche zwischen den Quartal» liegend bleibe/
nichts wenigers soll aufnechst-folgende Zeit der Rechnung / gleich den andern
Zechen/Rechnung davon geschehen.

Der I.XXIV. Attickul.
Wie man soll Rechnung anhören.

sollen auch Unser Hauptmann/Bergmeister und andere/soWir darzu
«^verordnen/auf jegliche Quatember/Montags nach kenv'mtLM, Montags
nach Ilinitttis, Lrucrs, und Montags nach Hievon allen Schichtmeistern/
und Vorstehern der Zechen/ Rechnung hören/ wie jeglich Viertel Jahr den
Gewerben vorqestanden / und mit ihrem Gut gehandelt sey. Wo darinne
durch Unwistenhcit/ einigen Gewercken Versaumnus oder Nachthetl getche»
hen wäre/deß sollen sie den Gewercken von denselben / die es zu verantworten
schuldig/Erstattung verschaffen. Würde aber Betrug/ oder ander öffentlich
Unrecht befunden/das soll mit Ernst unnachläßig gestrafft werden.

Der I-XXV. Attickul.
Wie die SDiHtmeister unreGter ReZnung halben sol--

Len gestrafft werden / und daß keiner den Gewercken
Schreib-Geld zmechne.

*MJeSchichtmeister und derZechenVorsteher/die nicht selber schreiben kön»
WA nen/ sollen kein Schreib-Geld auf die Gewercken rechnen/ sondern solches
von ihrem Lohne verlegen / und fleißig auffsehen/ ihre Rechnung gerecht und
ungetadelt zu verfertigen. So aber ihre Rechnung radelhaffrtg befunden
worden / und ob einer oder mehr/ wie erlich mahl geschehen / sagen wollen / es
sey ungefehrlich / und aus Vergeßlichkeit gefloßen. Ob es gleich also wäre /
dennoch soll jeglicher/ dieselbe sein Unvorsichtigkeit/gegen Uns/nach Auflegung
UnscrsAmtmanns/verbüßen/die Unser Amtmann einbrtngen/ Uns das för¬
derst / samt andern / so ih m zu berechnen besohlen ist/ überreichen lasten. So
aber Umreu oder Betrug darinnen befunden wird/das soll an Lerb und Gut
gestrafft werden.

Wir wollen auch / daß die Schichtmeister ihre Register rein und sauber/
unradirt/ alle Ding deutlich/ klar und lauter verzeichnet/ mit großem Aelß
und Aufsitzen zu der Rechnung bringen/ anders soll keines angenommen wer»
den.

Der l-XXVI. Attickul.
Mer Borrath auf den ZeHen und in der Hütten / sollen

aufdie Register eigentlich verzeichnet und besichti¬
get werden.

.(MS sollen die Schichtmeister allen Vsrrath der Zechen/ von Gezeug und
andern den Gewercken zuständig / begleichen den Vorrarh rn den

Hütten/jegliches Stück-weiß/ den alten und neuen / auf/oder in die Register
eigentlich verzeichnen. Welchen Vorrarh die Geschworne/ nach geschehener

8 2 Rech»
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Rechnung / in Beywesen der Schichtmeister/ nach Vermöge eines aufqezeick»
netenZettuls/so die Schichtmeister unten ihrenHandschriNen geben sollen/ob
ter aller verhanden/besichtigenMen/auf daß den Gewercken mchts verrücket
werde.

Der l^XXVII. Artickul.
Die GeivercksZafften sollen aus dem Gegen-BllD zur

Rechnung mit gebracht werden.
WUch sollen alle Schichtmeister und Vorsteher derZechen und Lehenträger
§Mzu jederzett der Rechnung die Gewerckschaffren aus dem Gegen-Buch/
bcneben denRegistern haben/darinnen alle Gewercken mit ihren Namen und
Zunamen/ auch wie viel ein jeglicher Thetl verlegt/ und wie viel der im kerar-

bleiben / auch diejenigen/ so auf Vollmachten vorqewrrcket/ eigentlich und
deutlich Men geschrieben seyn/auf daß sich alle und rede Gewercken/wie sie mit
ihren Theilen verrechnet/erkunden mögen.

Der l-XXVIII. Artickul.
SZWmcister sollen ihnen SZulden zu erlassen / keine

Vollmacht aufbringen.
KANd demnach biß anhero die Vorsteher der Zechen nicht allein Uns / son»
Modern auch denGewercken offlmals viel schuldig blieben sind/ und sich ver»
tröstet / durch Vollmachten oder sonsten durch Gunst der Gewercken / solcher
Schulden Erlassung zu erlangen / undWir aber vermercken/ daß es Unserm
Bergwerck zu Sckmahlerung gereicht/ und viel Gewercken derhalben abfcke»
wtg gemacht werden/so wollen Ww/daß forthin keinem Schichtmeister solche
fürseßiiche betrügltche Schulden erlassen sollen werden: Sondern sem Vor«
stand soll ohne emige Behelffdte <schulden bezahlen/und ob gleich die Gewer¬
cken einem auf sein Ansuchen in Vollmachten die Schulden zu erlaßen / ein»
schreiben und willigen würden / so soll es dennoch bcy Unsers Hauptmanns
oder Verwalters und Bergmeisters Erkannrnus stehen / ob sie das zulassen
wollen oder nicht/ die sollen sich nach Gelegenheit dißsalls dermassen erzeigen/
damit den Schichtmeistern verwegen Schulden zu machen Unterkommen
werde.

Wo Unser Hauptmann / Verwalter und Bergmeister/ in der Quartal»
Rechnung befinden / daß ein Schichtmeister zu viel aus dem Zebend genom¬
men/ den sollen sie alsbald gefänglichen einziehen/ nicht heraus lassen/ er habe
denn solchGeld undSchulden/denGewercken baar übcr bezahlt und vergnüget/
und sollen ihm darzu feinesDienstes emsetzen/und ferner zu keinem gebrauchen.

Der l-XXlX. Artickul.
Die ZeZen/ so zwisZm Quatember ins Frey kommen/

zu verrechnen/ und das Geld zu bewahren.
WfiNd ob gleich eine Zecke zwischen den Quatembern liegen bliebe / nichts
iMweniger soll aufneckst-folgende Zeit der Rechnung/gletch andern Zechen/
wre vorberührt/Rechnung davon geschehen.

Der
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Der I-XXX. Artickul.

Daß der Hauptmann naH der ReZnung die Register
besehen lasse.

KDNd so die Rechnung und Register nach der Rechnung angenommen wer»
kMden/dennoch soll Unser Hauptmann einem oder zweyen/ darzu Verstau»
Ligen/solche Registermit gutemMuß übersehen/und wo etwas vormals über»
sehen-und nachfolgends funden würde / soll nichts weniger nach vorigem Un»
fernBefehl gerechlferriger/ verbüst und gestrafft werden.

Der I-XXXI. Artickul.

Die Receß zu machen und zu verwahren.
UMAchdem die Rechnungen geschehen / sollen dieselbrgen alle Summaria m
MW einem Kecet8 aller Articül auf feder Zechen gemacht / was vor Vorrary
oder Schuld vorhanden/ Ausgaben/ Zubutz/ Schichtmeister-Lohn/ verrechnete
Theile/beschlossene neue Zubuß/aus Befehl Unsers Hauptmanns/durch den
Berg-Schreiber gebracht werden/und den gezwiefacht/davon soll Uns emev
geschrckt/der ander tneinLade oderKasten mir dreyenSchlosten verwahret/samt
allen Registern/ und dem Quatember-Geld beschlossen werden/darzu Unser
Hauptmann einen / der Bergmeister den andern / und der Bergschrecher den
dritten Schlüssel haben sollen.

Der l^XXXIl. Artickul.

Vom Quatember - Geld.
«^Jn jeglicher Schichtmeister oder Vorsteher der Zechen/soll zu Erhaltung
S»LLder Gescbwornen/ und ander gemeines Bergwercks-Nothdurffr/ alle
Quartal aufrederZechen/so gcbauet wird/es sey was fürMetall es wolle/bey
gehaltener Rechnung oder^etarciac zu Quatember-Geld unverzüglich erlegen.
Nemltch: Von einer Fund-Gruben vterthalben Groschen/und von jeder Masi
sen drikthalbcn Groschen. Welcher aber solches nicht geben wird/ deren Berg»
Gebäude deß Orrs/sollen ins Fürstliche Freye gefallen/und wer es begehrt zu
miethen / verliehen werden. Doch soll ein jeder das erste Quartal feiner auf»
genommenen Zechen deß Quatember-Gelds befreyer seyn.

Welche Zechen mit Frist gebauet oder erhalten werden/ die sollen halb
Quartal-Geld geben / doch daß die Gewercken mit dem Bauen zu Verhinde¬
rung der Berg-Gebäude/und der Fürstlichen Gebühr/nicht gefährlichen oder
langen Verzug suchen/ welcher ihnen dann nicht verstärket werden soll. Sol»
ches Geld soll Unser Hauptmann dem Berg-Schreiber einzufodern/auszuge»
den und zu berechnen/Inhalts exi.Arrtckuls gemeldr/verwahret werden.

Der l-XXXIII. Artickul.

Wie es mit unverreceßirtenZeZen auf Unfern un- Un-
serer Lehen Leut Gründen soll gehalten werden.

H<HNd wiewohl hiervon allerlei) Veränderung der Straffen auf die'enigm
Vorsteher der Zechen/ so ihre Zechen und Lehen / der gemeinen Berg»

8 ? Ord»
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Ordnung und Gebrauch nach/ nicht aufnehmen und verreceßirn gesetzt/so be»
findenWir doch/daß darinnen nicht allerdings Folge geleistet/und kein Gleich¬
heit gehalten worden.

Derowegen wollen und ordnen Wir/ daß nun hinfüro ein jede Zecke und
Lehen auf Unfern oder unserer Lehen-Lem Gründen. es sey auf was Metall
oder cs wolle / so in drei) im Berg-Amt nicht verrecest/ vor
ein jegliches Hugrrai zehen Gulden/ Uns unnachWg soll zur Strassgeben/
und bey ihren Alter bleiben. Wurde ste aber das vierdte nicht verre-
cest/ und also ein gantz Jahr unverrecest bleiben / dicftlbige soll der Bergmei¬
ster/ ohne alle Mittel/ cmem andern/wer sie miether/ vermög der Berg-Ord¬
nung/ als Unser Freyeö verleihen.

Uon der Aubuß.
Der I.XXXIV. Articku!.

Wie man soll Zubuß anlegen / Zubuß - Brieffe anWa.
gen / und wie lang die stehen sollen.

ISO ein Schichtmeister oder Zechen-Vorsteher seine Rechnung/wie vor an»
und überreichet har/und so viel inVorrath nicht bleibet/

damit er seine Zeche/ biß zu nechst- folgender Rechnung bauhafftig erhalten
mag/ der soll von Grund an ihm Unserm Hauptmann und Bergmeister / als
Verhorer der Rechnung/ nach ihrer Achtung und Norhdurfft der Zechen zu
nützlichen Baue/ein Zubuß anleqen lassen/und vom Bergmeister ein Zubuß»
Brieffnehmen/ den soll er von Stund an anschlagen/ und nach gethaner Rech¬
nung vier gantze Wochen stehen lassen/ denselben Briess soll niemand-binnen
denselben vier Wochen bey schwerer Strass abreisen.

Damir aber die Gewercken sich dieses nicht zu beschweren/ noch hierin ei»
nig Bedmcken haben mögen / so wollen Wir / daß alle Schichtmeister auf den
Sonnabend vor der Rechnung / wann sie ihre Register beschliessen / ihre Ge¬
wercken und Verleger/so viel derer vorhanden/ und sie erlangen mögen / auf
eine gewiss Grund zusammen erfordern / ihnen die Register vorlegen / damit
sie sich zu ersehen/wie das vergangen (^1^1 gebauer worden/und mir ihrem
Gurachten die Zubuß anlegen: Werden sie dann sich einer einhelligen Nutzen/
den Gebäuden dienstlichen/ und zur Beförderung Unsers Zchenden/ und der
Gewercken bestes/erschlteßlichenMeinunge vergleichen / so soll denselbigen Be¬
schluß der Bergmeister gehen lassen/und wie geordnet / den Zubuß-Brieffge¬
ben. Waren aber die Gewercken nicht verbanden/ oder könnten sich also/ wie
oben gesetzt/ nicht vergleichen / so soll die Zubuß anzulegen / wie oben gehört/
bey UnsermHauptmann und Bergmeister stehen und ihnen gefolget werden.

Der I.XXXV. Attickul.

Wie W die SNZtmeister / die Zubuß einzubringen/
halten sollen.

ISO Zubuß auf eine Zechen/wie vor berührt/ angelegt und angeschlagen
Mswird/sollen atteundjegltcheGewerckenderstlbenZechen in denselbenmM-

folgen»
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folgenden vier Wochen / nach gethaner Rechnung ihre Zubuß geben / und
die Schichtmeister sollen keinen Gewercken mir der Zubuß auf sich mb»
men / dem auch über vorbemeldre gesetzte Zeit/kein Forder-Frist geben / sie sol¬
len auch die Zubuß von den Gewercken zu fordern nicht schuldig seyn. So
aber einer oder mehr Gewercken Vorleger harren/ dieselben Vorleger in der
Zeit derZubuß auch schrifftlich anschlagen werden/wo man sie soll finden/und
ihrer GewerckcnZubuß bekommen/bey denselben sollen die Schichtmeister die
Zubuß mahnen/ und wo etwas den Gewercken durch die Schichtmeister / daß
sie die Zubuß nicht fordern/ oder Verleger versäumet würde / daß soll den
Schichtmeister und Verlegern / und nicht den Gewercken zu Schaden ge»
reichen.

Der I.XXXVI. Artickul.

In kvclZer Zeit ein Gewerck der Zubuß halben / seine
Theil verlieren mag.

H6HNd so die vier Wochen nach der Rechnung/ wie vorberührt/ verlausten/
UZH welcher Gewercke derselben bestimmtenZett feineZubuß nicht gebenwird/
der soll feiner Thetl veriustigr seyn.

Der ^XXXVII. Artickul.

Von den Verlegern / oder ihrem vortheihafftigen Auf-
zug / mit erlegen der Zubuß.

MKAckdem es auch am Tage / daß durch der Verleger muthwilligen Verzug
VWund Vortheil/ den fie gegen den Schichtmeistern gebrauchen / das erfol¬
get/ daß den Arbeitern / zuwider dreser Ordnung/nicht zu rechter Zett geloh»
ncr/und Herwegen auch/wle gleich gelohner/also darnach gearbeitet würde/
indeme/daß/ob gleich die Verleger von dem Austhetler und ihrem Herrn / zu
jeder rechter Zeit baares Geld empfangen/sie doch den Schichtmeister/Tuch/
Unschiit / Eisen/ und andere Waaren anhangen / davon dann nicht kan geloh-
net werden. Und da es denn die Schichtmeister se bißweilen nicht annehmen
wollen/ sie die Verleger stch hören laßen/daß ste ihre Herrn auflaßig/ und von
den Bergwercken Abscheu macken wollen/ wie dann auch wohl geschickt.

Dergleichen auch erliche Gewercken / sonderlichen aber die Vorleger fick
unterstehen / wann die Schichrmerster die Zubuß fordern / daß ste die Zubuß-
Zettul von ihnen nehmen / hiergegen Bekandtnus geben/und alsdann die
gantze Rechnung nicht zahlen noch ablegen / sondern überschtcken die Zubuß-
Zettul ihren Herrn / als hatten ste die entricht/ empfangen darauf das Geld/
wenden es in ihrenNutz/und entrichten darnach die Zubußen nach ihrer Ge¬
legenheit/ auch offc/ wie obgedacht/mir böser Waar und verbotener Müntz/
inMeinung/ daß ste von ihren Herrn kein Geld bekommen hatten. Unterste¬
hen stch auch/etliche denArbeitern ihren Lohn/und den dritten / wohl vlerdten
und fünfften Pfennig abzuwässern/welches alles Unfern Bergwercken zum
höchsten nachtheilig.

Wollen derhalben/daß hierauf alle Unsere Berg-Amtleure mit Fleiß Auf-
acktunq und Nachforschung haben sollen / und wo einer oder mehr dißfalls
binderkommcn/ der fick solcher vortheilbafftigen Practtken unterstehen/ und
seinen Nutz suchen würde/drn oder dieselbigen sollen ste inGehorsam nehmen/

und
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und umb zwantzig Gulden / oder aber nach Erkänntnus Unstr oder Unserer
Amt-Leute/mehr und höher/ der Verbrechung nach/ straffen/aufdaß hierin^
nm andern zur Abscheu/gebührlicher Ernst fürgenommen werde.

Der ^xxxvm. Arttckul.

Wie siI Gewercken und Verleger / mit Ablegung der
Zubuß verhalten sollen.

MAchdem auch unter etlichen Gewcrcken und Verlegern / zuwider Unserer
M^Berg-Ordnung/dteserMißbrauch/ daß sie sich/da die Schichtmeister nach
angelegter Zubuß/dieZubuß-Brtefe anschlagen/und dieZettul ausgehen las»
sen/ den Arbeitern diestlbigen ihren verdienten Lohn an solcher Zubuß bey den
Gewercken und Verlegern darauf einzufordern / geben. Wann nun die ar¬
men Arbeiter zu erlichen Gewercken und Vorlegern kommen/ so macken sic sich
mit einem oder mehr Groschen anhängig, geben darnach dre gantze Recknung
über keinen Pfenning. Da nun die Rechnung wider geschloffen / und Zuduß
angelegt / begehren sie wiederumb den neuen Zettul/ und machen sich wieder
dergleichen anhängig/und lassen die alten Zettul ungelöst/ und treiben es also
fort/daß sie wol aufviel (^u-u-cck Zubuß sich anhängig machen/ und keinen Zer»
tul göntzlich lösen/mtt Vorwendung/daß sie solches aus Herkommen befugt/
daher sich dann ursackr/ daß den Arbeitern ihr Lohn zu rechter Zeit nicht ent¬
richt/und die armen Berg-LeureHunger und Gebruch leiden müssen / welches
UnsermBergwercke nachrhestig und hinderlich.

Deroweqen ordnen und setzen Wir / da einige Gewercke oder Vorleger
sich nach gehaltener Rechnung/ auf einen Zubuß-Zettul/ auf einer oder mehr
Zechen anhängig machen würde/ so soll er hernach alle Wochen den Arbeitern
Geld geben/ biß der Zubuß-Zettul gäntzlich geldset/ oder zum längsten sticken
Zettul/daraufer sich anhängig gemacht/ im Schluß derselben Rechnung/gar
abzulösen/ und dteZubussen zu entrichten schuldig seyn. Im Hall aber solches
von ihme verbleiben würde/ so soll derselbe Gewercke oder Verleger der Theil
verlustigt/ und der Verleger seinen Herrn stlche Theil wieder umb sein eigen
Geld zu schaffen schuldig sein.

Würde auch aber der Schichtmeister denselbigen Gewercken und Vorle¬
gern wiederum neue Zubuß-Zettul geben oder geben laffen/ und die Alten obi»
ger Gestalt/nickt gelöst/so soll derselbe Schichtmeister die Zubuß / als hätte er
die empfangen/ vorrechnen/ und soll ihme von Unsern Berg-Amt-Leuren dar»
zu nicht geholffen werden.

Mm Ktardat.
Der HXXIX. Artickul.

Wie es mit den Theilen im Retardat soll gehalten
werden.

WVAck Ausgang der vierdten Wochen ersten soll der Schichkmei»
Mbster Verzeichnus machen/ welche Gewercken ihre Theil odberührrerWeise

nicht
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nicht verlegt/ die in der fünfften Wochen - auf den Verleih-Tag / oder welche
Tage sonst vom Hauptmann oder Bergmeister darzu ernannt werden/ solche
unverlegte Theil/ als Unserm Hauptmann oder Bergamrs- Ver»
walrer/der allezeit/wo es möglich/ auf solche Täge gegenwärtig seyn soll/ und
dem Bergmeister vortragen / dieselbe unvorzubustcn Gewercken verzeickenc
namhaffltg übergeben. Dtestlben Theil sollen also in Gegenwärtigkeit Unser
beyder Amr-Leure/oder des einen/aus der Schichtmeister Register / und aus
dem Gegen-Buch/und ins Berg-Schreibers ketarclsc-Buch geschrieben wer»
den. Dieselben Theil/ dre alw ins kecarckr kommen/ und ausgeschrieben wer»
den/sollen denselbiaen/deren ste gewest feyn/mrt oder ohne der GewerckenWil»
len/ umsonst oder Zubuß nicht wieder werden/ sondern Unsere vorgenannten
Amt-Leure sollen von Stund an den Schichtmeistern befehlen / solche kerar-
ciaca und angcsckrtebene Theil/den gemeinen Gewercken/ aufs theuerst ihnen
zu gut verkauften. Oder wo die nicht mögen verkaufst werden/ umb die Zu»
büß/ oder wo das auch nicht seyn mag / umsonst zu vergeben. Zu solchem
Kauff oder Gabe/ dre verzubusten Gewercken derselben Zeche/ den Vorgang
haben sollen.

Wo auch die verzubusten Gewercken der mehrere Theil würden begeh»
ren/ duschen Thest unverkaufte und unvergeben/gemeinenGewcr»
cken zu überschreiben / oder die unter sich zugleich / nach Anzahl auszmhetlen/
das soll also geschehen/ doch daß dieselbigen Theil gemeinen Gewercken/oder
jedermann stm Gebühr sonderlich / wie eö beschloss« wird / oder wo die fönst/
wie vorberührr / andern verkaufst oder gegeben / allezeit sollen ins Gegen-
Buck/ inBeywcscn derAml-Lcule geschrieben werden.

Wir wollen auck/ aus besonder» Gnaden/den unverlegtenGewercken
hiemir nacklassn/ daß ste von !)arv des gehaltenen ker-n-ci-rrs, ssbm Tag ha»
den sollen/ wo ste in denselben sieben Tagen ihre Zubuß geben / Men sie ehrr
ewige Adleinung zugelassn werden.

Der XQ Artickul.

In was Fällt » mit BollmaKk die k^eraräLt-Fhell kön-
neu und mögen aus dem Kewrclut gebracht werden.

-MEmnach aber für deß die Alten Gewercken durch Vollmachten wieder zu
tzW ihren Theilcn kominen/ und zugelasscn worden/ darauf sich dann etliche
Verleger und andere verlaßen/ und ihrer Herren/ und ihre eigene Theil / die
doch bißwetlen würdig und gültig/inskecarciLt kommen lassn. Und da man
in zwey/dren oder mchrc^uarcaMErtz ancrifft/pflegen sie Vollmachten aufzu¬
bringen. Kommen also mit Nacktheit Unsers Bergwercks / und der verle¬
benden Gewercken wiederum zu ihren Theilen.

Solches zu vorkommen / befehlen Wrr/ daß hinfüro Unsere Berg-Amt»
Leute / keinen zu fernen Theilen / die über ein (^uarrasund langer rm kemi-äsr:
gestanden / und sündig oder würdig seyn/ ob er gleich Vollmacht darüber aus»
brächte/kommen lassen sollen.

Da nun die Verleger und andere ihrerHerrn Geld mm hatten / und zu
rechter Zett nickt verlegten/und der Theil darüber also verlusirgr würden / die
sollen solcke Tbctl ihrenHerrn wieder umb ihr eigen Geld zu fckaften/ gewcist
und angehalren/ auch Vermöge Unserer Ordnung gestrafft werden.

Was aber andere gemeine und noch unwürdige Theil anlangt/ mögen
Unsere Aml-Lemc aufdemLeyrag dtejelben nach Gelegenheit zulasten.
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Der xei. Artickul.

Betrug -er SMtmeister/ mit den Muffen/ aus dem
. KetÄräät zuvor kommen.

UUEil auch etliche Schichtmeister mit Betrug handle»/nehmen osst die Zu»
M^bussen von den Gewercken/und lassen sie doch nichts deftowemger im t<e-
rarciLt stehen. Wo nun ein Schichtmeister solches hinfüro thun wird/ und e r
nehme nach empfangener Zubuß / nicht des nechst-folgenden Verleyh- Tags /
die Thetl wiederumb aus dem ire^räm, der soll / so osst solches geschicht/ fünss
Gulden alsbald zur Strass zu erlegen/schuldig seyn. Da essabcr em gantz
Huarrai damit verziehen würde/ so soll er/ benebenst Entsetzung seiner Dienst/
mit Ernst unnachlaßtg gestrafft werden.

Und da auch etliche von den Leuten Zubuß einnehmen/ die ihre Gewehr
und Theil im Gegen-Buch nicht hatten / des mit ihren Zubuß-Zetteln über»
weiset würden/dieselbigen sollen durch Unsern Bergmeister/so fern die Gewer¬
ben aufdre Theil dringen/zu schleuniger und unverzüglicher Gewehr geweist
werden / und die empfangene Zubuß/ wo die zuvor nicht verrechnet/ den Ge-
wercken zu gut auffolgende Rechnung zu verrechnen/schuldig seyn. ImHall
aber/daß ein Gewerck der Theil nicht haben wolle/ so sollen dieEmpfaher der
Zubuß auch geweist werden / denientgen/ so keine Gewehr ihrer Tbeü haben/
die eingenommen beweißlich Zubuß wiederum zu erstarren/ es wäre dann/
daß der Schichtmeister oder Einnehmer der Zubuß beweisen kdnrc / daß der
Gewerck dieselbigen Thetl bey ihme/ oder bey andern wissentlich darre stehen
lassen. Und so Unser Bergmeister in diesen Fallen förmlichen Betrug ver»
merckte/das soll/wie oben berührt/mit Ernst gestrafft werden.

Der XLil. Artickul.
SZGtmeister sollen die Gewercken/ ohne VollmaM

und Vermissen der Amt-Leute nicht zulassen / auch keine
Auötheilung machen.

ES soll sich auch fürohin kein Schichtmeister oder Vorsteher der Zechen/
^reinigen Gewercken/ ohne der verlegtenGewercken Vollmacht oder Wil¬
len/oder der Amt-Leute Vorwissen/aus demkettrciar wiederumb zulassen/un¬
terstehen/sonderlichen auf die Humwl zuruck/ und auf denen Zechen / da man
Ertz spüret / oder sonst eine Hoffnung vorhanden ist / auf daß den verlegten
Gewercken ihre zustehende ketaräm-Theil nicht so liederlich und schimpffllchen
entzogen werden.

Also soll auch kein Schichtmeister oder Vorsteher der Zechen einige Aus»
theilung der kerLröm-Thetl beschliessen oder machen/ ohne Vorwissen der Amt»
Leute/und der verlegten Gewercken/und so alsdann etliche der verlegten Ge»
wercken ihren gebührenden Antheil nicht annehmen würden / der soll im ke-
rmcim stehen bleiben / oder durch besondere der verlegten Gewercken Voll¬
macht und Bewilligung hinweg gelassen werden. Da aber die Austheilun-
qen berührter Gestalt nicht geschehen / die soll Unser Bergmeister nicht zu»
lassen.

Der
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' Der XLiii/Artickul.
Der Gegen- SZreiber soll aus eigenem Gewalt / oder

ohne Bezahlunge der Zubußen / keinen Kuckeö aus
dem keruröät geben.

ViErGegen-Schreiber soll forthin von ihm selbst/ und aus eigenemGewalt/
keinen Kuckes aus dem kecmckät geben/sondern allen kemrckr-Thetl -ol¬

len allewege aus die Mittwoche nach dem Bestarrigen/ und auf den Sonn»
abend/nach demAnsihneiven/tn Gegenwart Bergmeisters und Geschwernen/
dock nicht ohne Urfachen/aus dem Kergrclrrr gegeben werden. Wo aber Berg»
Meister und Geschworne hterinnen der verlegten Gewercken Nachlheil/ oder
einige Bevorrheilung spühren würden / sollen sie solche Thetl/ ohne gnugfame
Vollmackt der verlegten Gewercken / aus dem Kemrckc zu nehmen / keines¬
wegs gestatten. Und alle diejenigen/so aus dem keraräar zugclassn werden/
die sollendeneben der Zubuß / auch des Gegen-Schreibers Gebühr/ als sichs
Pfenning aufiegen und entrichten. Welcher sich aber deß wetgcrn würde/
von dem soll der Schichtmeister die Zubuß nicht nehmen: sondern die Thetl im
ketmcigt stehen lasten/ auf daß dle verlegten Gewercken hiermit zur Unbillig-
kett nicht beschwehrt werden.

Der XOIV. Artickul.
Fernere Erklärung/wie mit den VollmaWn/so über

^ewräLr-Chei! aufbracht / gehandelt werden soll.
i^Er Bergmeister soll keinen Schichtmeister oder Vorsteher der Zechen ge»

starren/einige Vollmachten aufzurichten/Theil aus demkemra^ zu ver»
geben/ zu vergcwercken/oder zu verkauften/es siy dann/daß die Geschwornen
zuvor m derfelbenZechen/die Tieffsten/auch die Oerter und Gebaude/da man
htzt bauer/und nechst zuvor gebauet hat/aufs fleißtgst besichtiget und desto»
g en Haden / und wo sie alsdann Betrug oder gefährlich Fürnehmen befinden/
sollen sie cs dem Bergmeister/ und der Bergmeister fürder dem Hauptmann
oder Verwalter unnachläßig anzeigen/der soll es an Unsir Starr mir Ernst
straffen.

Und da der Bergmeister befinde/daß in den Vollmachten/durch die Vor»
sicher der Zechen/ oder durch etliche Gewercken zu ihrem Eigennutz / den an»
dern Gewercken zu Schaden/ Vortheil gesucht/ dicselbigen Vollmachten soll der
Bergmeister keines Wegs annehmen noch bekräffrlgcn/ ungeachr/ob gleich die
Gewercken auf berührte Vollmachten über den halben Thetl eingeschrieben
Härten/und wo hterinnen berrügliche Handlung befunden/daß Unsir Haupt¬
mann oder Verwalter dasselbe mit Ernst straffe.

Damir aber auch durch die Vollmachten mit den bauenden Gewercken
nicht gefährlichen gehandelt/ soll es folgender Gestalt darmic gehalten werden.

Erstlich soll kein Vorsteher der Zechen sich unterfahen/ einige Vollmacht
der kerncikc-Thetl halben aufzubringen / er habe dann zuvor die verlegten
Gewercken und Verleger/so viel er immer da bekommen mag / zusammen er»
fordert / und ihnen der Gebäude und Gelegenheit der Sachen / bereden dem
Steiger gründlichen Bericht qerhan/mir ihnen geschlossen/welcher Gestalt sie
damit zu gebahren und zu handle» gesinner/ solchen der Gewercken Schluß

Gr Mn
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sollen sie dem Bergmeister anzetgen/ der soll ihnen alsdann ein Zeit die Voll»
macht aufzurichten bestimmen und ernennen/ und so dieselbigm Vollmachten
tn berührter Zeit nicht vollzogen / und des Verzugs nicht ansehnliche Ursa»
chen dargethan/sollen sie unkraffctg geachtet/und nicht zugelassen werden / auf
daß nicht die Auffortnger der Vollmachten zu ihren eigenen Vorcheil und Nutz
derKenM-Therl/als lang es ihnen wohl gefallet/mächtig seyn.
In die Vollmachten soll einer für dem andern nicht etnsckreiben / er habe

dann deß von demselbigen einen beweglichen und aufrichtigen Befehl. Und
wo cs aus fündig/ daß ein Vorsteher / oder auch ein ander/ von wegen eines
einschriede/ von dem er keinen Befehl harte/ oder ein Vollmacht durch einen
falschen Bericht auffdrackt würde/ und solches in Zeit / da die Theil unver»
ruckt/ an Tag bracht und erweist/ so soll alsdann dreselbige Vollmacht (unge»
ackr/osssie der Bergmeister aus Unwissenheit des Handels bekrWiget batte)
nichtig crkandt/ und zuruck gestossen werden. Und diejenigen / so sie durch
eigen angcmast Einschreiben/oder falschen Bericht aussdracht / mit Ernst und
härtkglich gestrafft werden.

Und da auck der Bergmeister befände / daß in den Vollmachten durch die
Vorsteher der Zechen/odcr durch etliche Gewercken/zu ihrem Eigennutz / und
den andern mit Gewercken zu Schaden/Vorthezl gesucht/ die Theil
damit umb ein geringes an sich zu bringen / dieselbigm schnellen und verback»
tigen Vollmachten / soll der Bergmeister so bald nicht annehmen / sondern der
Sachen nachtrachten/ aufdaß den bauenden Gewercken allen zugleich hierin»
nen zum besten gehandelt / und niemand wider die Billigkeit vervortheilet
werde. Dieweil auch tn den gestückten Vollmachten/welche unter dem Tittel
( daß man dtettersr^r-Theil den verlegten Gewercken auskheilen wolle / und
welcher sein Theil nicht annehmen/ daß man densilbigen andern vergewercken
möge) aufgebracht / viel seltzamer Parrierung und pršica vermerckt. So
befehlenWir hiemit/daß Unser Bergmeister solcher Vollmachten keine anneh»
men solle/ es habm dann alle verlegte Gewercken/ lauter und klar eingeschrie»
den. Ob sie ihren gebührenden Theil der Kuckes oder keckst Theil anneh»
men wollen oder nickt / und solle mit dem Austheilen nicht anders/dann oben
vermeldt/gehalten werden.

So die Vollmachten gebührlicher Weiß/und Vermöge dieser Unser Ord»
nung auffbracht sey worden / so sollen die Auffbrmger der Vollmachten / alle»
wege dem Bergmeister ein Verzetcknus aus dem Gegen-Buch/wie viel Theil
auf derselbigen Zechen zu dem mahl im ttemrchr gestanden / mitbringen/ da»
mir er sich der Nothdurfft/oder ob die Vollmachten zu der Genüge aufbracht/
zu erkunden/ und darnach zu richten habe.

Alle Theil / so obberührrer Gestalt aus dem vorgewcrckt/ und
hinweg gelassen werden/ sollen die Personen/so dieselbigen angenommen/alle»
Wege auf die Vollmachten verzeichnet werden/ auf daß sich der Gegen-Sckrei-
ber/ Bergmeister und Gewercken/ wie viel Tbetl aus dem vergewcrckt
oder darinn stehen bleiben / gründlichen zu erkunden haben. Es soll auch ei»
geistlich auf die Vollmachten verzeichnet werden/wie theuer/ und welcher Ge»
statt solche Theil hinqelasien werden.

Und sollen hmfuro alle Austheilunq und Vollmachten/die ketarclgt-Theil
anrührend / so viel immer möglich zu thun/ alleweg auf den Mittwoch nach
dem Bestättigen/ und auf den Sonnabend nach dem Anschnitt überantwortet
und angenommen werden.

Letzlick/soll der Bergmeister dahin sehen/daß nicht diejenigen/so keine Ge»
wercken gewesen/ durch Vollmachten sich eindringen/ daß auch kein Gewercke

mehr



... Berg-Ordnung.5Z
mehrTheile als ec gehabt/zu sich reisse/was dessen befunden/soll nichtig ftyn/
und dec Gebühr gestrafft werden.

Es sollen auch Berg-Meister/ Gegen-Schreiber/ Schicht-Meister/ und
andere beamte Personen/ mit dem Kemije -Thetlen/ ihnen selbst Nutze/ so
den Gewercken schädliche / nicht machen/bey Vermeydung ernster Straff/ die
Wm/so osst es norh/zu Werck setzen wollen.

Der XOv. Artickul.

Wie einer in ZeDen/ die zwifDen den Quatember
liegend blerben/ sein Theil erhalten möge.

.WS soll auch niemand / der feine Theil / laut vorberührter Ordnung / auf
TM? das jetzige mit Zubuß verlegt/ ob auch zwischen derselben und
nachfolgende fjuarral-die Zech liegend bliebe/ wieder aufgenommen/und Zu¬
buß angelegt würde/ dtefelbigen seine Theil / die er auf nechst zuvor angelegte
Zubuß vorlegt/auf nechst-folgende Rechnung darnach / was mittler Zeit an¬
gelegt wäre/oder auf das mahl angelegtwürde/laut vorbemeldter Unser Ord¬
nung / mit Zubuß verlegen wird / der oder dieselbigen sollen bey solch ihren
Thcilen bleiben.

Daß aber auch dem Auffnehmer deßhalben keine Verkürtzung geschehe /
soll niemand gecrungen feyn/solche Zechen/die zwischen Zeit der Rechnung lie¬
gen bleiben/und auffgenommen werden/ biß zu nechster Rechnung / nach dem
Auffnehmen zu belegen- Es soll aber auch niemand/ die zu bauen und zu be»
legen/damit verdorren seyn.

Es soll auch ein jeglicher Auffnehmer alter Zechen die angelegte Zubuß
aufs Frey machen / so viel derselben gesellet / zu verbauen und zu verrechnen/
schuldig ftyn.

Der Bergmeister soll auch in solchen Fällen / ob gleich dec Zubuß- Briefs
aMs Frey machen/ vier Wochen gestanden / vor obberührrer Zeit/ nehmlich
dem nechst-folgenden ketmcka, damit niemand unwissende umb feine Theil
kommen möchte/kern neue Gewerckschaffr ins Gegen-Buch verleiben lassen»

Wn NWch-Wütten.
Der XLVI. Artickul.

Daß man nW äusser Lands STmeltzen/ oder die Ertz
verkauffen solle.

KWNd dieweil die Bergwercke nach Gelegenheit jetziger Zeit/ mir Schmeltz»
kWHütten zur Nochdurssc versorget seynd/als wollen Wir/ daß nirgends
anderswo als in UnsernHütten solle geschmeltzt werden. Und nehmlich/was
für Ertze am Fichtelberg/und den angelegenen Geburgen umbhero gewonnen/
sollen bey Gold-Cronach auf die Gold-Mühle zurHümn gefuhrr/und daselbst
aesckmeltzt und zu Gut gemacht werden. Wurden aber die Gewsreken ihe
Er« selber nicht fcbmeltzen wollen / so sollen ihnen solche Ertz nach billigen Din¬
gen/ Vermög Unsers publiLirten Ertz-Kauffs von Uns bezahlt werden.

Dergleichen es auch mir allerlen Ertz / so umb Narla/ Lichtenberg/ Dür»
cenweide und umdhcro erbauet/ dieselben aufUnsereHutten zu Naila oder in

G z bet
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der Dürrenweide zuführen / daselbst zu Schmeltzen oder bezahlt zu nehmen/
soll gehalten/und bey ernster Straffkeinerlei) Ertz aus Unserm Fürstemhum
weggeführt und verkaufte werden.

Ww wollen auch / da künffrig die Nothdurffr solches erfordern wird / an
gelegcnenOrren/zu Beförderung der Bergwerke/ mehr Hütten anlegen und.
erbauen/ auch die mtt Hütten-Reurern/ Hütten-Meistern/Schmeltzcrn/und
Arbeitern/re. norhdürffrig versehen/damit dißfals kein Mangel erscheinen
solle.

Es sott auch den Gewercken frey stehen/selbst auf ihren Kosten/Hütten/
Pochwerck und dergleichen norhwendtge Bebaue an Wassern und Bachen/
aufUnsern und Unserer Lehen-Lcur Gründen/ Unsers Fürstenrhums/ an Or»
ren zum Bergwerck wo! gelegen/nach Bergwercks-Ordnung und Gebrauch/
ohne jemands Verhinderung und Beschwehrung auf-und anzurichten / und
die mitHürren-Arbeitern zu bestellen. Wo aber der Grund"Herr solche Hüt»
ten und Pochwercke auf seinen selbst Unkosten bauen wolle/so sollen die Ge»
wercken ihme nichts mchrers oder anders / als die Hütten Gebühr/gleich wie
andern Hütten-Herren oder Inhabern/davon zu reichen schuldig seyn. Und
da also jemand eigeneHütten hatte/so sollen doch Unsere Berg Amt'Leute und
Hütten- Reuter/ gleich so wohl als aufUnsern Hütten/ dtesellngen Hütten»
Schreiber/ Hüttm-Meister/ Schmelßer/ Wascher/re. zu vereiden/ an-und
abzulegen/und die Fälle darmn zu straffen haben/wie folgender Arrickul aus-
wetst.

Der XLVII. Artickul.
Von den GeriZten in Hütten.

^MAmit auch ein jeder aufUnfern Bergwercken sich Anhaltende/wissen mö»
MAge/ wie es mit den Gerichten in den Hütten aufUnsern Bergwercken/ob
sich ung'bührliche Fäll und Frevel- Thaten darinnen zurrügen/soll gehalten
werden/ so wollen und ordnen Wir/das UnsereHütten-Reuter jedesOrts/
über alle die / so in den Hütten/und in derselben zugehörendenHümn-Höfen
und Neumen/entweder mit Worten oder sonst/doch ohne Blustrünst/ einan¬
der verletzen/von Unsertwegen sollen zu verhören / zu entscheiden/ und zu
straffen Macht haben/ doch daß sie dieselben Straffen/gleichwie die Bergum-
stere verrechnen. Wann aber blurrünste / Lembden/ rc. Diebstal und andere
Aatt sich zutragen/die sollen nach Inhalt deß beym g. Arrickul/und 4. Punct
desselben unterm §. Dergestalt und also re. entscheiden werden.

Der VIII. ArtLckul.
Von des Hütten--Reuters Amt und Befehl.

MAchdem Uns und gemeinen Gewercken/am Schmeltzen der Ertz und an»
UAder Hütten-Arbeil nicht wenig gelegen/und deßhalben gutes Auffsehens
groß vonnöthen. Derowegcn sollen die verordnetenHütten - Reurer /ein je»
de Hütte alle arbeitende Tage besuchen/ in einer jeglichen Hütten mit Höch»
stem Fleiß sehen und forfthen/ob Unsere Ordnung / sonderlich so viel die Hüt»
ten belangt/ gehalten. Ob treulich und fleißig gehandelt und gearbeitet/ auch
uack cinem jegllchen Ertz/ das man schmeltzet/ schm und erkunden/ wie man
dade zu schmeltzen fürgenommen / und sonderlich verfügen / daß man alle
Ertz wohl buche / scheide und rein mache/ darrm man desto bester finden möge/

wie
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wie man ein jedes Ertz nach seiner Art/ am nützlichsten schmeltzen soll. Und wo
er befinde/ daß wider angezeigte Unsere Ordnung/zum Nachtheil geschmeltzet
würde/dasselbe abftellen/und auf dieselbe UnserOrdnung richten-

Wo die Hütten-Remer vermercken/ daß einHütten mit unverständigen
oder unsteißtgen Dienern versehen / so sollen sie solches Unfern Hauptmann
und Verwalter anzetgen/ der soll alsdann pfiichtig seyn/ den Unverständigen
zu enturlauben/und einen Geschickten an dessen Statt zu setzen.

Wann auch die Hütten - Reuter befinden / daß in einer Hütten mit Vor»
theil oder Betrug gehandelt würde / so sollen sie es bey ihren Eids-Pflichten
UnsermHauptmann und Verwalter anzetgen/der soll das mit Ernst straffen/
und abschaffen.

Es sollen auch alle Personen / zu den Hütten gehörig / und die sich deren
gebrauchen/ Uns mir Eides-Pflichten zugerhan/ und Unsern Hütten-Reurern
gehorsam seyn/ und sich nach ihrer Anweisung halten. Insonderheit sollen sie
darauff acht geben / daß gememen Gewercken in Hütten zu Nutz gearbeitet/
kerne unnökhige übermäßige Hütten-Kost zu Unser und der Gewercken Be»
schwerung gemacht werde. Und was man auf eine Schicht/ oder in einer
Wochen fügltcher Weise / und mit Rath auffschmeltzen kan/umb der Hütten,
Herren/Hürren-Schretber/Meister/ Arbeiter/oder ander Nutzes willen/nicht
mit zweifacher Unkost auffbereiten lassen.

Niemand soll sich unterstehen zu schmeltzen/insonderheit dieWescher/und
die/so neue oder eigene Lehen/Helsen oder Halden haben/oder ander/ohn Un»
serer Hütten-Remer Vorwissen/er habe es damr dem Bergmeister zuvor an»
gezeigt/und nachforschen lassen/wie es umb diemachen gelegen sey.

Welcher aber in geheim/ und ohne Unserer Hütten-Reuter Vorwissen/
Schicht/ Ertz oder anders / von neuen oder eigenen Zechen/ von Halden oder
Felsen zu schmeltzen sich unterstehen würde/der soll dejftlbtgenErtz und Schich»
rcn verlustigt/und darzu verdienter Letbs-Straffgewärtig seyn.

ES sollen auch die Hütten - Reuter / beneben dem Hütten-Schreiber/der
Wescher/und der/die neuen oder eigene Lehen bauen/ Ertz und Schicht / mit
Fleiß vor dem Schmeltzen Prokuren/ und gute Aufmcrckung thun/ daß erbar
und unverdächtig gehandelt/und wo sie anders befänden/anzeigen.

Die Hütten-Remer sollen auch mit Fleiß darauf sehen/ daß die Schicht»
meister selbst / oder im Fall da sie anderer und ndlhtqer ihrer Gewercker Ge»
schaffte halben verhindert/ durch andere an ihrer statt/beymAnlassen/Schmel»
tzen und auslassen seyn. Und wo sie einen hier innen säumig spühreren / den
sollen sie vor Schaden warnen/oder Unsern Bergmeister zu warnen vermel¬
den. Und welcher zweymal gewarner/ und darnach nicht fleißiger ist/ der soll
seines Dienfts entsetzt werden.

Alle Hader-Sachen/die sich allein mitWorten inHütten begeben/die sol»
ftn Unsere Hütten-Remer vertragen und straffen. Solte aber einer den an»
dcrn an Ehren/ als einen Untreuen oder Dieb schelten. Deßgleichen/ ob es
mit Messer-Zügen / schlagen / werffen/ oder mit andern Unfügen geübet/ das
soll er UnlcrmHauptmann und Verwalter bey seinen Pflichten ansagen / das,
selb gebührlich zu straffen/und damit zu halten/wie oben bey dem 97. Arrickul
vermeldr.

Der
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Der xcix. Artickul.
Von den Hütten - SDretöern.

Hutten-Schreiber sollen Uns in ihrem Annehmen/ welches auch mit
EVorwissen Unstrs Hauptmanns oder Verwalters undHütten-Reuter
geschehen soll/ gebührliche Pflicht thun/Uns m allewege/und den Gewereken/
so viel die Hütten-Arbeit anlangt / getreu seyn/ ob dieser Unser Ordnung nut
Fleiß zu halten/ und gememer Gewereken Nutz in Hütten zu schaffen und
Schaden zu verwahren.

Sie sollen auch^er Hütten-Arbeit/und insonderheit des Probirns guten
Bericht haben/aufSchmeltzer und andere Ardener fischig sehen/damit em je»
der in seiner Arbeit seinen Befehl mir getreuem Fleiß ausnchre / und mchrs
verlasset noch veruntreuet werde. Und was sie unrichtiges spuhren / das sol»
len sie vorkommen/oder Unser»HümmReutern zu andern ansagen/ und ker-
neswegs verschweigen.

Wer eigen Hütten/ oder Theil an Hütten hat/der soll in seiner eigen noch
andernHütren zu keinem Hütten-Schreiber gebraucht noch gidulder werden.

Die Hütte»* Schreiber sollen an ihrem gesetzten Lohn begnügt styn/dar»
über niemand beschweren / von den Hmrcn-Nutzungen/ und von den Gewer¬
ben/w darinnen schmeltzen keinen Genuß haben noch qewarren.

Sie sollen auch nicht Schichtmeister mit seyn/ sondern sich an ihrem Hüt»
ren-Schrciber-Lohn begnügen lassen.

DieHütter-Schreiber sollen darob senn/daß dieHütten allwege mir Koh»
len/ Bley / Schlacken/ Stein/Flössen und andern Zusätzen geschickt seyn / da»
mit die Gewereken/ und deren Vorsteher / solches zu der Nothdurffc allweg
bekommen mögen/ den sie auch solche Stück aufs mchste ohn Auffsatz lassn
sotten.

Ein jeder HuttemSchreiber soll allemahl bey demSchmeltzen / sonderlich
aber bey dem Anlassen seyn / und alle Ausguss' und Versuch* Schichten selbst
probiren/auf daß dieSchmeltzer ihrer Oesen und Arbeit wartenmögen. Und
so man Schicht machet/ mit Fleiß zusthen/ danm allezeit getreulich und wol
gehandelt werde.

Es soll auch ein jeder HüttemSchreiber alles Bley/das er von demBley*
Händler/ oder ihrem kaNor annimmt/ und ein jede Post / sonderlich m der
Wag/ so darzu bestellt und angericht ist / durch den verordneten Waamei-
ster gewägen/ und mit des Raths Zeichen vermerckt / alles in persöhnlicher
Gegenwart / und gar keines ungewogen / und ohn des Raths Zeichen anneh*
men / dasselb fürter den Schichtmeistern nach rechtem Gewicht zustellen/und
von einemCentner ein Pfenning zu wägen geben.

Die Hütten-Schreiber sollen insonderheit mit probiren der Werck/alle
Stich und Schichten Fleiß thun/ und nicht so reichlich / sondern auf das qe»
nauest und schärpffste probiren/damit unverdächtig/und den Gewereken nicht
zu Schaden gehandelt werde.

Sie sollen darob seyn/ daß die Wage und Gewichte in Hutten/ sonderlich
wenn man der gebrauchen will/rechrschaff-n/auch sauber und rein scynd/ und
Laß die Scbmeltzer und Fürkauffer/das Merck mit allein Fleiß wägen/ dabey
dieHütten-Schreiber selbst seyn sollen.

Es sollen auch alle die Gewicht undWag/in allen Hutten/durch
die Hütten-Remer/ Hütten- Schreiber fleißig und treulich/ nach dem rechten

' Cent»
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Lcntner/ in Beysepn UnsersHaupkmannS oder Vcrwaleers/ geeichcr und zc«
richt werden.

Es sotten auch alleBley/so zu dem Sckmeltzen gebraucht/zuvor von den
Hütten-Remern undHütten-Schreibern gezeichnet / eingeschrieben/und pro»
btrr werden.

Die Hütten- Schreiber sotten auch aufeine jede Wochen/ alle Gold und
Silber/ so m ihren Hütten gemacht werden/ mit norhdürssriqen Bericht wie
viel / und von was Zechen dre gemacht/ durch ihre Handschnssrm m Zehcnden
angeden.

Dergleichen sotten sie alle Gelder und Silber/so im Werck verkaussr wer«
den/mir Anzelge/wie viel das Werck gewogcn/wie viel Gold und Silbers da»
rinnen / und von was Zechen/Haiden/Waschwerck/ oder worvon cs gemacht
ist / Unfern Hütren-Reucern/ eigentlich berichten / und dieselben sollen solches
fürrer dem BergmMer wöchentlich anzeigen/ damit er mit seinen Geschwor»
nen nackrrackren möge/wovon jeder sckmeltzt.

Und soll durch Unsere darzu verordnete/ ohn des Hütten - Schreibers
Handlchrissr / niemand einig Kaufs/ Gold oder Silber problrt noch bezahlt
werden. Und sollen also alle Gold und Silber/ die im Werck verkaufst / nie»
wand anderst/ dann Uns m Unsern Zehenden zubracht und verkaussr werden.

Die Hütten-Schreiber sollen keinem Schichtmeister dieHütren-Koft über
vier Wochen borgen. Welcher aber einem oder mehr Schlchrrncister die Hüt»
rcn-Kost darüber borgen/und Unsern Hütten-Remern nickt ansaacn würde/
dem soll zu solcher Schulde nicht gehoissn werden. Sie sollen auch aufmer»
cken/ daß mall nicht grosse unnolhdürfftigc Hütten-Kost mache.

So ein Mwerckschassr/odcr dre/so eigene Lehen bauen/ oder ein Wascher
schmeltzer/ sollen die Hürrcn-Sckrelber ihre Hütten-Z-kkUl/ lauter und klar
machen/nemlick die Zch/davon geschmelM/dchSckmeltzers Namen/wie viel
Schichren/mir wlc vielÖesen gearbeitet der Fürlausser/Gestübmacher/Wach»
rcr-Lohn/den Zusatz mir rechtem Gewicht.

Zrem / wie viel Bley fürgeschlagen/ und Werck ausbrackk/ was es an
Gold und Silber/Marck und Loch haste/ wie viel Sckeiben-Wercks alle
Schichten und Ausguß ausbrackr/aufdas fleißigste anzeigen /dieselben Hüt»
ren-Zertul sollen dem Schichtmeister der Zechen/die gesckmeitzt übergeben/und
von ihnen im wöchentlichen Anschnitt/ und solgends m der (juarml Rechnung
sürgelegt werden.

DreHütten-Schreiber sollen auch die Ertz/Schickt und Greupeh sonder»
lick derjenigen/so erst zu schmeltzen anfahen/und d-r so eigene Leben haben/
allweg vor dem Sckmeltzen eigentlich probwen / und ob sie Verbackt daraus
spühreren/ solches denHütten-Remern anzeigen / die sick ale dann darumb ei¬
gentlich erkunden sollen. Und wie wöchentlich alle Hülten-Koft in Vcrzekch»
nus drückt werden/ daraufsollen Hütten-Sckrciber einem jeden Hürren-Ar-
bcttcr eigener Person sein Lohn geben/ und mckts abbrecken. Sie sollen auch
mrr demGeW/so alle mahl aus demZchmden gegeben würde/ lohnen.

Darzu sollen sie hrnforr dasjenige / so Schichtmeister und Steiger in den
Hütten über dem Sckmeltzen verzehren/ in die Hütten-Kosten nicht bringen.

Jeder Hürten-Sckreider solle auch alle Schickten/ so gesckmeltzt werden/
von was Zeche das Ery ist/was es nn fürwagen wigr/und allemai darauf qe»
fthiagen würde / auch was es herwiedcr für Bley und Stein gibt / mit seinen
Halb / dergleichen was im Treiben für Werck / Bley am Gewrckt / überqe»
legt/ und Plick-Gold oder Silber herwiocr wird / in ein sonder Hütten»

H Schmeiß»
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Schmeltz-Buch einschreiben. Und so solches durch Unsern Hauptmann oder
Verwalter zu sehen erfordert/ ihnen durch sie zu Händen gestellt werden/und
daß allewege vor demSchmeltzen und Schichten dteErtz probirk werden.

Der O Artickul.

Von dm Hütten-Meistern / SDmeltzern/ und
andern Hütten - Arbeitern.

Hüttenmeister/ Schmeltzer/Fürlauffer/Gestübmacher/ Wächter / und alle
MI andere Hürten-Arbeirer/ sollen mit Vorwissen Unsers Hauptmanns oder
Verwalters und Hütken-Reuters angenommen / in das Amr bracht / daselbst
gebührliche Pflicht thun/Uns in allewege/und den Gewercken/ soviel ihr Ar»
beit betrissr/ getreu und gewärtig zu senn/ ihrer Arbeit getreulich und fleißig
vorzuftehen/sich an ihrem gemachten Lohn begnügen zu lassen/und diese Ord»
nung/ so viel sie die betrissr / halten / weder den Hütten» Herrn noch Gewer»
cken/viel oder wenig wider die Billigkeit zu« noch abwenden/sondern eurem je»
den/was ihm gebühret/zu Nutz arbeiten.

Und die Hütten-Meister sollen weder an dem HüttemWerck/darinnen
sie arbeiten/noch andern/keinen Theil haben/noch Nutzes gewarten/ anders/
dann was ihr Lohn belanget.

Die Hütten« Meister sollen auf alle HüttemArbeiter fleißig Achtung ge»
den / damit ein jeder seine befohlene Arbeit getreulich und mir Miß ausrichte.
Insonderheit aber sollen sie auffmercken / daß die Schmeltzer die Oeftn mit
Miß zumachen / die Herde und Spor/ nach Gelegenheit emes reden Erg Ar»
bett / fleißig stossen und abkretben/ die Forme rechtschaffen legen/ das Gedleß
gleich führen/den Gewercken treulich und mir Fleiß zu arbeiten anhalten und
unterweisen. , ,

Es sollen auch alle Hutten» Arbeiter / dem Hutten-Meister gefolgig und
gehorsam seyn/und ob etwa ein Schmeltzer bessern Bescheid in der Arbeit wü»
jre/dann der Meister selbst/ so soll er dem Meister zu gefallen / der Gewercken
Nutz zu schaffen/in keinemWeg unterlaßen/ sondern das beste fürwenden.

DerHütten-Meister und SchmeltzerGeitz abzuwenden/und damit arme
geschickte Schmeltzer undArbeiter auch gefördert werden mögen/ soll hinfürter
kernen unter ihnen / den Hütten-Meistern und Schmeltzer» / mehr/dann mit
einemOfen zu arbeiten/ auch nur einen/und nicht mehr gemiethe Jungen zu
haben/ gestattet seyn. Darauf dieHütten-Reuter und Hütten Schreiber zu»
sehen/ und wo sie das Widerspiel finden / abzuschaffen/ und zu straffen haben
sollen.

Es sollen auch Hutten-Meister und Schmeltzer an derFürlauffer und an»
der Hütten-Arbeiter Lohn/ gantz keinen Genuß oder Vorrheil/ wie zu erden»
cken/haben/sondern einem jeden sein gebührenden verdienten Lohn / wie ihme
das nach der «schicht oderOefcn zuftehet/und geschrieben ist/ ohn Verwinde»
rung folgen lassen.

Wir verbieten / bey Vermeidung schwerer Straff/ daß kein Hütten»
Schreiber / Meister / Schmeltzer oder andere Hütten-Arbeiter/ bey den Wä»
schcrn einigen Theil/viel noch wenig/ öffentlich oder verborgener Weiß/ haben
sollen.

Welcher auch in einer Zeche / darvon man Ertz/ Schicht oder anderst in
die Hütten/darinnen er steher/zu arbeiten bringt/ ein halbe Schicht oder dar»

über
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über hätte/dcrMe soll solch Ertz oder Schlich/ um Verdachts willen/nicht ar«
Heiken/ sondern solches andere unverdächtige thun lassen.

Die Schichtmeister sollen auch alles Bley/daß ste dem Ertz im schmeltzen/
sürschlagen/ zuvor auf Stücke hauen lassen / und nicht im Herde lassen zerge¬
hen/es würde dann sehr reich Ertz gearbeitet.

Der 01. Artickul.
Die SZiZtmetster sollen vor dem Anlassen Nothdmfft

zunehmen/und bey dem Auslassen persönlich gegenwärtig
seyn/und was ihnen förder zu thun gebühret.

sott ein jeder Hütten-Schreiber/ Hütten-Meister und Schicht-Meister
des Morgens Frühe zu rechter Zeit beym Anlassen / desgleichen auch bey

dem Auöbrennen persönlich sevn / und gute Auffachtung auf die Schmeltzer
haben/daß ein jeder/wie obgemeldt/zu rechter Zeit anlasse/und alle Ertze/ehe
sie ausden Ofen gesetzt / so wol auch das Merck und Stein / was für jedem
Ofen ausgossen und gemacht wird / gleicher Gestalt mit Fleiß probtren/ da*
mit sie alle Tag verzeichnen/ was ein jeder Schmeltzer denselben Tag geschmel»
tzet/und was ihm am Bley/Gleth und Hert vorgeschlagen/und was ein jeder
am Gold oder Silber/Merck oder Sretn wieder auöbrachr/dasslbe auch mit
Fleiß wagen und probiren möge. Und da einer oder mehr Schmeltzer den
Halb nicht heraus bracht/und befunden wird/daß es am Schmeltzer geman¬
gelt / soll er mit Ernst befragt werden / wie er geschmeltzer / daß er den Halb
des Ertzcs nicht heraus bracht/ob derselbe noch m Ofen-Brüchen oder Schla¬
cken stecken möge/ihme auch anzeigen/daß er solle bedacht seyn/ den htmerblei-
benden Halb/ auf die nechst-kommenden Schichten/zur Übermaß/wieder ein-
zubringen. Im -Mange! dessen/ sollen die Hütten-Reuter/ Hütten-Schreiber/
und Hütten-Meister/emen bessern und verständiger» Schmeltzer für solche
Oefen verschaffen / und solle allezeit das Merck und Bley in einem Kasten / in
derHütren verschlossen gehalten werden/ darzu der Schicht-Meister und Hüt¬
ten-Schreiber jeglicher einen Schlüssel haben / welche Schlüssel sie nicht den
Vorlauffern vertrauen / sondern jederzeit der Gewercken Nachtheil verhüten
sollen. Und so ein Schichtmeister aus andern seiner Gewercken nützlichen Sa¬
chen/nicht allezeit/wie oben vermeldet / beym Schmeltzen seyn möchte/-so mag
er einen andern Verständigen/ auf sein / und nicht auf der Gewercken Geld/
mir Vorwtssn des Bergmeisters und Hütten - Reuters darzu schicken / seine
Statt zu verwesen.

Und soll hlnfürter in der Vorlauffer Händen und Verwahrung nichts/
sondern alles in der Schichtmeister Verantwortung stehen und bleiben / und
sollen die Vorlauffer dem / was ihnen von den Schichtmeistern befohlen wird/
fslgen/und in die Hütten/ dahin es gehöret / zulausten. Und wann der
Schmeltzer umb vier Uhr frühe anlässer/dabey zu seyn/ mit zusetzen / die
Schlacken heraus zu lausten/ und wann ausgebrannt / den Ofen wieder zu¬
machen zu helssen/ auch die Schichten wieder vorzulauffen schuldig seyn / bene»
den demHütten-Schreiber ordentlich verzeichnen soll.

Es sollen aber auch der Schichtmeister undVorlauffer/ auf alle Ertz gu¬
te Aufachtung haben/wie dieselben zum Schmeltzen sollen gebrannt werden/
damit denselben im Brennen nicht zu viel/ auch nicht zu wenig geschehe. Da
aber ein Schichtmeister oder Vorlauffer derselbe ErtzeGelegenheit/wie die am
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nützlichsten gebrannr werden sollen / nicht genügsame Wlstenschafft haben
mochten/ so soll derodcr dieselben/ bcy den Hütten-Reutern/Hülten-Schrci»
bern und Hütten-Meister sich erkundigen / ob ihrer Gewercken Ertze viel oder
wenig / oder gar nicht sollen gebrannt werden. Hierauf sollen der Hütten»
Reuter/.Hütten-Schrctber und Hütten-Meister in allem / was dem Schmel»
tzcr anhängig ist/gegen jedermann/der ihresRaths inHütten bedürfftig/dem»
selben nach ihren besten Verstände und höchstem Vermögen re. mitthellen/da»
mit der GewerckenErtz/ ein -edes nach seiner Gelegenheit/und zum allernütz*
ltchsten möge zu gute gemacht werden.

Der LII. ArtiM.

Das niemand vom SDmeltzen soll abgetrun-
gen werden.

WUElchem Schichtmeister oderZechcn-Vorsteher in einerHütten mit einem
WS oder mehr Oesen zu schmelyen gestattet wird/ der oder dieselben sollen
nicht abgedrungen werden/sie haben dann ihr Ertz gar aufgeschmeltzt.

Der LUI. ArtiM.

Wie man es mit den SWackcn halten so».
.<WS sollen der Hütten- Reuter / Hütten-Schreiber/ sowol auch ein jeder
dSchichtmeister in Hütten/ gute Aufachlung haben / damit Uns an Um
sernHutten-Gckratz/deßgicrchen den bauendenGewercken vonfuudtgenZechen/
an ihrenOfcnbrüchcn/guten Schlacken/und allem andern Vorrath mder Hüt»
ten/ nichts entzogen noch veruntreuet werde. Und da sich jemand solches zu
thun/zuwider dieser UnstrOrdnung/ unterstehenwürde/der oder drestlbigen/
sollen nach Erkandtnus harriglich darum gestrafft werden.

Und sollen jeglicher Zechen ihre schlacken in derHütten/darinnen ste ge»
macht/ verqünst werden / so offre das Nutz und Noch sein mag/zu schmeltzen/
oder zum Zusatz zu gebrauchen. So aber Schlacken von Gewercken verlas
scn werden/seynd ne m Unser Zreyes gefallen/ und niemand soll die ohn Unser
sonderliche Zulassung gebrauchen.

Der mv. ArtiM.

Daß die Vorsteher der Hütten/ darinnen sie dienen/deß-
gleichen Schichtmeister und Steiger/ von ihren eigenen Lehen/nicht

deö Ortö/ oa ihre Gewercken/von sündigen Zechen
schmeltzen/arbeiten sollen.

ßMO auch Hütten-Schrciber/ Hütten-Meister und Schmeltzer/eigene Le»
Wachen bauen/oder sonst einer über acht Ruckes in einerZechen hätten/dem
selben soll Unser Hutten Reuter/ m denen Hütten/ darinnen sie Diener semi /
nicht gestalten zu schmeltzen/sondern dieselbeZechen/in ein andere Hütten wei»
sen. Deßgleicben soll es nur Schichtmeistern und Steigern/ so eigene Leben
Lnarbemn lassen ^l'den/da sie von ihren fündigen Zechen schmeltzen / sol»

Der
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Der c v. Artickul.

Niemand in eine Hütten zu zwingen/noZ mit
Liebnus darein zu müssigen.

MJemand soll mitLiebnus/Verheissung/Fördernus/oder in andere Wee-
ge/ wie zu erdencken/ungerecht noch gemüßiger/ viel weniger mit starcken

Anhalten gedrungen werden/ in einige Hütten zü ziehen/auch keiner dem an»
dern seine Hütten-Gaste abspendig machen/sondern es soll einer jeden Gewerck»
schafft frey stehen/ ihres Gefallens/ in ein Hütten zu ziehen. So viel aber das
Ausziehen betrifft / das soll ohn Vorwissn Unsers Hauptmanns oder Ver¬
walters/und ohne gnugsame Ursachen nicht gestattet werden.

Der O VI. Artickul.

Wie es mit WäsGwerck und Zlfftcr zu fGmeltzen / und
mit Bergung der Hütten-Kost / auch dem Vorrath

soll gehalten werden.
IWS soll hinfürder keinem/der eigene Lehen bauet / oder aber erkauffre/
dHalden/Waschwerck/Affrer oderFelstn/ohne Besichtigung zu sthmechen/
erlaubt werden / um allerlei) Verdachts willen/ sondern der oder dieselben / so
ihre Ertz/Schlich oder Greupel/und was sie in dre Hütten schicken wollen/ sol»
len sie zuvor durch einen Geschwornen besichtigen laßen/und soll der Beschwor»
m von allenErtzen/ cs scy Schttch oderGreupel/ eine gemeine Prob nehmen/
und hinterlegen/ und solches / was er besichttaet/ den Bergmerster berichten/
Darauf soll der Bergmeister/ dem das Ertz ist/ einen Schmech-Zetrel an den
Hüttenmeister geben/der auch UeErtze ohne Zettel nicht annehmen soll.

Wann nun solche Ertz / sam dem Zettel indic Hütten gebracht/ so soll
Der Hütten-Meister und Hütten-Schrerber dieselben nm Fleiß probieren / und
Da Verdacht darum gcspühret/solches dem Hütten-Verwalter/ Hütten-Reu»
ter oder Berg-Merster anzeigen/ damit dasselb nach Erkanncnus gestrafft
werde.

Und sollen die Hütten-Schreiber und Hütten-Meister / alle Posten der
Gölder/Silber oderKupffer/so gemacht/ alsbald/ oder zum längsten/für dem
Schluß der Rechnungen / mit jedem Schichtmeister/wegen der Hütten-Kost/
klar abrechnen/ und nichts dahmdenstehen lassen (wie zuvor offc geschehen)
dardurch den bauenden Gewercken/ mir solchem Hinderstandenen Hütten-Ko»
sten / unwissende Schulden gemacht / und derselben viele vom Bergwerck ab»
sckeuig gemacht werden. Deroweqen da forthin / oder zu jederzeit etwas von
Bley / Kohlen oder Holtz / oder wie das Namen haben möchte/ dahmden sie,
hm bliebe / und in der Hutten-Kost/ wie btllich/ nicht angegeben würde/das
sollen die Gewercken/denen es unwissentlichen / zu bezahlen nicht schuldig seyn/
sondern an weme der Mangel befunden/ es sey am Hütten-Schreiber oder
Hütten-Meister solches geurfacht/ den soll hmnit aufferlegt seyn/ Uns solchen
Hindcrstand der Hütken-Kostm baar zu bezahlen.

Es soll auch kern Hütten-Schrerber Bier-Geld in die Hütten-Kost schrei¬
ben/ sondern der Schichtmeister sol! dassclbige in der Berg-Kost in Anschnitt
bringen.

H z Der
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Der LVII. Artickul.

Von den Abtreibern.
KMNser Hauptmann oder Verwalter/ soll zu jederzeit verständige/ fromme
LWund getreue Leuth / so viel man deren zu Norhdurjft gemeines Berg»
wercks/zum Abtreiben bedarff/ annehmen/ bestätttgen und vereyden/Uns in
allweg/und den Gewercken zu ihrer Arbeit des Abtreibens mit Fleiß fürzuste»
den/ sich an ihrer gemachten Besoldung begnügen lassen/ und keines andern
Nutzes und Zugangs darvon/wie zu erdencken/zugewarten/ und dieser Ord»
nung/ so viel dieselben sie betrifft/ zu geleben.

Die Abrreiber sollen ihre Herde mit allem gebührenden Fleiß und guter
Fürstchtiqkeit machen / auch ste mit getreuen und verständigen Schürern und
Helffer-Knechten versehen/die Werck mit Fürstchtigkett werben/darmit durch
ihren Unverstand oder Unfleiß/ durch Aufstehen des Herds oder andern Zu»
falls/den Gewercken ihren Gold oder Silber keinNachchetl oder Schaden zu»
gefügt werde.

Und ob es ausfündig gemacht/ daß durch eines Abtreibers Unverstand/
Unvorsichtigkeit/ Unfletß oder Nachlaßigkeit/ den Gewercken Schaden zuge»
fügt/der soll zum Abrrag den Gewercken/auf ihr Anfuchen/zu thun gewerst/
und darzu ernstlich gestrafft werden.

Die Abtreiber sollen ihre Sachen mit allem möglichen Fleiß dahin rich»
ten / daß sie bey Tage zu treiben anlassen / und die Gold und Silber bcy Tage
dlrcken- Da es aber die Nothdurffr anderst erforderte / sollen sie zwo oder
drey Stunden vor Tage/mit der Hütrcn-Reuter Vorwissen anlassen / daß es
allewege bey Tag blicke.

Es soll auch gar niemand/dann die verordneten Geschwornen Abtretbcr/
sich Abtreibens unterstehen/bey ernster Straff.

So es zum abtreiben kommet/soll der Schichtmeister dem Zehendner ein
Verzeichnus bringen. Was die Werck/ so er treiben will lassen/ am Gewicht
in Gold und Silber halten / das soll der Zehendner also einschreiben/ Unser
gewöhnlich Zeichen gufdie Zettel drucken/ die sollen dem Abtreiber zugestellk
werden/ohne das soll niemand zu treiben verstattet werden/ auch den Abrrei»
bern ohne dieselben verpetschierten Zettel anzulassen/ bey ernster Straff ver»
dorren seyn.

Wann der Abtreiber das Werck zum abtreiben empfäht / sollen Schicht»
Meister und Hütten-Schreiber gegenwärtig seyn/ dem Abtreiber das Werck
zuwagen / und die Scheiben zu zehlen/ und so balden auf den Herd bringen
lasten. Und wann das Gold oder Silber geblicket / den Blick in der Hütten
wagen / da soll der Schichtmeister von dem Hütten-Schreiber des Gewichts/
eine Verzeichnus nehmen / die neben dem Blick dem Zehendner sechsten ant»
Worten/der soll das auch wägen/und also beede/Zehendner und Schichr-Mei»
ster ferner damit handlen/wie hievon in ihren Befehl vermeldr ist.

Den Abzug oder Gleth vom Werck / soll man den Gewercken / oder der»
selbenVorstehern zu ihrem besten gebrauchen/und zu gut zu machen/zukom»
men lassen.

Es mögen auch dieselben Vorsteher / nach gethanem Treiben / den Herd
aufheben/nach Nothdurffr besichtigen/ und was sie an Körnern befinden/ aus»
hauen/ und zu der GewerckenNutz wenden. Deßgleichen sollen sie Glert und
Herd ihrem Gewercken treulich auffheben/oder auff das förderlichste zu Nutz
dringen. Der
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Der LVIII. Artickul.

Den AStreibern soll ihr Lohn/wie folgt/ gegeben
werden.

LWOn einem gantzen Treiben/ als ungefthrlich auf rreißig CentnerWercks/
HM i.GuldM.

Von einem halben Treiben/als das um zehen Lenrner/und darunter ist/
Gulden.

Und sollen über einem Treiben von der Gewercken Geld/über drey Gro»
schen nicht verzehret werden.

Der ciX. Artickul.

Von des Zehendners Befehl.
MLEr Zebendner soll / Vermög seiner Eydes-Pflicht/zusehen/ damit dieser
MAUnserOrdnung treulich gelebt/auch dieselbe/ sonderlich in Puncten/ ihn
und jein Amt betreffend/ halten. Insonderheit soll er mit allem AM darob
seyn/ daß alle Gold und Silber/so auf diesem Bergwerken gemacht/ getreu»
lich einkommen/ und thme ohne alle Verminderung/ Abgang oder Bcvorrhei-
lung zugestellet werden. Der Obrigkeit und den Gewercken / jedem den ge»
Lührenden Antheil darvon/ nach guter erbarer Rechnung verrichten / darin»
nen für sich / der Obrigkeit oder Gewercken zu Nachtheil/ keinen Vorrheil su»
chen noch gebrauchen/ sondern sich in allweg qerreu und unverweißlich halten.

Wann ihme ein Schichtmeister oder Fürsteher der Zechen/Blick-Gold
oder Silber antwort/ so soll er denselbigen neben des Hütten-Schrerbers Der»
zeichnus/wie viel der Blick/ und die Treib-Körner zu dem Blick gehörig / in
der Hütten gewogen/ vM thme annehmen/und auf Unserer Wag imZchen»
den / gegen des Hütten-Schreibers Angeben/wtederumb ausreyt - bcmeldter
UnsererWag/im Zehenden/in des Schichtmeisters Gegenwart abwägen/und
Las Angeben des Gewichts und Gehalts/ordentlich in sondere Bücher ver»
zeichnen / und dann den Blick durch Unfern Waradyn probieren/ und aber¬
mals neben ihme dem Waradyn das Gewicht des Blicks / und Gehalts / und
an welchem Tag/auch von welcher Zech er es empfangen/ beschreiben / und des
alles dem Schichtmeister/eine gleich-lamende Verzeichnus zustellen / und dar»
nach den Blick/samt denKörnern und ausgehauen Prob-Gold oder Silbern/
dern verordneten Gold-oder Silberbrenner / in Beyseyn des Schichtmeisters/
zum Brennen antworten / daselbst soll gedachter Brenner / gegen des Zehend.
ners Zettel/dieBlick/samt den Körnern/und ausgehauenenProb-Gold oder
Silber/ in Beyseyn des Schichtmeisters abwagen/des Zehendners Angeben/
auch der BlickGewicht im Brenn-Hauß beschreiben.

Nachfolgend / so er das Gold oder Silber qebrennet/ das Brand-Stück
dennwiedcrumb abwägen/daffelb auch beschreiben/ und dem Zehendner/ ne»
den dem Brand-Stück / ein Zettel bey dem Schichtmeister zuschtcken/ wie
schwer auf seinerWag der Blick und Brand-Stück gewogen habe. Doch sol¬
len die Proben vor dem Abwagen des Brand-Stücks / durch den Waradyn
ausgehauen werden.

Als aber zuvor durch die Wardyn/ in Ausschlagung der Proben / der
Blick und Brand-Gold oder Silber/gewöhnlich von einem Stück/nach eines

reden
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jeden Stücks Gelegenheit/ ein anderthalb / und biß in zwey Loch / und noch
mehr genommen worden/dessn sich dann die Gewerckm belchwehrtt
' Demnach soll hinfüro der Wardyn/ alles Gold und Silber/ w er ans den
Blicken aushauer/ und nach geschehener Prob überbürdet / wtederumv zu cü
nem jeden Stück legen/dem Zehendner zustellen/und rn das Gewicht eure rrm
gen/ damit den Gewercken unblllrcher Werse hrermn auch nichts emzogen
werde.

Aber die Prob-Körner sollen dem Wardyn bleiben/ und für jede Prob
der Blick und Brand-Gold oderSilber/soll ihme dem Wardyn für ferne Mm
he/sechs Groschen/inmaflen sich dann hievor nut chme darumb vertragen
worden/gegeben werden.

Was auch an überantworten Gold und Silbern/über die Ausgabe zu
Nothdurfft der Zechen/ im Zehenden siegen bleibet / das soll er rn treulicher
Verwahrung halten/ und was zur Ausbeute zu geben/ beschloss n/ dem ver»
ordneten Austheiler zu jeder Ausbau-Zeit/ohne Saumnus und Verzug/
Zustellen.

Der Zehendner soll keinem Schichtmeister/ noch auf kerne Zech / so Gold
oder Silber bey ihme hat / wöchentlich mehr hinaus geben/ dann auf der Za
chcn Nothdurfft gehörig/ darüber auch von jedem Schichtmeister wöchentlich
einen Zettel nehmen/darinnen Berg und Hüttm-Kesten/ sonderlich wieviel
Bley/ Stück vor Stück verbleibet/dre übersehen/ und oa er sich düncken liesse/
daß zu viel gefedert / nm dem Schichtmeister daraus reden / und also nut
Fleiß verhmen / daß nichts unpflegltchs hinaus gegeben/ und die Dcktchtmch
sier gegen ihren Gewercken teure Schulden aus sich laden. Und so er das be-
finde/soll ers Unserm Hauptmann oder AmtL-Venvaltcr anzuzergen ver-
pflicht seyn.

Dergleichen soll er keine Gewerckschassr/ oder Schichtmeister/ die keine
Gold oder Silber un Zehenden haben/ ob gleich Errz / ^lein/ Gold oder Sü-
dcr imWcrck wäre/sonder Unser DorwOn rrndaustrüeksichcn Befehl/auch
ohne gnugsamen Vorstand verlegen/danmt stll derZehendner silne Sacke m
guter Acht haben/dtiß er keine Schulden aufdie Zechen nracke/ dann ihme soll
von wegen solcher Vckulden/zu keiner Zech verheißen werden/ sondern er soll
dre Schulden selbst tragen und zahlen.

Er soll auch mir allen Schichrmcistern/die Gold und Silber imZchendm
geantwortet Haden/ vor einer jeden Quarta! Rechnung/ aller Einnahme und
Ausgabe / und wie viel den Gewercken im Vorrach bücht/ klare Rechnung
halten/und den Schichtmeistern dessen einen Zettel geben.

Der Zehendner soll sich auch bey den Schichtmeistern/ so Gold und Stü¬
ber geantwortet / mit Fleiß erkunden / ob sie von wegen ihrer Gewercken cmt-
qenSrollm/und welchem dasNeundke zu geben/schuldig. Und da er sich des
sen erkundet / alsdann solches Neundre dem grollen zuschreiben/und dasslde
dem Vorsteher des Stollens/ und keineswegs den Schichtmeistern der Zechen
zustellen.

In Hader-Sacken / und da eine oder beede Part / Gold oder Silber im
Zehmden haben / und also ihre Kost und Zehrung aus dem Zehenden neh¬
men / soll der Zehendner keinen Schichtmeistern noch Gewercken/ vrel noch
wenig G ld zur Verlaa des Haders geben / er bringe ihme dann deßhalb ein
Verznchnuö oder Befehl / von Unferm Hauptmann oder Amts-Verwalter.

Wann
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Wann auch hinfort ein Pltck Gold oder Silber hundert und sechtzig

Marck schwer/ oder darunter emkommet/ soll derselbtge unzerschlagen gewa»
gen/und auseinemTest gebrandt werden.

Der (ÜX. Artickul.

Bon des Nustyeilers Umbt und unabgesorderter
Ausbeude.

M-S soll der AuStheiler alles Geld/ was in ieglicher Rechnung auszurhei-
^M-len beschlossen wird/ von Unserm Zchendner empfahen/und jeglichen sem
Gebühr davon/so bald ihm solch Geld emkommet/ auf Ansuchen/treulich um
geweigert entrichten/ auch mchr mehr dann von jeder austhetlcnderZeck/ ei»
nen Römischen Gülden zu seinem Verdienst haben / und soll darüber von der
Zech oder Gewercken/der Ausrherlung halben/ durch stch oder jemand anders/
kemLicbnus oderGeschenck nicht fordern.

Der AuStheiler soll keinem Gewercken seine gebührende Ausbeude ab»
schreiben lassen/ der seyedann selbst persönlich entgegen/oder schrcke eme ge».
bührllche Vollmacht. Und wo der AuStheiler hiermnsn anders hanblen/ und
eimgen Gewercken / der nicht persönlich entgegen/auch kerne gebührliche Voll»
macht ihme zugeschicket/ seine Ausbeurh einem andern geben würde/ so soll er
dem Gewercken dre Ausbeurhe auf jein Erfordern / ungeachtet/ daß er die zu»
vor unvorsichtig hinaus gegeben harte/ohne Behelfs entrichten / und mag sich
der zuvor entrichten Ausbeurhe an dem Empfaher erholen.

Er soll guck Unserm Hauptmann und Ambts-Venvaldrer jährliche gute.
und beständige Rechnung rhun. Und wo sichs befinde / daß ettlä e Ausbcu»
rhen dasselbe Jahr nickt abgeschrieben und entrichtet worden waren/ so soll ec
gedachtem Uw'erm Hauptmann oder Ambts-Verwaldrer dieselben verbliebe»
nen AusrhMmg/neben einer schnfftlichen Verzeichnus/ in der Gewercken
Namen/und der Kuckes/auch der Zechen und des Quartals-c. so baidcn über»
antworten / dis soll alsdann nach Unsirm Bedencken/dem Rath zu Gock-
Cronack re. gegen emem Reverß behandrgt werden / dergestalt/ wann sich je¬
mand/ oder seine Erben/ über kurn oder lang/ mit glaubwürdigem gnugsamm
Salem angeben wurde / daß thure so viel Geldes von berührter hinterlegter
Ausbeurhe zuständig wäre/und beständige Ursachen und EhehMen feines so
lang aufsenblcrbens beweWich anzeigen würde / so soll ihme solche Ausbeuthe
alsdann unwargcrlich vom Rath/ oder wer solches innen har/ entrichtet wer¬
den.

Wann ein Gewerck/der Ausbeurhe bey dem AuStheiler zu heben bar/die
er ihme so bald nickt verrichten kunre/ einen oder mehr wchlckrmeister derZubuß
Hachen / an ihn verwcisset/ so solle der AuStheiler dessen einen Zcttel von Ge»
wrrcken nehmen/ auch dem Schichtmeister hinwieder ein Verzeichnus zustel¬
len/ und dem Schichtmeister solche angeweistcZubuß/von des abwesenden Ge¬
wercken Ausbeuthe forderlichst entrichten.

Der OXI. Articku!.
Von des BergsHrnbers Befehl und Belohnung.

lM. Er verordnete BergMreiber soll mit Miß darauf sehen / daß Unserer
Berg-Ordnung/m Sacken/dMy er ist/ von manmglich gelebet/ auch

I die/
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die/ so viel sein Ambt berriffr/ selbst halten / und wo er dawider gehandelt be»
finde/ dasselbe vorkommen/undwas er nicht vorkommen köme/UnfernHaupt»
mann oder Ambts-Verwaldter/ oder Bergmeister anzeigen. Er soll sich auch
insonderheit des Bergmeisters billichcn Befehls verhalten.

Auf jeglichem obenvermeldtem Leihe-Tage / soll der Bergschreiber neben
dem Bergmeister und Geschwornen gegenwärtig seyn/ und soll alle alte und
neue Zechen/wie die aus die Zeit verliehen und bestätigt werden/nach Anzei»
gen der Mieth-Zettel / die man vor allen Dingen auflegen soll/ eigentlich em»
schreiben/ wann die Miethung geschehen/ auf was Gange und Kläfften/ oder
aufwelchen Tag/ auch weme/ wie und mir welchem Unterschied verliehen ist/
des auch dem Auffnehmer/wie es etngezetchnet wird/ Verzerchnus geben/und
soll zu neuen ein sonderlich Buch machen.

In Ausnehmung der alten Zechen/soll der Bergschreiber eigentlich neben
andern / wie oben vermeldet/ zeichnen / durch welche Geschworne die Zech frey
beweist seyc.

Er soll dem Miether oder Lehentrager/ und wer das begehrt/ mit Vor»
wißen des Bergmeisters / von allem dem/ so er verzeichnet/ Copien und Ab»
schrtffr geben. Es soll aber der Bergmeister seine Befehl also anstellen / daß
sie der Ordnung qcmeß seynd.

Darmir auch aller Verdacht und unbillige Gezänek verhütet/ soll der
Bergschrerber die Vertrage oder Schiede/so durch Bergmeister undGeschwor»
ne abgeredk/ und ins Berg-Buch zu verleiben gebetten worden/ erstlich aufs
Pappier bringen/ denPartheyen m Beywesen Bergmeisters und Geschwor»
nen vorlesen/und wo es alsdann der Abrede gemäß/ von Pärchen gewilliger/
und vom Bergmeister beföhlet- wird/ dem Berg-Buch / nach seiner Gelegen»
heil / doch ohne sondern Verzug / von Wort zu Wort einleiben/ und was der»
massen eingeschrieben wird/ das soll für bündig und kräfftig geacht und gehal»
ren werden.

Auf daß auch in Berg- Sachen und Handeln alle Unordnung verhütet/
die eingeschriebene. Sachen und Handel mit wenig Mühe und Nachsuchung
schleuniger zu finden ieynd/ so soll der Bergschretber zu denselben Sachen / un»
rerschtedlrche Bücher haben/wie hernach folget: Nehmlich ein eigen Buch

Mterhungen und Belehnungen.
Fristen.
Nachlassungen oder Steuer.

ZwUber alle Massen / wann und wie die gegeben werden/ auch über alle ke-
tarcKtL,wie die nachfolgender Massen vorgebracht:

Verträgen und Schieden.
Klagen.
^Einreden.

Zu denselben Büchern soll ein Kaste oder Laden verordnet werden / darzu der
Bergmeister einen / und der Bergschreiber auch einen Schlüssel haben / und
darein allemahl die Bücher / so man zum Einschreiben nicht gebrauchet / ver»
schliessen sollen. Der Bergschretber soll von einer neuen Zechen / ein halben
Groschen/ von einer alten ein halben Grosa-en/ und einer Frtstung ein Gro»
schen/ und von einer Steuer ein Groschen/ von der Maß etnzuschrciben neh»
men / und die ketm ckta umbsonst etnschreiben. Und was der obbestimmten
Stück/ und dergleichen Berg-Händel/ in Beywesen des Bergmeisters und
Geschwornen / in angezeigre Bücher nicht eingeschrieben wird/ soll unkräfftig
geacht und gehalten werden.

Der
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Der Bergschrciber sott auch das Quatember-Geld/ nach Inhalt des 82.

Arrickuls/von allenZechen/aufdteketarcjatA undRechnungen/getreulich und
ohne Nachlassung einfordern und empsahen/ davon seinem Befehl nach/ aus»
geben/und also über solche Einnahme und Ausgabe/ von halben Jahren zu
halben Jahren/UnsermHauptmann und Ambts-Verwaldrer/gute beständi¬
ge Rechnung chun/ und den UberlauffUnserm Zchcnbner/neben einer Ver¬
zeichnt der summa zustellen / auch vom Zehcndner erne Bekandrnus em¬
pfangener Summa nehmen.

Und so jemand zu feiner Nothdursst in oben bemeldten Büchern / Regi¬
stern und Recessn etwas zu suchen / und auszuzetchnen begehrte/ dem soll es
umb seine Gebühr widerfahren/doch nicht ohne Vorwistendes Bergmeisters/
bey ernster Straff.

Was aber dem Bergschreiber von einem jeglichem Stück etn-oder auszu¬
schreiben/ begleichen vom Suchen und andern gebührt / das findet man hie
umen klärlich verzeichnet:

Von Ein»
schreiben/

sEiner Einrede/
Ernes Vertrags/ jeden Theils/
Einer Belehnung/
Einer Nachlassung/
Einer Frist/
Einer Schmitten/
EinemWassr/
Einem Puchwcrck/
lEmer Hütten/

i. Groschen»
i. Groschen.
6. Pfinning.
i. Groschen.
1. Groschen.
2. Groschen.
2. Groschen.
2. Groschen.
2. Groschen.

i Einer Hütten halben/oder Schicht/gibt jedes Theil 2. Gr. 6. Pf.
EinemHautz/jedes Theil i. Groschen.
Einer Schmitten/ jedes Theil i. Groschen.

Der <^XII. Artickul.

Bon des GegensHreibers Umbt und Befehl.
MEr GegenWreiber loll in feinem Annehmcn einen Vorstand zu bestellen
Mverpsircht seyn/ ob er oder seineDiemr/jemand Berg-Thest/so ins Gcaen-

I L Buch
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Buch geantwortet / verliehren/ oder ohn beständigen Besthl abschreiben ivür^
de / daß den vernachtherlren Gewercken dieselben Ruckes von ihme wiederumv
gewehrt werden.

Wann dem Geaenschreiber einGewercksckaffcaufUnsers Bergmeisters
Befehl ins Gegen-Buck zu verleibm überantwortet wird/ soll er die / laut
der überantworten Zettel/ mit gebührlichem Miß etnschreiben/ doch zuvor m
allweg gute Achtung daraut geben/ daß mchr mehr dann hundert und achl und
zwantztg Ruckes/darunter der Erbrhetl mit begrissen/der Stadt-Ktrcken und
Hospital- Theiler bleiben bey alten Herkommen/ eingeschrieben werden/ und
seine Bucher mit dem Zu-und Abschreiben der Theil also halten/ daß er im
Fall der Nothdurfft guten Bescheid davon zu geben wG.

Der Gegenschrerber soll sein besohlen Ambt dermassen bestellen/daß ein
jeglicher zu jederzeit (ausgeschlossen an Feyertagen/ vor Endung der Klrchen-
Ambte) mtt Zu-und Abjchreiben/ohne nachrheiligen Verzug gefördert wer-
den möge.

Der Gegenschreiber soll niemand Theil abschreiben/ er stye dann gegcm
wattig / oder thue glaubwürdigen Befehl. Würde jemand deßhalben durch
des Gegenfistretbers Unvorsichtigkeit betrogen/oder in Schaden gesühm/so
soll der Gegenjchreiber demstlbtgen Gewercken/ die abgeschnebeneBerg-Theil
wiederumv ins Gegen-Buch gewehren. Und ob der Gewerck deßhalben eini-
gen bewerylichen Schaden erlitten hatte / den soll ihm der Gegenschmb-r auch
nach Billigkeit erstatten.

Es solle ihme aber auch offen stehen/stch seiner Schaden / bey dem der
frembde Theil hat abjchreiben lassen / zu erholen / der soll auch darüber / wo er
allhie angcrroffen würde/Unserer ernsten Straff gewärtig seyn.

Es soll auch der Gcgcnschreiber keine Ruckes ohne Vorwissen des Berg¬
meisters jedes Oris aus dem geben/vielwcmger ihme sechsten / sei¬
nem Weib und Kindern/ oder Verwandten zuschreiben. Würde auch der
Bergmeister-Ms Zu-oder Abschrerbens der verlegten/ oder gesey,
rer Theil halber/aus remands Anhalten/ oder von Ambts wegen einigen Be¬
fehl geben wollen/soll er mir sonderm Fleiß auf acht haben / daß dersclbrge
Befehl aus rechten Berg-kniffigen Grund gesetzct werde. Wann er das ver¬
nimmt/soll er den Beseht selbst (wie er das kan / in Mangel dessen den Berg¬
schreiber und niemand anders/ unterschreiben/ und mit seinem Pettschaffc be¬
drucken/ auch ohne das den Bergsedrelber vor sich sechsten unterzeichnen
lassn.

Wann nun ein Befehl dergestalt verfertigt/ ins Gegen-Buck geantwor¬
tet/ soll der Gegenschrerber sich dessen unweigerlich verhalten/ es wäre dann/
daß derGeqenschreiber augenscheinlich befinde/ daß des Bergmeisters Befehl
mangelhafftig/ aus Irrthumb/ oder sonsten unerheblicherUrsach hcro geflos¬
sen. Auf den Fall soll der Gegenschreiber den Bergmeister dessen erinnern /
die Mängel / Irrthumb/ oder andere erhebliche Ursachen/darumb er deß Ab-
und Zuschreibens Bedencken hatte / deutlich / unterschiedlich/und vernünffrig
berichten. Dieselbrge Bericht soll der Bergmeister nicht allein gutwillig hö¬
ren/sondern auch/so viel möglich/folgen. Thäte er das nickt/ und bliebe auf
seiner Meinung verharren / soll der Gegenschreiber solches an Unfern Haupt¬
mann oder Uns filbsten gelangen lassen / darunter billige Welssunge zu thun.
Könte aber das füglich nicke geschehest / oder wäre Gefahr auf dem Verzug/
so solle der Gegensckreiber firne Einrede/ derer er den Bergmeister ermmrr/
fleißig beydes Ab-und Zuschreiben verzeichnen/auch solches Zum wenigsten ei-

' nen
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nen Geschworenen / und den Bergschreiber berichten / auf den Fall der Gegen»
schretber entschuldtgt/und der Bergmcister/dem oder den Gewercken/ deme er
verkurtzet/ seine Theil wieder zu schaffen / auch allen Schaden zu erlegen schul»
big styn/doch alles auf vorgchende Unserer Bergmeister Erkandtnuö.

Von des GegensGretbers Besoldung und Lohn.
MEr eine Gewerckschassr in alten oder neuen Zechen ins Gegen-Buch / wie -

sich gebührt/antwortet/der soll dem Gegenschreiber einen Groschen dar»
von zu geben verpflicht seyn. Aber vom Ab-und Zuschreiben eines oder mehr
Kuckcs m einer Zeche/soll man thme nicht mehr dann sechs Pfennige geben.

Dte Thcrl aber/so nach laut dieser UnserOrdnung ins Kerarstal: kommen/
soll er gerneincn vor zubüNnden Gewercken/ umbsonst zuschreiben.

Auch die Kellar-Theil/ die emmal gemeinen Gewercken zugeschrieben
werden/soll er ohne UnserS Bergmeisters Befehl ihnen nickt abschrewen.

Wann aber die verzubüsten Gewercken dtekrergrst^t-Theil unter Maus»
thcilen/und einen! reden seinAnthetl zugeschrieben soll werden/alsdannsoll ein
Gcwerck seinen Theil/dcr sey einer oder mehr Kuckes zuzuschreiben/ dem Ge»
genschretber nur drey Pfenning geben.

Von Len Gewerckschafften / so den Schichtmeistern zu den Rechnungen
und Kern ckircn aus dem Gegen-Buch gegeben werden/gebührt ihme von je»
der ern Groschen.

Auch soll ihme von einer reden Person / so aus dem R-ecarflat genommen
wird/ sechs Pfennig gegeben werden.

Wann zwo Zecken zusammen geschlagen/ und alsdann dieselbe Gewerck»
schafft dem Gegenschreiber ins Gegen-Buch zu verlewen/überantwortet wird/
da soll ihme von jedem Gewercken/ der habe viel oder wenig Theil/ nicht mehr
dann drey Pfennige folgen.

So auch jemand zu inner Nothdursst das Gegen-Buch zu lesen / oder ec»
was darinnen Zu suchen begehret/ sott ihme auch sechs Pfennige davon gebüh»
reu. Also auch vom Auszeichnen/ von der Person / derer Kückes mir Voll»
macht aus demKeuu6<u gebracht werden/sechs Pfennige-

Ob dem Gegenschreiber in Sachen/so hiertnnm nicht bemeldt seyn/ ichtes
mehr Zu geben gebühret/soll es nach dem üblichen Gebrauch gehalten werden.

Was ihme auch weiter zu handlen Zustehet/weisser die Ordnung hernach
an ihr sechsten klarlich aus.

Der OXIII. Zlrticku!.

Des Waradyn oder Probierers Gold-und Silber,
lmnnerS Befehl.

MNewell auch bißbero aufUnstrmBergwerck zu Gold-Cronack gebraulich
sW gewesen/daß das WaradynSGold-undSilberbrcnners Ambt/ durch ei»
ne Person versehen uwrden/so wollen Wir es auch also darbey bleiben lassen.

Es soll aber allezeit eine verständige und gnugsam tüchtige Person zu dem
Waradyn-Ambt/von Unfern Berg-Ambtleuren und Bergmeister verordnet/
und mit Ayds-Pflichten darzu verbunden werden/ einem jeden auf sein Be»
gehren/ treulich/fleißrg und recht zu probieren / über dem auch sonst niemand/
ümb Geld oder umbsonstcn / neue Ertz an neuen Gebürqen probieren solle.
Aber ln Hütten mag der Hütten-Schreiber Ern/ das man zu sckmcltzen dar»
ein bringet/denGewercken zu Nutz/wol probieren/oder probieren lassen.



?O Hoch - Fürst!. Brandenburgische
Wo auch dem Probierer ein neu Ertz zu versuchen zukommr/ das soll er

aufs fleißigste probieren/ und wo sichö mir Gold/ Silber und andern Metallen
höflich beweiset / das soll er erstlich dem/ so das Ertz brackr har / treulich und
warhasstlg berichten/ nachmals m Beyseyn desselben/ Unftrm Berg-Haupt¬
mann und Bergmeister/solches gleichfalls anzergen/und von einer Gold-Pro¬
ben e^nm halben Gulden/von einer Ertz-Proben/emen Groschen / und von ei¬
ner scem-oder Kupsser-Proben funssGroschen. Da er aber die Brand Gold
oder Silber ausschlagen muß und probieren / soll er drey Groschen / halb von
Dem Verkaufter/und halb von dem Kauften zugewarren haben.

Wo er aber eure Post von Schwartz- Kupffcr ausschlegt und probieret/
soll er von einer Prob^ehr Groschen haben.

Der Gold-und Silberbrenner soll die Gölder und Silber mit Fleiß/und
also brennen / daß Uns und den Gewercken daran kein Mehrheit erfolge/ und
soll die Gold und Silber/ohne sonderliche Ursachen/ nicht bey Nacht/ sondern
bev Tag brennen.

So lhme auch der Pliek von dem Zehendncr durch den Schichtmeister
geantwort worden/ so soll er neben dem Plick von den Zehendner ein Zerret
empfahen/darinnen das Gewicht verzeichnet/ alsdann soll der Gold-und Sil¬
berbrenner in Beysein des Schichtmeisters / den Plick/ auch dre Pirck-Körner
vom Treib-Herde zu denselben Plick gehörig/aufftmerWaag zusammen ab¬
wagen/und vor Plick-Gold oder Silber rechnen/und den Plick in Gegenwart
des (Schichtmeisters zerschlagen/die Stück/Körner undschröttlein neben dem
Schichtmeister rein und fleißig zusammen halten / die Gold und Silber nur
getreuen Fleiß/ohngefthrlich aufsechzehen Loth/ ohn ein Qumrlcin/ftin bren¬
nen/und darüber dieGold oderSilder zumUberbrand gesehrliLerWeiße im
Feuer Nicht übcrndthen. Und nach demBrand/ soll er neben dem Schtchrmei.
fter die Test wol bestchtigen/ und was den Gewercken von den ausständigen
Körnlein zu gut komeukan/daraus klauben/und zu der Gewercken Gold oder
Silber legen. Nachmals soll er es ausschlagen / und aufs fleißigste probie¬
ren/ und den Hald des Brands auf die Gold oder Silber schlagen und ver¬
zeichnen.

Letzlichen/soll er das Brand-Gold oder Sstber/fammt den Körnern und
überbltebnen ausgeschlagnen Prob-Geld oder silbern (die Probier-Körner
aber sollen dem Waradyn in allwegen bleiben) mit Fleiß abwagen / und das
Gewichte neben dem Halb/ auföas Gold und Silber schlagen / die dann der
Zehendner/vermöge dieses ausgeschlagenen Gewichts und Halds/ denGewer¬
cken zahlen solle. Die blosse Test aber'/soll er nicht in sein eigen Nutz wenden/
sondern alle QuartaUderKnapschässr und Kasten-Herrn treulich zustellen.
Wo auch irgend ein Schichtmeister bey dem Zerschlagen/ Gold - oder Srlber-
brennen/und Test ausklauben/nicht gegenwärtig seyn würde/ das jöll der
Waradyn Unserm Bergmeister anzeigen / den Schichtmeister in Strass zu
nehmen.

.Der OXIV. Artickul.

Von den MarcWeiden.
MAS sott sich auch nun hinfürter aufviel-gcmeldtem Unserm Bergwerck
W/niemand Marckscheidens unterstehen / es sey dann von Unserm Haupt¬
mann oder Bergmeister zugelaflen/ die auch keinen zulasten sollen/ er sty dann

tüchtig
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tüchtig / und seiner Kunst fertig befunden / darzu ste auch ihre gebührliche
Pflicht thun sollen.

Es sollen sich auch dieselben Marckscheider einem jeden zu seiner Noch»
durffc gutwillig gebrauchen lassen/doch fich keines gemeinen Zuges/Wehr*
Zuges oder verlohrnen Zuges / ohne Vorwissen und Willen Unsers Haupt»
mannS und Bergmeisters unterstehen. In denselbenZügen/so sie die thun/
sollen sie die Leute mit unpfleglichen Lohne nicht übersetzen. Wo aber jemand
öeshalben beschwehrr wird/ das soll bey Unsers Hauptmanns und Bergmei»
sters Mäßigung stehen. Ob dann jemand vermeinte / daß ihme durch der
MarkscheiderZug Kürtzung geschehen wäre/dem soll durch Vergunst Unsers
Hauptmanns/Verwalters und Bergmeisters / einen frembden verständigen
Marckscheider auf sein Kost allhier zu bringen/und ein Wehrzug zu thun zu»
gelassen seyn.

Wann auch ausfündig gemacht/ daß die Marckscheider in ihrem Ambe
und gerhanen Zug geirret/ und die Gewercken dadurch in vergebliche Unko»
sten zu Schaden und Nachtheil geführer waren worden / so sollen sie von we»
gen geübtes unverständigen unfleißigen Ziehens / denselben Unkosten / auf
Mäßigung Unfers Hauptmanns/ Verwalters und Bergmeisters/erstatten/
oder nach Gelegenheit der Sachen abgelegt/ oder sonst mir Ernst gestrafft
werden.

Wann auch ein Marckscheider gezogen/und sein Gemerck geschlagen/und
dem Steiger demselben nach anzusitzen/ und die Hand-Arbeit anzustellen an»
weisen würdet/ sollen so bald zween Geschworne darzu erfordert werden/ und
ihre Gemercke ausschlagen/ damit sich der Marckscheider darnach seines un»
fleißigen Ziehens nicht zu entschuldigen habe.

Es sollen auch die Marckscheider im Hineinbrtngen des ersten Lochsteins
vom Tage / und im Fortbringen der Erb - bluffen aufeinem Gang / eincrley
und gleiche Ordnung des Gangs halten/und in welcher Stund der Gang fein
Streichens hat/ derselbigen Stund nach sollen sich die Marckscheider in obbe»
rührten Hmeinbringen der Lochstetn in alleweg verhalten. Und da ein
Marckscheider zuvor auf demselbtgen Gang nicht gezogen hätte/ und von dem
andern zu wissen begehrt/ was er für ein Ordnung von Stund innen gehal»
reu/das soll thme einer ungeweigert anzuzcigen und zu berichten schuldig seyn.
Und sotten sich also die Marckscheider der Ordnung und Stunden des Strei»
chcns vergleichen / damtt den Gewercken an ihrem vermessenen Felde kein Ab»
bruch geschehe / und auch nicht derhalden in unndthigen verdrießlichen Unko»
sten eingeführer werden.

Es sollen auch alle Lochstein / so vom Tag hinein in die Gruben bracht
werden/dergletchen Erb - Stuffen/ so in der Gruben durch die Marckscheider
verbracht werden/beym Bergmeister ordentltcherWeiß/tn ein sonderlich Buch
eingeschrieben und verzeichnet werden.

Gleicher Massen sollen die andern der Marckscheider Züge/ so sie gegen Oer¬
ter angeben / oder Schacht auf einander zu richten / anweifen werden/ obbe»
rührter Gestalt in das verordnete Buch/umer fonderm Tittul einleiben lassen.
Und von solchem Einschreiben soll man des Bergmeisters Schreibes sechs
Pfenning geben.

Der
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Der LXV. Artickul.
Wie siH die Aeltesten und Jüngsten der KvapsAafft/

auch andere halten sollen.
ZWUfdaß aber unziemliche Murmelung/ Meuterey/ Empörung/ und an»
AW dere böse Thaten/ rn Auflauffren und sonsten/so viel möglich/ verbleiben/
oder je desto eher erfahren werden möchten / so sollen die Nettesten der Knap>
schafft/die aufUnserNachlassung zu solchem Ambt erwählet / zu jederzeit / ne»
ben andern ihren Befehl / gute Achtung geben / ob sich irgend oberzehlre/ oder
andere böse Thaten/oder unbilligMrnehmen möchten ereignen/Uns und Un»
fern Ambt-Leuten dasselbig unsaumlich anzeigen/ und nach ihrem höchsten
Vermögen zuvor kommen. Deßgleichen sollen sich die zugeordnecen Jüngsten
der Knapschafft/ und sonsten alle andere Gesessene und Üngesessene auch ver»
halten/bey Vermeidung ernster und schwerer Srraff.

Der Knapschafft Kasten oder Büchsen/ Register und anders/ was ihnen
zugehöret/sollen forthin in dem Anschnitt-Hauß/ oder sonsten/ nach Verord»
nung der Ambt-Leute/ in guter Verwahrung stehen und bleiben/ uns damit
ohne Vorwtssen Unsers Hauptmanns/ Verwalters und Bergmeisters / nichts
gehandelt / heraus genommen / vergeben/ verschenckt oder verliehen / und alle
halbe Jahr Unsern Berg-Räthen und Beambten darvon richtige Rechnung
gerhan werden.

Es sollen und mögen auch hinfüro/ wann sich Veränderung der Nettesten
der Knapschafft aus beweglichen Ursachen zutragt/ die Knapschafft mir Vor»
wissen und Bewilligung Unsers Hauptmanns und Verwalters / einer oder
mehr so fürgenommen/ oder zu verändern seyn/ durch sie / aus ihnen erkiesscr
und ernanntem Unserm Hauptmann oder Verwalter fürgestellct/ und so sie
dieselbigen für nutz und tüqlich erkennen/darzu destärrigt/ oder nach Gelegen»
hetr der Nothdurfft/andere darzu von Unsertwegen/ durch sie verordnet
werden.

Der LXVI. Artickul.
Alle Ungeseßnen sotten Uns Aides- PfliIt tyun.

WDJeweiln auch die Ungesessenen etwa viel Unfugs / Muthwillen und Frs»
AU-vels gcübet/ daraus allerlen Nachrheil und Beschwehrung feynd erwach»
sen/fo sollen zu weiterer Verhütung desselben/ hinfort alle Ungeseßnen/sie
seyn beweibet oder unbeweiber/ Berg-oder andere Arbeiter und Handwercks»
Gesellen / keinen ausgeschlossen / so lang sie ihren Enthalt allhier haben / Uns
und Unsern Ambt-Lemen/ getreu und gehorsam zu seyn / Aldt- Pflicht khun.
Wenn sie sich aber von hinnen hinweg begeben/sollen sie derselben erledigtseyn.
Welcher aber wieder herkäme/der soll auf das Neue vereidigt werden.

Der OXVII. Articku!.
Von den Krentzlern/ und ihrem Befehl.

WUFörderung gemeiner Berg-Leute/ die Berg-Tbeil allbier kauften oder
verkauften wollen / sollen zween zu Gold-Lronach verordnet / durch Um

fern
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Unfern Hauptmann oder Verwalter ausgenommen / bestättigk und vereydt
werden/die sollen sich gegen Kauffer und Verkauffern/erbar/ aufrichtig / und
in alleweg unverdächtig halten/ was die gemeinen Kaufsjederzeit seyn/ einem
/eden/ der es bey ihnen suchet/ anzeigen. Wo ihnen auch Kuckes/ umb ein be»
nannte Summa Gelds zu verkauften oder kauften befohlen / dem sollen sie ge»
treulich nachsetzen/ keinen Vorkheil/ List noch Betrug gebrauchen/ sich gegen
Frembden und Einwohnern unverwetßlich halten. Wo ihnen auch Kuckes
zu verkauften/ oder zu kauften angebotten/ sollen sie allwegen denjenigen / der
sie am ersten angesucht har/ fördern/ und sollen für ihre Mühe in kauften und
verkauffen/ anders nichts / dann was ihnen ein feder nach Gelegenheit/aus
Gutwilligkeit zu Tranck-Geld gtebt oder fchenckt/gewärtig feyn.

Würde auch einiger Krentzler in feinem Dienst Vorrheil/ Gefahr oder
Betrug über/der foll gebührliche Strafsdarumb gewarren.

Ob auch wol außerhalb der verordneten KuckesKrentzler/die dann durch
Unsere Amr-Leute darzu sollen vereyder werden/des Krentzcls und Kuckes ver»
kauffens sich niemand soll unterstehen:

So gelangt Uns doch manchfältig an / das erliche nicht allein in Unfern
Landen und Gebieten / sondern auch ausserhalb derselben / Kuckes und Berg»
Thett zu verkauften/ sich anmassen/sonderlich an denen Orten oder Zechen/da
verlaßne Gebäude feynd/ oder auch/ da sie ihre Kauffere solcher Tbetl/ derer
Wiederum/wie sie die ihnen angeben und verkaufst / nicht gewehren können/
dadurch also die Leute betrogen / und von dem Bergwerck abgefcheuet/ und
UnsermBergwerckengrossr Nachtheil einqeführer wird:

Solches fortmehr zuvor kommen / befehlen und wollenWir / daß Unsere
Ambr-Leute mir sondern: ernsten Fleiß / Erforschung und Nachtrachrung ha»
den/ also/ da sich jemand Mn - oder ausserhalb Unserer Lande unterstehen/und
den Leuten ungebührlichen Parkierens / betrügltcher/ hinrerstettiger Weiß/
Theil aufhangen/und höher dann sie auf Unfern Bergwercken jeden Orrs
würdig / verkauften würde/ daß sie nach eingenommener glaubwürdiger Kla»
ge/ solchen Betrieger gefänglichen etnziehen/ und ihme aufflegen sollen/ daß er
dem Kausseralfobald fein Geld/ darumb er ihme betrogen/ baar wrederumb
erlege/ und ihn/ den Parchierer/zum wenigsten vier Wochen lang/aufsein et»
gen Unkosten/gefänglich enthalten.

Da er aber solch Geld/darumb er den Kauffer betrogen/nicht zu erlegen /
vermöchte/ soll er nach Endung der vier Wochen/auf gebührlichenUhrfrteden/
Unserer Bergwercke aufetliche Jahr öffentlich verwiesen werden.

Würde aber der Betrug grösser und höher bey ihme erfunden/und er»
weiset / daß er Kuckes verkaufte / in den Zechen/so er nicht gemiether/den Leu»
ren Ertz weifen / da sie keines am Anbruch/ kein Kuckes im Gegen-Buch har»
ren/falsche Gewehr und Zubuß-Zettel machen/Zubuß einnchmen/ da keine
angelegt/ oder wol niemand wüste/ wo solche Zechen gelegen rc.

Sollen Unsere Berg-Ambtleure mit Fleiß nachtrachten/daß sie cinbracht/
und im Gefangnus härter denn andere enthalten lassen / und verschaffen/ daß
sie denjenigen / so sie also auffgesetzt'/ ihr Geld und aufgewandten Kosten als»
bald wiederumb erstatten / und zum wenigsten sie acht Wochen gefänglich ent»
halten / und hernach / da das Geld nicht von ihnen erlegt/des Landes verwerfet
werden.

Wäre aber der Betrug dermaßen beschaffen / daß die Straffe des Ge»
fangnus nicht gnugsam/oder hievor darum gestrafft / und anderweit verbro»
chen/ soll man dieselben mit Ruthen aushauen lassen/ und Unserer Lande und

K Berg
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Bergwercke aufihr Lebcnlang verweisen/ damit manniglich zu spühren/ daß
Wir ob ihrer BttrugereyMißfallen tragen.

Sölten aber auch die verordneten und geschwornen Kuckes-Krenyler/
gleich so wol die Leute/ es wären Frembde oder Inländische/ in ichte wider ihre
Pflicht/ und weß die mit sich bringen/ bevortheilen/ wie solches geschehen möch-
te/ so soll es mit der Straff gegen sie/ gleicher Gestalt/wie odgemeldt/ auch ge-
halten werden.

Der exvm. Artickul.
GoldsZmide/und andere/ so Ertz/Gold und Silber

verdächtig kauffen.
MZJr werden auch berichtet/ daß etliche Goldschmibe und andere/ die son»
Widerlich in Unfern Berg-Städten wohnen/ von den Bergheuern/ und
andern verdächtigenPersonen/verborgener Weiße/Ertz/ Gold und Silber zu
kauffen pflegen/ ungeachtet/ von wannen ihn solches zugebracht/ so doch alles
Ertz/Gold und Silber/es sey viel oder wenig/so auf Unfern Bergwerken ge»
macht/in Unfern Zehenden zu antworten sich gebühret. Und Verwegen/wann
diß nicht geschicht/ letchtlich abzunchmen/ daß sie solches nicht redlicher Weiße
an sich gebracht:

Demnach so wollen und befehlen Wir/ wo ein Goldschmid oder anderer/
wer der sey / solch verdächtig Ery / Gold und Silber von jemands hinfürrer
kauffen / und deß überweiser würde / der soll gleich demrenigen / der es gestoh¬
len/ und veruntreuet / was ihme Unheil und Recht ausiegen wird / unnach»
läßig gestrafft werden.

Der OXIX. Micku!.
Juden sollen niU geduldet noG gehauset werden.

EJelmehr wird erfahren/ daß solch Ertz / Gold und Silber den Juden/ so
tzW ehren Unterschleiff und Pracmken in Unsere Lande machen/ soll unter¬
schoben / und von ihnen auffgekaufft/ und förderst aus Unfern Landen ver¬
schleisst werden/so wollenWir nun/daß hinfürter kein Jud aufUnsern Berg-
Städten/ an einem Orr übernachr/ von jemand Unserer Umerthanen soll be»
herberget/da ihn aber jemand/es sey Wirrh oder andere/ Herbergen würden/
der soll ernstlich gestrafft werden/ und sollen sich alle die Unftrn enthalten / bey
Leibs - Straff/ die ihnen im Fall der Ubertrcttung begegnen solte/ irgend rmt
emem Juden dißfals Gemeinschaffr zu haben/zu handlen/oder über Nacht zu
Hausen.

Würde aber ein Jud darüber betroffen werden/so soll er den halben Theil
alles dessen/ so bey ihme befunden/ Uns/ und den andern Theil/ deme/ der ihn
zu hassten bringen wird/ verfallen scyn/ und so er mehr denn einmal brüchig/
soll er anLeib und Gut gestrafft werden.

Der
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MHJr behalten Uns auch bevor/im gantzen Bczirck UnstrsFürstenthums/
Wöauf Unfern und anderer Grund und Böden / Unfer Gericht zum Berg»
werck gehörende/ alfo/ daß Unsere Bergmeister alle Sachen von Unsertwegen

. zu straffen / und büsim Macht haben sollen / was vormals / nach Herkommen
und Auswerssung der Berg-Rechte/ andere Bergmeister zu straffen Macht ge»
habt. Doch soll der Bergmeister solche Busen und Straffen/ mit Rach und
Willen Unstrs Berg- Hauptmanns entrichtet nehmen / was davon gcfehlet/
Uns jährlich berechnen und entrichten.

In allen Berg-Sachen / und von Bergwerck fliessende/was sich beb/
ausserhalden geordneten Rechts begibt / darinnen Kummer/ Verbot oder Ge*
bor zu thun/ Noch ftyn/ sollen alle durch Unfern Bergmeister geschehen / wie
von alter Gewohnheit Herkommen ist.

Ob sich auch Sachen und Zwtrracht begeben/ die dem Bergmeister zu
straffen/ wie oben vermeldt/ zustehen/ und ob die That gleich an den Enden ge-
schehe/da allein demBergmetstcr vonUnsertwegen dleGrrtcht/und der Antast
zustehen: Dannoch sollen die Genchrshalter zu Gold-Cronach oder anderswo
m Unfern Fürstenchumb/umb mehrFned und Gehorsams willen/Macht ha«
den/an denselben Enden Freveler oder Uvelrhäter anzutasten / die in ihreVer»
Wahrung zu bringen. So aber dieselben Sachen sollen abgetragen werden/
soll der Bergmeister/ wie oben berührt/ denselben Abtrag von Unsertwegen
annehmen.

Wann sich dann zurrüge/ daß zwischen den Grund-Herrn und Gewer»
cken/ in Bergwerck-Sachen/und allem dem/was dem Bergwerck anhängig/
es sey mir Schürffen/Mischungen/Bauungen der Bergwerks-Therl/ Dar-
gebung desGchöltzes/Waldzinß/Zulassung der Weeg/Steg/Brucken/Was
sir-Ftüß undRäume/zuAnnchcung der Poch-undSchmeltzwerck/oder in an»
dere Weege/ nichts ausgenommen/ Irrung erwüchsen/und sie/die Gewercken/
von ermeldten Grund-Herrn/ unbefugter Weiß beschwehrr oder bedränget
werden wollen rc. so soll der Grund-Herr so wol als der Gewerck schuldig seyn/
vor Uns rm Berg-Hauptmann oder Ambts-Verweser/ zu Verhör zu geste»
hen/daraufderBerg-Hauptmann/mir samt Berg-verständigen Personen/
die er darzu ziehen mag/ allen möglichen Fleiß fürwenden solle/die Partheyen
in der Güte zu vergleichen.

Im Fall aber den einem oder dem andern Theil einige Güte nickt statt
haben wolle/so soll er Berg-Hauprmann/mit Erzehlung beyder Theils Ein»
und Fürbringen/ solches an Uns oder Unsere Rache gelangen lassen / und un»
vorzüglich Bescheids (dieweil sich die Berg-Sacken nach ihrer Art und Gele«

K r genheit

Der LXX. Artickul.
TodtWäger sollen des Bergwercks ewigliD ver>

wiesen werden.
AFO einer aufUnsernBergwercken ohneNochwehr einen Todtschlag thut/
?M dem soll die Stadt und Bergwerck / des Orrs da er verbrochen / ob auch
gleich die Sach vertragen wird/ewig verhörten seyn.

Der OXXI. Artickul.
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genhett/ gar nicht wollen emstellen lassen) gewärtig ftyn/ demselben allersetts
Partheyen/ohneWiderrede/ Zu geleben schuldig seyn sollen.

Begebe sich auch / daß dcß Grund-Herrn Hintersäsien/ oder jemand an»
ders/ der dem Bergwerck nicht verwand / einen Gewercken/ oder Bergmann
in Berg-Sachen/ und was demselben anhängig/ zu beklagen hätte/ so loll er
denselben vor dem Berg-Amr des Orts fürnehmen/ und allda gütliches oder
rechtliches Ausspruchs gewärtig/ sich auch daran begnügen zu lassen / schul»
dig seyn.

Entgegen sollen auch die Gewercken und Bergwercks- Verwandte / wo
sie jemanden/der dem Bergwercke nicht zugekhan (äusserBergwercks-Sa»
chen/so wie ob stehet/ vorsBerg-Ambt gehörig) nothwendigzu beklagen hat»
ten/ solche ihre Klagen/ bey dem Grund-Herrn/ oder desselben Ambt- Lemm
fürwenden/ und des Ausspruchs von dannen gewarten/ damit niemand an fer¬
nemGericht undObrigkeit auch nichts entzogen werde.

Der exxil. Artickul.
Daß ohne Verlaub der Berg-Ambtleute kein Tagkei,

stung soll gehalten werden.
MGMkcm auch mit unnützer Tagleistung zwischen Partheyen viel Scha-
VW den ergangen/ordnen und setzen Wir/daß nun hinfürter keine Gewerck»
schafft/Berg-Sachen halben/einige Tagleistung/ohne Unsers Hauptmanns
und Bergmeisters Willen nicht üben sollen / sondern so sich Gezanck begeben/
und an Unsere obgemeldre Ambt-Leme gelangen/wo sie die gütlich nicht mögen
entscheiden / sollen sie/ wie nachfolgender Proceß ausweisser / rechtlich enlschie»
den werden.

Es sollen auch vor demselben Unserm Berg- Gericht/ auch in Handle»/
vor Uns selber/oberUnsrer Ambt-Leuten / niemand kein Redner / der geist»
lich oder emtg oj^mtät an ihm hat/gebrauchen/Unkost und schädliche Etnsüh»
rung zu vermeiden/sondern einGeistlicher/oder der OLZnirät hat/ mag sein ei»
gen Sache vorrragen.

Der cxxm. Artickul.
So siZ jemand Kummers oder unnöthiges ReZtens

würde unterstehen.
MAJt den Kümmern soll es dermaßen gehalten werden / daß in allen Berg-

Sachen/ und von Bergwerck fliessende/ was sich ausserhalb geordneten
Rechtens bcgiebt/darinnenKummer/Verbot und Gebot/zu rhun noch ftynd/
sollen alle durch Unfern Bergmeister jedes Orts geschehen. Und wo sich nun
jemand zu Kümmern unterstehen würde / sollen sich Bergmeister und Ge»
schworne/und als dieNothdurffr erfordert/samt den Marckscheidern der Sa»
chen erkunden/ und so sie befinden / daß einer feines Kummers nicht fug noch
guten Grund hätte / sollen sie ihme davon abweisen. Wo sich aber derselbe
durch bemeldte Unsere Bergmeister/ Geschworne und Marckscheider nicht will
weisen lassen/ und endlich befunden wird/ daß er seines Kummers nicht Fug
noch Grund gehabt / soll er umb zwantzig Marek Silbers / Inhalt Unserer
Ordnung/ unnachläßtg gestrafft werden. ,

West
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Weil sich aber etliche durch Unsere Berg-Ambt^Leute/Berg-Rckhe/auch

wo! durch Uns sechsten / oder durch frcmbde unparrheyjsche Berg - Leute
(welches ihnen allen zuvor frey stehen soll) nicht wollen weisen noch vertragen
raffen/ sondern aus Muchwillen auf unnöthig Recht werffen/ denselben soll
hinfürter auserlegt werden / den Parrhen für die Lxpen8 und Unkosten gnug»
samen Vorstand zu machen und zu bestellen/ auch Uns/imFall ffe der Sachen
verlustigr/neben Zahlung der Unkosten/zwantzig Marck Silbers verbürgen/
und zur Strafferlegen.

Und nachdem deß Kummers und Verbots halben / so auf das gehauen
Ertz pflegt zu geschehen/ manchfalttge Irrung und Weitlauffrigkeit offt für»
fallen/ so soll es hinfürter damit also gehalten werden/ daß der Bergmeister
den Kummer und Verbot/ da das Ertz gekinnmert und verbotten wird/ dem
Steiger selbst solle ansagcn/ und darüber dem Parrh/so solchen Kummer und
Verbot gesuchet/einen Zettul geben/Krafft welches das Silber in Unfern Ze»
henden soll geantwortet werden/ und nichts darvon/dannBerg-und Hütten»
Kost/biß AusrragS der Sachen folgen/und des Anfangs halben bey des Berg»
meistere Aussag bleiben.

Der <^XXIV. Artickul.
Was Unser Hauptmann/Verwalter/ Bergmeister und

Geschworne/ Vermög Unserer Ordnung/ befehlen und schaf»
fen/ dem soll Gehorsam geleistet werden.

K^Llcs das jemge/so Unser Hauptmann oder Verwalter/Bergmeister und
AWGeschwornen/Vermög dieser UnserOrdnung/und nach Berg-läufftigen
Gebrauch / mit Schichtmeistern/Steigern/ Arbeitern/Gewcrcken/ und allen
andern/ so in Bergwerck-Sachen/und darvon herfltcssend/ vor ihnen zu thun
haben/und zu thun gewinnen/befehlen/schaffen/weisen / gebieten zu Nus der
Nothdursst/und Förderung des Bcrgwereks/ihnen auflegen / darinnen sollen
sie ihnen/ohneWiderrede Gehorsam leisten/und demselben Folg thun/und sich
keineswegs mit spitzigen unbescheidenen Worten und Antwort gegen ihnen
einlassen/ sondern ein feder soll und mag seine Norhdurfft und Zurede mit Be»
scheidenheit darthun. Würde aber das Wtderfpiel befunden / so soll derselbe
Ubertretter also mit Ernst gestrafft werden/ däß er Unser Mißfallen daraus
mercken soll. Da aber jemand vermeinte / thme geschehe durch bemeldte Un»
sere Ambr-Leme ungürltch/oder ihme würde wider die Billigkeit/ etwas auf»
erlegt/der lasse es mit Bescheidenheit an Uns gelangen/ so soll alsdann gebühr»
liches Einsehen fürgewendt/und die Billigkeit verfugt werden/ damit sich nie»
mand mit gutem Grund zu beschwehren haben soll.

Der LXXV. Artickul.
Wie die Partbeycn zu ReGt mit den Sätzen

verfahren sollen.
NTLs auch die Berg-Sachen/so in Gutem über angewandten Fleiß Unserer

obgemeldren Ambt - Leute nicht mögen entschieden werden/und zu Recht
aedeven/ durch die Part/ auch derselben erocurrwoi-es zu Zeiten in muthwlttt»
gen Verzug gestellet/dadurch die Partheyen in vergeblichen Unkosten/Scha»
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den und kxpens geführt / auch das gemeine Bergwerck mercklich dadurch vül>
hindert wird/ so ordnen und seyen Wlr/ solches zuvor kommen/ daß alle Berg»
Sachen/so zu Recht qedeyen/nachfolgender Weiße sollen zu Recht verfass wer»
den. Nehmlich/ daß ein rede Part / nach der Verfassung vlerzchm rage/ sich
mit Advocaren/ Procuratorn/ und andern zu schicken/Zeit und Friss Haden
sollen/und nach Ausgang der vierzehcn Tage/ soll der Klager auiden nechssen
Tag hernach seine Klage gezwtefacht ctnlegen. Dargegen der B-klagre seine
Antwort / oder andere rechtliche Nolhdurffc/ auch in einem Tag etnoringen
soll/ und also fürter einen Tag um den andern/ biß so lang/ daß ein jeder drey
Sehrifft einbracht/ damit sie dann sollen beschlossen Haden. Es würde dann in
der letzten Schriffr Neuerung gespühret/so soll dem andern Tbeil seme Noch»
durffl den folgenden Tag dagegen einzubrmgen auch nachgelassen werden.

Würde aber auch ein Thetl mit zweyen Schrissren aufhören wollen / so
soll dem andern die dritte schrrffr zu seiner Nothdurssl damic nrchr benommen
seyn. Und sollen alsdann/wann dteParth ihre Nothdursst/wie angezetgec/
etnqebracht/ und zum Rechten beschloss'»/ dieselben evchrifften qezwiefachr und
verpetlschlrt/ benebcn dem Urthel-Geld/alsbald Recht darüber zu sprechen/
verschicket werden.

Oer OXXVI. Artickul.
Wann durZ UMeil und NeKt den Partheyen Beim-

sung aufgelegt/ wie die soll vollführt / und darauf
weiter verfahren werden.

«x^eweil auch die Gezeugnuß zu mehrmahln fall lang / daß nicht möglich/
Edtcfelbigen also m kurtzer Zeit abzuschrecben/ Abschnfften der Partheyen
ru überreichen/und solche Gezeugnuß nothdürffngM zu besschrtgen/ und auf
daß denPartheyen hieraus an eines jeden Gerechtigkeit kein Vcrkürtzunq er»
wachsen dörffre/als ordnenWir/daß/wann ein Gezeugnuß verführt/pudlicirt
und eröffnet / daß Unsere Ambt-Leute dreselbigen Gezeugnuß aufs förderlich»
ste abzuschreiben/ und die Aöschrifft den Partheyen zu übergeben verfügen sol»

' len. Und wann solches geschehen / soll derjenige / so wider das Gezeugnuß ex-
civirn will/vom Tage erlangter Adschrtffr/aufden fünffren Tag sein kxcepriou
aezwcefachr einbringen / es wäre dann/ daß auf den fünffren Tag ein Sonn»
raa/ oder anderer gebocheneFeyerrag stele/ alsdann so mag er mit dem Etnle»
gen biß auf den nechstfolgenden Tag verziehen/ welches ihme ungefehrlich scnn
soll/ auch seinem Gegenrheil die eme Ab.chrifft zugestellt/ der/vom Tage er die
bekommen / auf den fünffren Tag seine Kep'uca dargegen auch gezwiefachr em»
bringen/damit es glercherWeiß/wte vermeldet / gehalten werden soll / und al»
so fürter/biß fo lang von jedem Theil drey Vchrtffren einbrachr/alsdann/wo
in der letztem nichts neues eingewendet/ sollen die erlitt zu vcrsprechen/abge»
schick« werden. Der cXXv11. Artickul.
Von Appellation,weiKerGestalt/ und wie osst die ein-

zuwenden/und zugelassen werden sollen.
<rWB stchs nun begebe/ daß einePart dasUnheil straffen/ und sich deßhalbcn

würde / den soll man an Uns zu bcruffen nicht versperren / doch
daß solches beydes aufunverwandtemFuß/und alsbald nach Herl ommen der
Berg-Recht geschehe. In andere Wesse soll man-^ppeU^ion nicht gestatten.

Folgen
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Klgen die Mde aus einen jeden obbe--
meldten Uerg-Wmbtmann.

Der Bergmeister Eydt.
WKCHN. Schwehre/daß ich will beyden meinen Gnädigen Herren/getreu
HW und gewärtig scyn/ das Bergmeister-Ambt treultch und fleißig ver»
westn/I.I. f.f.G.G. Gerechtigkeit handhaben/der Gewercken und gemci»
nes Bergwercks Nutz fördern/rederman/was sich zu Recht und Billigkeit eig»
ner / gestatten und verheissen. Meiner G. G. f. f. und Herren Ordnunge
allenthalben handhaben/und selber/was mir darinnen ausserlegt tst/vollbrin»
gen / alles nach meinem besten Verstand und Vermögen. Will auch in dem
allen/ keines andern Genuß/dann der mir von meinen Gnädigen Herren zu-
gelassen ist/ gebrauchen / und mich wider dieses alles/ keinen Nun / Gabe/
Gunst/Frcundschassc oder Feindschassr bewegen lassen. Als mirGOtt helffe/
und sein heiliges Wort.

Der Zehenduee Eydt.
WCH N. Schwehre/daß ich will meinem Zehendner-Ambr treulich und
W2fleißig vorstehen/ die fürstliche Berechtigtest/ und der Gewercken Gur/
was mir dessen ernzunehmen und auszugeben eingebunden ist. Jedermann
seineGerechngkeireigenrlichversammlen/redliche und gnugsame Rechnung und
Entrichtung darvon lhun/meiner G.G.f.F. undHerren Ordnung festrgltch
handhaben/ die vor mich sechsten halten / und wo ich die übergangen befinde/
warnen und ansagen / keinerley Nutz oder Genuß / dann der nur von meinen
G. G.Herren zugciassen ist/in dem allen gewarten/mich auch wider diß alles/
kem Nutz / Gab / Gunst/ freundschasst oder femdschassr bewegen lassen/ son¬
dern will solches alles nach meinem beiten Vermögen halten / treulich und um
gesetzrlich. Als mir GOtt heisse/ und jein heiligesWort.

Der GMtvornen Eydt.
iMCch N- Schwehre/ daß ich willmeinenGnädigen F.F.undHerren/getreu
HWund gewärtig seyn/ J. I. f. f.G. G. und gemeines Bergwercks Nutz
fördern/Schaden warnen und abwenden/meinen G.G Herren Ordnung fe-
stigltch handhaben / wo ich die übergangen befinde/ warnen und ansagen/ die
auch unverbrüchlich selber halten/ alles nach meinem höchsten Vermögen/ in
dem allen keines Nutzes oder Genußes/dann der mir von J*I.F,F.G.G.zu-
aelasien ist/gewarren. Mich von dem allen kein Nutz oder Gab / Gunst/
freundschasst oder fetndschaffr nicht bewegen lassen. Als mirGOtt helss/ und
sein heiliges Work.

Der Austhetler Eydt.
WICbN.Schwehre/daß ickwill meinenG,G.F.F.undHerren/getreu undge-
W^varttg seyn/ J.I. F.f. G. G.und gemeines Bergwercks Nuym fördern/
Schaden warnen und abwenden/ einem reden seine Ausrheilunge unvermindert
überreichen / darinnen niemand verkürym/ selber auch darinnen keines Nu¬
tzen/ dann so viel mir zugelassen ist/ gewarttn. Meinen Gnädigen fürsten

und



RRCHN. Schwehre/daß ich will meinen Gnädigen F.F.undHerren/getreu
Wzund gewärtig seyn/ J.J.F.F.G.G. und gemeines Bergwercks Bestes/
treulich fördern/ Schaden warnen und abwenden / und meinemAmbt/ so mir
befohlen ist/ und sonderlich meinen Grwercken/ treulich vorstehen/alles/damit
ich ihren Nutz / mit recht steigen und erzeigen mag / aufs höchste fleißigen / kei»
nerley rhun oder verhängen / daß meinen Gewcrcken zu Schaden oder Nach»
theil reichen mag. Mich allenthalben meiner G.G. F. F. und Herren Ord.
nung unverbrüchtg hatten/wo ich die übergangen befinde / warnen und ansa»
aen/ keines Genußes oder Nutzes / dann so mir in meiner G. G. F. F. und
Herren Ordnung/ zugelassen ist/ gewarten/ mich darwider keinerlei) Nutz/
Gabe/Gunst/Freundschafft oder Feindschafft bewegen lassen/sondern will sol»
chcs alles nach meinem höchsten Vermögen halten / treulich und ungefehrlich.
Als rmrGOtthelffe/und sein heuigesWort.

MEH N. Schwehre/daß ich will memenGnädigen F.F. und Herren /ge»
Mtreu und gewärtig seyn / J. J. F. F. G. G. und gemeines BerqwerckS
Bestes treulich und fleißig fördern/ Schaden warnen und abwendm/nn nem
Berg-Schreiber-Ambt treulich vorstehen/ MeinerG.G.F F und Herren
Ordnung festtgltch halten / wo lch die übergangen befinde/ warnen und ansa»
gen. Jederman/was mir aus Krafft meinesAmts eigner/geleisten/darinnen
keines andern Nutzes oder Genußes/dann mir geordnet ist/ gewarten. Mich
darwider ketnerleyNutz/Gab/Gunst/Freundschaffr oderFeindschaffr bewegen
lassen/sondern will solches alles nach meinem höchsten Vermögen halten/ treu»
lich und ungefehrlich. Als mitGOtt heiss/und sein heiliges Wort.

Der Gegen-SKreiber Sydt.
MCHN. Schwehre/daß ich will meinenGnädigen F. F. und Herren re. qe»
Wz treu und gewärtig seyn/ I.I. F F. G.G. und gemeines Bergwercks Be»
stes/ treulich und fleißig fördern / Schaden warnen und abwenden / meinem
Gegenschreiber-Ambt treulich vorstehen / Meiner G. G. F. F. und Herren
Ordnung fefttglich halten/ wo ich die übergangen befinde/ warnen und ansa»
gen / Iederman / was mir aus Krafft meines Ambts eignet / geleisten / dann»
mn kemes andern Nutzes oder Genußes / dann der mir zugelassen und qcord»
ner ist/ gewarten. Mich darwider keinerley Nutz/ Gab/ Gunst/ Freund»
schasst oder Feindschassr bewegen lassen/ sondern will solches alles nach meinem
höchsten Vermögen halten/ treulich und ungefehrlich. Als mir GOtt helff/
und sein heiligesWort.

8c>_Hoch-Fürst!. Brandenburgische
und Herrn Ordnung sesttglich halten / und wo ich die Übergängen befinde/
warnen und ansagen/ mich wider diß alles keinerley Nutz / Gab/ Gunst/
Freundschaffc oder Feindschafft bewegen lassen / sondern solches allenthalben
nach memem höchsten Vermögen halten/ treulich und ungefehrlich. Als mir
GOtt heisse/ und fern heiliges Wort. " ' " " mn
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Der Steiger Eydt.
NACH N. Schwehre/ daß ick will meinen G. G. F. F. und Herrn re. getreu
WZ und gewärtig seyn/ J.J.F.F.G.G. und gemeines Bergwerks Bestes
treulich fördern/Schaden warnen und abwenden/ und meinem Ambt/ fi) mir
befohlen ist/und sonderlich meinen Gewercken/ treulich vorstehen/alles/damit
ich ihrenNutz mit Recht steigen und erzeugen mag / aufs höchste fleißigen / tei-
nerley thun oder verhangen / daß meinen Gewercken zu Schaden oder Nach»
thest gereichen mag. Mich allenthalben meiner G. G. 8' F. und HerrenOrd»
nung unverbrüchlich halten. Wo ich die übergangen befinde / warnen und
anfagen/ keines Genußes oder Nutzes / dann fo mir in meiner G. G. Herren
Ordnung zugelassen ist/ in dem allen gewarren / mich wider diß alles / kein
Nutz / Gab/ Gunst/Freundschasst oder Feindschasst bewegen laßen; Sondern
will solches alles nach meinem höchsten Vermögen halten / alles treulich und
ungefehrlich. Als mir GOrr heisse und sein heiliges Wort.

Der Hütten-Neuter Eyd.
MACH N. Schwehre / daß ich will meinen Gnädigen F. F. und Herren / ge-
AD rreu und gewärtig seyn / J.I. F.F. G.G. und gemeinen Bergwerks
Nutz und Bestes fördern/ Schaden warnen und abwenden / meinem Ampt
treulich und fleißig vorstehen / und aufsehen / das I.J. F.F. G.G. und der
Gewercken Gerechtigkeit mit Schmeltzen nicht verkürtzet/ treulich nützlich und
wohl geschmeltzt / aller Betrugund unrechter Vorrheil gemeldet / meiner G.G.
H.H. Ordnung allenthalben vestiglich gehandhaber werde/ die auch selber hal¬
ten/ und wo ich die übergangen befinde / warnen und ansagen / keines andern
Genusses oder Nutzens/ dann mir zugelassen und geordnet rst / gewarren;
Mich wider diß kern Nutz / Gab / Gunst / Freundschassroder Fcindschasst be¬
wegen lassen: sondern will dem allen nach meinem höchsten Vermögen gnug
rhun/ treulich und ungefehrlich. AlsmirGOrrhelss/ und iemhetlrgesWort.

Der Hütten-SGreiber Eyd.
ZMCH N. Schwehre/das ich will meinen Gnädigen Fürsten und Herren^.
AD getreu und gewärtig seyn / I.J. F.F. G.G. und gemeinen Bergwerk 6
Nutz und Bestes fördern / Schaden warnen und abwenden / meinem Ampr
treulich und fleißig vorstehen / und aufsehen/ das II.F.F. G.G. und der Ge¬
wercken Gerechtigkeit mir Schmeltzen nicht vcrkürtzt / rreMch / nützlich und
wohl geschmeltzt / Berrug aber und unrechter Vorrheil geweidet werden/mei¬
ner G.G. F.F. undHerrenOrdnung vestiglich handhaben / auch selber halten/
und wo ich die übergangen befinde/ warnen und ansagen / keines andern Ge¬
nusses oder Nutzens / dann mir zugelassen und geordnet ist / gewarren / mrch
wider diß alles kein Nutz / Gab / Gunst / Freundschasst oder Feinds-passr be¬
wegen lassen: Sondern will dem allen nach meinem höchsten VermogenLnug
thun / treulich und ungefehrirch. AlsmirGOtt heisse / und fein heiligesWort»

Des Waradrins / und Silber -BrennersEeyd.
ECH N. Schwehre / das ich will meinen Gnädigen Fürsten und Herren re.
WZ getreu und gewärtig seyn / I.I. F. F. G G. und derselben B-mgu -rc?e

L Nvs
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Nutz und Bestes schaffen/ ihren Schaden warnen und vorkommen / auch ei¬
nem leden uff sein Beaehrn / treulich und stcißiq probiren / und dcsscldcn rech,
ren Beruhe thun; Wo mir neue Er« oder Bergkarden / die sich mu Silber
oder sonsten reich an Metallen crwelssct / zu kommen/wlll >chs erstlich deine/
st mir es^zu probieren zugcstcllet / und darnach dem Berg-Hauprmann und
Berg-Meister un,auml,chen anzeigen / auch in dem Silber-brennen geireu
und steißig seyn / das Gold und Silber / so mir zu brennen untergeben wird/
aufs rcineste und beste wie mir befohlen / mit treuem Fleiß brennen und zu-
fammen halwn. Affo/ das ich solches/beydegegenGOtt/auch Hoch-gedach¬
ten meinen G G. H.H^und den Gewereken allerseits / mit gutem Gewissen
weiß zuveranrworten: Will auch keinen Genuß nehmen noch begebrcn / ion.

helff/u'Z fem h«hges°W°rt^" A-s nur GOtt

Der MarckfIeider Eyd.
VKCH N. Schwchre/ das ich den Hochgebohrnen Fürsten und Herren/re.
WZ meinen G.G. H. H. getreu und kgewärrtg senn / und meines befohlenen
AmptS treulich und zum fleißigsten abwarten/ mich einem jeden / auf sein er»
fordern williglich gebrauchen / und mir an gebührlicher gleichmäßiger Besol»
dünge genügen lassen/und niemand darmit übersetzen/ noch auch weder Gunst/
Freundschaft/Gift oderGabe/Haß/ Neid/ Feindschafft oder anders ansehcn
will/ sondern getreulich und also handle»/wie ich es gegen GOtt / auch Hoch»
gedachten meinen gnädigen Herren / und manmglich nut guten Gewissen kdn»
ne verantworten. Als mir GOtt helff/ und sein heiliges Wort.

Der SZmeltzer Eyd.
MMN. Schwchre / das ich will meinen Gnädigen Herren/rc. getreu und
Wz gewärtig seyn / J. J. F. F. G.G. und gemeines Bergwercks Bestes för»
dern / und sonderlich m nietnem Dienst mit schmeltzen / treulich und fleißig ge»
nug thun/ zu Mehrung J. J. F.F. G.G. Zchenden/ und derGewerckenNu»
tzen / mir meiner Kunst besten Fleiß vorwcnden / dar innen gar kein Gefahr
noch Betrug üben/ oder jemands zu thun wissentlich verhängen/memer G.G.
HerrenOrdnung / in allem das mir darinnen zu thun eingebunden ist / vcstl-
glich halten / keines Nutzes oder Genußes / dann so viel mir zugelassen / und
geordnet ist / in dem allen gewarten: Mich auch ketnerlcy Nutz / Gab / Gunst/
Freundschafft oder Femdschafft darvon bewegen lassen / sondern will deme al¬
len/ nach meinem höchsten Vermögen gnug thun. Als nur GOtt helff/ und
sein heiliges Wort.

Des Mreibers Eyd.
jNCH N* Schwchre/das ich will meinenGnädigen Herren/re. getreu und

gewärtig seyn / I.J. F.F. G.G. und gemeinen Bergwercks bestes för¬
dern/ und sonderlich meinen Dienst mir Ablreibcn/ treulich und fleißig gnug
thun/ zu Mehrung J. I. F.F. G.G. Zehenden / und zu der Gewerckcn Nutz/
mit meiner Kunst/ besten Fleiß vorwenden / dartnn gar kein Gefahr noch Be¬
trug üben/ oder jemands zu thun wissentlich verhängen: Meiner G.G.H.H.
Ordnung / in allem / das mir drinnen zu thun eingebunden ist / vestiglich Hal»
ten / keines Nutzes oder Genusses/dann so viel mir zugelassen und geordnet ist/
in dem allen gewarten/ mich auch ketnerlcyGaben/ Gunst/Freundschaftoder

Feind»
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FeinMaffr davon bewegen lassen / sondern will dem allen / nach meinem höch ¬
sten Vermögen gnug thun/ treulich und ungefehrlich. Als mir GOtt heiss/
und fern heiliges Wort.

Der Aeltestm der KnaMafft Eyd.
K7CH N.Schwehre/das ich will meinen G.G.Herren/getreu und gewär-
oZL- rtg seyn/ demnach ich von gemeiner Knapschaffr zu einem Nettesten / zu
Verwaltung ihres Etnnehmens und Ausgebens / erwehlet bin/ und solches
durch Z.I. F.F. G.G. nachgegeben ist/ das ich mich m solchem Ampt treulich/
fleißig und ungesehrltch verhaltenwill: Wo ich auch in Erfahrung komme oder
vermerckce/ das J.J. F.F. G. G- derselben Ampr-Lemen/ Bürgermeistern/
Rath / gantzer Gemein / Schaden oder Nachrherl zustehen wolte/ solches dem
Hauptmann / Verwalter oder Berg-Meister von Stund an / und unsaum»
lick anzusagen/ und selbst nach meinem höchsten Vermögen / zu vorkommen/
so weit mm Leib und Leben wendet/treulich und ungefehrlich. Als mwGOtt
helss/und sein heiliges Wort.

Der Jüngsten Eyd.
^xCH N. Schwehre/ meinen G.G. F.F. undHerren/Nachdem ich von ge-
oÄmeiner Knapschaffr/ Zu Verwaltung ihres Einnebmens und Ausgebens/
neben den Nettesten erwehlet bin / und solches von der Obrigkeit ist nachgegc»
den; Das ich mich in demselben Ampt / in allem deme/ das mir darinnen zu
handeln gebühret / fleißig / treulich und ungefehrlich verhalten will: Wo ich
auch in Erfahrung komme / das etwas J.J.F.F G.G. derselben Ampt - Leu»
ten rc. Bürgermeistern / Rath / und ganger Gemeine / zu Schaden und Nach*
therl gereichte / das will ich dem Hauptmann oder Verwalter / und Berg»
meister von Stund an offenbahren / und sechsten darwider trachten / so weit
mir Leib und Leben wendet / treulich und ungefehrlich. Als mir GOrr helff/
und sein heiliges Wort.

Der Geschrien Eyd.
.c^sCHN. Schwehre / meinen G. G F. F. und Herren/rc das ich J. J. F. F.
AH, G.G. und derselben Nachkommen / getreu und gewärtig / auch J.Z.
H.F. G.G. Hauptmann/ Verwalter / Bürgermeister Richter und Rarh ge¬
horsam seyn will; Ihrer aller Ehre/Nutz undFrommen fördern / Schaden/
Aufruhr und Empörung / wo sich die begeben / unsaumltch ansirgen/und nach
meinem höchsten Vermögen vorkommen / und zum Besten Helffen wenden;
Auch sonsten alles anders handlen/das einem getreuenUnrerrhanmzuftehet/
getreulich und ungefehrlich. Als mir GOrr helff/ und sein heiliges Wort.

Der Ungeseßnen Eyd.
»<7llCH N- Schwehre meinen Gnädigen Fürsten und Herren / das ich J. I.

F.F. G.G. DeroselbenHauptmann/Verwalter/Burgermeifter/Rich»
tttund Rath / so lang ick meinen Enthalt allhie habe / getreu und gehorsam
seyn will / ihre Gebot treulich halten / allen Schaden warnen / und nach mei¬
nem höchsten Vermögen Helffen vorkommen; Auch sonsten alles anders Hand,
len / wie das einem Frommen gehorsam zuftehet/getreulich und ungefehrlich.
Als mir GOn helff/ und sein heiliges Wort.

Ls Der
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Der Krentzler Eyd.
N. Schwchre / das ichwill meinenGnädigenFürsten und Herren/re^

ML getreu und gewärtig sevn/Z.A F.F. G.G.und gemeines Bergwercks
Bestes / treulich fördern / Schaden warnen und abwenden / und meinem
Dienst/ so mir anbefohlen ist / nach meinem höchsten Vermögen und Ver¬
stand / treulich und fleißig vorstehen/ iederman rechten und warbaffngen Be¬
richt thun/ was jedes Orrs der gemeine Kauffist / keinen Vorrheü noch Be*
trug suchen noch gebrauchen / sondern mich gegen Arm und Reich gleichmäßig
und unverweißlich halten! Welcher mir am ersten Kuckes zuverkauffen an»
beut / und zu kauffen begehret / den will ich am ersten fördern / keinen Genuß
oder Nutz / dann der mir zugelassen ist / in dem allen gewarren; Auch weder
Gunst / Geschenck / Freundschaffc oder Fetndschasst ansehen / sondern nnch an
deme/ was mir ein jeglicher aus gutem freyen Willen zu Tranck-Geld gibt/
aäntzlich genügen lassen / und alles andere handle» und thun / wie das emem
aufrichtigen KrenM gebühret und zustehet/treulich und ungefehrlich. Als
mir GOtt heiss/ und sein heiliges Work.

Ueschluß.
jMMNNd befehlen hierauf Unfern jetzigen und künsiti-

gen Haupt-und Ampt-Leuten/Verwaltern /Berginci-
MlkD? stcrn und Geschwornen/ Bürgermeistern / Richtern und
WUW Räthen / und allen denen / so auf Unfern Bergwercken
Befehl haben / auch den Gewercken / Vorlegern / Schicht -Meistern/
Steigern / und sonsten allen andern / so aus Unfern Ertz-Eebürgcn
sich Unserer Bergwerckc gebrauchen / oder sonsten darauf enthalte»/
bicmit crnstlich/und wollen/daß sie bcy Vermeidung Unserer Straf,
fe und Ungnade/ solcher UnsererBerg - Ordnung zu Widernichts thun
noch handle»/sondern sich derselben allenthalben genieß erzeigen. Und
qeschicht hieran Unser zuvcrläßigerWill undMeinung. Zu Urkundk
mit Unfern gemeinen Fürst!. Fürst!. Secret bedrucket: So geschehen
und gegeben den t . December. Im Jahr nach Christi Unserö lieben

HCrrn und Seeligmacherö Geburt / ein Zausend / Sechs-
Hundert und Neunzchen.
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Em Hoch- Fürst!. NancZat zur Berg -Ordnung gehörig erstiich.
Artickul. /'oüo.

1. Da6 kein Gewercke seiner Theil in Kriegs-oder Frie¬
dens-Zeiten/durch Verbrechung/oder sonst sich mö¬
ge verlustigt machen: Und daß keinem zu seinen Berg-
Theilen soll verholffen werden / es kommen dann die
Schulden vom Berg - Werck her.

2. Dom Frey Schürffen / und Begnadungen von neuen
erschürfften Gangen.

z. Was für Ambtleut und Diener auf Unfern Bergwer¬
ken verordnet seyn/und daß dieselbe ohne sonderliche
Erlaubnuß vom Berge nicht reisen jollen.

4. Von des Berg-Hauptmanns und Ambts-Verwalters
Befehl und Ambt.

5. Berg Ambt-Leute/ mögen Berg- Theil bauen.
6. Von des Bergmeisters Ambt.
?. Bergmeister allein/Und sonst niemand soll Macht haben/

von Unsertwegen Bergwerck zu verleihen in Unserm
Fürstenthum.

8. Wie sich ein Bergmeister in Mietung desAufnehmens/
verhalten toll. E

9. Wie der Bergmeister uff Gängen und Fleßen verleihen
soll.



Artickul. IN v LX. ?<>/-->.
i o. Wie fichder Bergmeister/ auch die Aufnehmer/nach der

Mietung mit demBestättigen/Erlängen/ undmit den
eingelegten Zetteln verhalten soll. 8-

1 i. Wie sich der Bergmeister und Aufnehmer / in Mietung
undVerleihung alter Zechen halten / und wie man das
Tieffste strecken/ oder die Halten zu kleinen / nicht zulas¬
sen soll. ' 9.

l2. Wie und wann der Leihe-Tag gehalten / auch welche
Berg-Ambt-Leute denselben besuchen/und weß sich
der Lehen-Träger/ alter Zcchen/in Erklärung seiner
Fund - Gruben und Massen zuvcrhalten. 10.

r z. Wieman die Gewercken alter und neuer Zechen/inSGe¬
gen-Buch antworten soll. 11.

14. Dasder Ausnehmer ihme Zubuß lasse anlegen. 11.
15. Daß der Berg-Schreiber alleZubuß-BricffemitdeS

Bergmeisters Schreiber zu gleich geben sollen. 11.
16. Wie der Bergmeister Unterricht zu thun / oder die Bü¬

cher zu lesen niemand weigern soll. 12.
17. Wie sich der Bergmeister im Überschlagen oder Verwes-

sen / und ob sich nicht volle Massen begeben / halten soll. 12.
18. Von Vermessen Maß- würdiger Zechen. i r.
19. Daß der Bergmeister nützlich zu bauen solle angeben/

darinn ihm soll gefolgt werden. 1;.
20. Don des Bergmeisters Gebühr und Lohn^ 14.
21. Daß nach Bergwerck suchen und bauen niemand weh¬

ren soll / bcy ernster Straff. 15.
22. VondenErb-Kuckeffeu/ wie viel und weme diegebüh¬

ren. 16.
2 Z. Wie sich die Grund - Herren vom Adel und andcre/mit

Holtz abgcben/und hingegen die Gewercken sich gegen
ihnen verhalten sollen / mit angehängter Fürstlicher

. Zchendö-Bewilligung/an den untern Metallen- 17.
24. Von überfahrender Kläfft und Gänge. i z.
25. Wo jemand in Schein einem andern läst Theil zuschrei-

ben/wie es damit soll gehalten werben. 19.
26. Wie eö mit Verkauffung der Halden / Felsen / Ertz/

Schlacken/Offen-Brüchen / Gekretz und Affter zu-
halken. 19.

27. Wie csmit neu - getroffenen Ertz soll gehaltenwerden- 20.
28-Oie



Artickul. IN v LX. Nko.
28. Die fündigen Zechen/ auch das gute Ertz verschlossen zu

halten und zu pochen/ und wie es mit den Zechen-Häu-
fern zuhalten. 20.

29. Das man Oerter / Stollen / Tieffste oder dergleichen
Gebäu / vtelweniger gute Ertz in den Gruben nicht
verzimmern / versetzen oder verstürben solle / deßwe-
gen auch gemietete Zechen nicht zuverstatten. 20.

zo. Keiner soll dem andern ohne Vorwissen des Bergmei¬
sters in seine Zech fahren. 21.

z i. Von Gewehr der Theil / die einer dem andern verkaufst
odergtebt. 22.

Z2. Von Räumen / ohne Vorwissen Hauptmanns und
Bergmeisters nicht zu verleihen. 22.

zz. Von Wassern/so mit Stollen/ Strecken und Röschen
verschrotten/ und aufKünste zu Lehen begehrt und aus¬
genommen werden. 22.

34. Daßauf den Zechen und andern Oertern / dem Berg-
werck zuständig/einige Freyheitsey. 2z.

Z5. Ob Arbeiter an der Gewercken ArbeitSchaden neh-
. men. 2z.

z6. Bonden verlegenen Kauen und Zechen-Häusern/auch
von Schau - Stuffen nichts zunehmen. 2z.

Z7. Wie man sich in Auflauffen/ Feuers und anderer Sa¬
chen halten soll. 24.

Z8- In Auflauffen und Versamlungen / soll man keinen
Widerwillen öffnen. 24.

Vonden Stötten und eines jedenGereMgkeit.
Z9. Von den Erb-Stöllen und Stollen-Steuer. 25.
40. Von Raub-Stollen. 27.
41. Von Ent-Erbung der Stollen. 27.
42. Wie sich die Stöllner in Schachten / darein sie erschla¬

gen/halten sollen. 2K
4Z. Wie sich der Stollen / aufzweyen Gängen/ daraufErtz

breche / und damit überfahren würde/ verhalten möge. 2A
44. Von verstufftenStollen/wie sie sich verhalten müssen. 29.
45. Von alten verlegenen Stollen. 29.

Von Berg--GesDwornen.
46. Was der Geschwornen Verrichtung. 29.

47-Wie



Artickul. I^VLX. ^o//c>.
47. Wie sich die Geschworne/ in Verhör der Sach/ und

mit Bericht halten sollen. zo,
48. Die Geschworne» sollen sich im Frcymachen / unver-

weißlich verhalten / und ohne Erlaubnuß von hinnen
nicht abreisen. z i!

49. VomVerdingen/wie sich die Geschworneund Arbeiter
damit verhalten sollen. zi.

50. Von der Geschworne« Lohn und Gebühr. zr.

VonSteigern und ihren VerrWungen.
5 r. Wer Steiger und Schichtmeister zu setzen und zu entse¬

tzen habe. zz.
52. Wie viel Zechen ein Steiger innen haben mag. zz.
5z. Was der Steiger thun / und wie er sich gegen den

Heuern und Arbeitern halten soll. Z4.
54. Wie und welche Zeit man anfahren solle. Z4.
55. Wie die Nacht - Schicht nicht soll verstatk werden. z;.
56. Daß die Heuer undArbeiter ohneLaube/zwo Schicht

Lohn nicht nehmen sollen. Z 5.

Von dem SKWmeister Ambt.
57. Wie die Schichtmeister sollen angenommen werden. 35.
58- Welche ihren Zechen selber vorstehen mögen. Z5»
59. Wie viel Zechen ein Schichtmeister aufseinen undnichk

andern Namen haben mag / auch daß ste Kostgänger
bey sich / und untügliche Arbeiter nicht fördern sollen. z6.

6v. Wer die Schichtmeister zu entsetzen Macht hak. z6.
6r. Wie sich die Schichtmeister gegen den Gewercken/und

mit der Gewercken Gut halten sollen. z6.
62. WiedirSchichtmeisteraufdieSteigerachtgebensollen. 57,
6z. Was die Schichtmeister aus dem Zehenden zu fordern

haben / und wie hoch der Uberlauff soll ausgethkitet
werden- zK

64. Schichtmeister und Steiger sollen ihre Befehl und
Dienst selber versorgen. M

65. Schichtmeister undSteiger sollen den Gewercken war»
Hafftigen rechten Unterricht der Gebäude geben» Z8»

66. Vom Anschnitt und Auslohnrm 39.
67»Oaß



ArtLckul. INVLX. /'o/M.
67. Daß jeglicher Schichtmeister nach demGewicht/ Eisen

und Unschlitt geben / und in Rechnung schreiben soll. 39.
68. Schichtmeister und Steiger soll nicht Von ach aus an¬

dere Zechen verleihen. 40.
69. Daß jeglicher Schichtmeister vor der Rechnung / mit

den Zehendnern abrechnen soll. 40.
?O. Steiger / Schichtmeister und Arbeiter sollen nach ihrem

gefaßten Lohn begnügig seyn. 40.
Von der Schichtmeister Lohn. 41.

Bon des Bergkvercks ReAnurrgen.
72. Wann und wie die Schichtmeister mit ihren Rechnun¬

gen geschickt seyn sollen. 42.
7z. Wann man Quatember halten / und welchen Tag die

Schichtmeister ihre Rechnung vorlegen sollen. 42.
74. Wie man Rechnung soll anhören. 4^
75. Wie die Schichtmeister / unrechter Rechnung halben/

sollen gestrafft werden/ und das keiner demGewercken
Schreib - Geld zurechne. 4z.

76. Aller Vorrathaus denZechen und in derHütten/Wen
auf die Register eigentlich verzeichnet und bestchtlget
werden. 4Z.

77. Die Gewerckschassken sollen aus dem Gegen - Buch zur
Rechnung mit gebracht werden. 44.

78» Schichtmeister sollen ihnen Schulden zu erlassen / keine
Vollmacht aufbringen. 44,

79. DieZechen/so zwischenQuatember ins Frey kommen/
zuverrechnen/unddaöGeldzu bewahren. 44.

80. Daß der Hauptmann nach der Rechnung die Register
besehen lasse. 45.

Z r. Die kecek zu machen und zu verwahren. 45.
82. Vom Quatember Geld. 45.
83» Wie e6 mit unverrecetsirten Zechen aufUnsern und Um

serer Lehen - Leut Gründen soll gehalten werden. 45»

Von der Zubuß.
84> Wie man soll Zubuß anleqcu /Zubuß- BMeavschla-

gen / imd wie lang Vie stehen sollen. 46.

M L5.WK



Artickul. IN DLL ' ?°/w.
85- Wie sich die Schichtmeister die Zubusse einzubringen

halten sollen. 46.
86. In welcherZeit einGewerckederZubußehalben/seine

Theilverliehrenmag. - 47,
87- Von den Verlegern oder ihrem vorthetlhafftigen Uff«

zug / mit erlegen der Zubuß. 47.
88- Wie sich die Gewercken und Verleger/ mit Ablegung

der Zubuß verhalten sollen. 48.

Vom
89- Wie es mit den Theilen im kelaräae soll gehalten wer¬

den. 48.
90. In was Fällen mitVollmacht diek.emräst Theilkön-

ncn und mögen auö dem kewräst gebracht werden. 49.
91. Betrug der Schichtmeister / mit de» Kuckessen/ aus

kecaräsr zu Vorkommen. 50.
92. Schichtmeister sollen die Gewercken ohne Vollmacht

und Vorwiffen der Ambtleute nicht zulasten / auch
keine Auöthcilung machen. 50.

9Z. Der Gegen-Schreiber soll aüö eigenemGewalt/oder
ohne Bezahlung der Zubußen / keinenKuckcö aus dem
U-ecaräsc geben. 51.

94. Fernere Erklärunge /wiemit den Vollmachten / so über
Kecarcisl Theil aufbracht/gehandelt soll werden. 51.

95. Wie einer in Zechen / die zwischen den Quatember lie¬
gend bleiben/ sein Theil erhalten möge. 5z.

Von SZmeltz-Hütten.
96. Das man nicht äusser Lands Schmeltzen/ oder die Ertz

verkauffen solle. 5z.
97. Von den Gerichten in Hütten. 54.
9 8- Von des Hütten - Reuters Ambt und Befehl. 54.
99. Von den Hütten - Schreibern. 56.
ivo. Von den Hütten-Meistern/Schweitzern/und andern

Hütten Arbeitern. 58-
101. Die Schichtmeister sollen vor dem Anlassen Noch-

durfft zu nehmen / und bey dem Auslassen / persöhn¬
lich gegenwärtig seyn/und was ihnen fürker zu lhun
gebühret- 59-

io2.DaS



Artickul. INDLL E
102. Das Niemand vom Schmeltzen soll abgetrungen wer¬

den. 6o.
i oz. Wie man es mit den Schlacken halten soll. 6o.
104. Daß die Vorsteher der Hütten / darinnen sie dienen

deßgleichen Schichtmeister und Steiger / von ihren
eigenen Lehen / nicht des Otts / da ihre Gewercken/
von fündigen Zechen schmeltzen / arbeiten sollen. 6o.

105. Niemandsin eine Hüttenzuzwingen/noch mit Liebnuß
darein zu müßigen. 6i.

106. Wie es mit Weschwerck und Affter zu schmeltzen / und
mit Vorgung der Hütten-Kost/auch den Vorrath
soll gehalten werden. 6i.

r 07. Von den Abtreiben. 62.
i o8. Von der Abtreiber Lohn. 6z.
109. Von des Zehendners Befehl. 6z.
i i o. Von des Auötheilers Ambt und unabgesorderter Aus-

beude. 65.
111. Von des Berg - Schreibers Befehl und Belohnung. 65.
412. Von des Gegen - Schreibers Ambt und Befehl. 67.

Von des Gegen - Schreibers Besoldung und Lohn. 69.
uz. Von des Waradyns oder Probierers Gold - und Sil¬

ber - Brenners Befehl. 69.
1 14. Von den Marckscheiden. 70.
1 15» Wie sich die Aeltesten und Jüngsten der Knapschafft/

auch andere halten sollen. 72.
1 16. Alle Ungeseßnen sollen Uns Eydes-Pflicht thun. 72.
117. Von den Krenßlern und ihren Befehl. 72.
r 18. Goldschmiede und andere so Ertz / Gold und Silber

verdächtig kauffen. 74.
i i 9. Juden sollen nicht geduldet noch gehauffet werden. 74.
120. Todtschlager sollen des Bergwercks ewig verwiesen

werden. 75.
121. Vom Berg-Gericht/ 75.
122. Daß ohne Verlaub der Berg -Ambt - Leute kein Tag-

Leistung soll gehalten werden. 76.
1 2Z. So sich jemand Kummers oder unnöthiges Rechtens

würde unterstehen. 76.
Mr i24.Was



Aclickul. I lXl v 8 X. ^oüo.
124. Wa6 unser Hauptmann/Verwalter/Bergmeister und

Geschworne/ vermög UnsererOrdnung / befehlen und
schaffen / dem soll Gehorsam gelelst werden. 77.

225. Wie die Partheyen zu Recht mit den Sätzen verfah¬
ren sollen. x 77.

126. Wann durch Urtheil und Recht den Partheyen Be.
weißung aufgelegt /wie die soll voüsührt /unddarauf
weiter verfahren werden. 78.

r 27. Von /Xppcllsrion, welcher gestalt und wie offt die ein-
zuwenven / und zugelaffen werden sollen. 78.

Dolgen dieWyde/
Auf einem jeden vbbemeldten Berg-Ambtmann

undBeambten.
Der Bergmeister Eyd. 79.
Der Zehendner Cyd. 79.
Der Geschwornen Eyd. 79.
Der Auötheiler Eyd. 79.
Der Berg - Schreiber Eyd. 80.
Der Gegen - Schreiber Eyd. 80.
Der Schichtmeister Cyd. 8».
Der Steiger Eyd. 80.
Der Hütten - Reuter Eyd. 81.
Der Hütten - Schreiber Eyd. 8 r.
Des WaradynS und Silber-Brenners Eyd- zr.
Der Marckscheider Cyd. 82.
Der Schweitzer Eyd. 82.
Des Abtreibers Eyd. 82:
Der Mesten der Knapschafft Eyd. 8Z.
Der Jüngsten Eyd. 8Z.
DerGescßnenEyd. 8Z-
Der Ungcseßnen Eyd/ . 83-
Der Kreotzler Eyd. 84.










